


Was wird aus dem Justizressort? 

>licht nur für mich war der Ausgang 
der Wahlen in Berlin eine Über
raschung. Daß CDU und FDP nicht 
mehr die ~lehrheit haben ist etwas, 
das mich sehr gefreut hat. Schließ 
lich w-ar es in der Zeit der CDU, daß 
sich die Situation un Berliner Straf
vollzug ständig verschlechtert hat. 
Und der Anderungsantrag zum Straf
vollzugsgesetz kommt auch aus dem 
Schatzkästlein der CDU. 

Rein rechnerisch ergibt sich aus der 
Zahl der Abgeordneten von SPD und 
AL eine Mehrheit. Seit vielen Wochen 
\vird nun hin- und hergezogen, ob es 
eine rot-grüne Koalition gibt. Die 
Springer- Presse mischt munter mit 
und ist für stets neue Gerüchte und 
Zweifel an der Glaubwürdigkeit der 
Alterna tiven Liste und der SPD gut. 

Für uns lnhafierte wäre eine solche 
Koalition wünschenswert. Eine 
unbestreitbare Tatsache ist, daß sich 
die AL um den Strafvollzug in Berli.n 
kümmert. Viele Mißstände, die erst 
durch die Abgeordneten der AL im 
Rechtsausschuß an die Öffentlich
keit gekommen sind, wären sonst 
stillschweigend über die Bühne ge
gangen. SPD und Al haben auch 
einige Gemeinsamkeiten. Außerdem 
sind die AL- Abgeordneten Realisten 
genug um zu wissen, daß man eine 
festgefahrene Sache nicht mit einem 
Ruck ;.<i.eder zum Laufen bringen 
kann. 

\venn der Abgeordnete der CDU bei 
einer Veranstaltung im Haus der 
Kirche seine Meinung kundtut, daß 
der offene Vollzug nicht Regelvollzug 
werden soll weiß man. daß sich in 
dieser Partei für den Strafvollzug 
nichts zum Besseren wenden kann. 
Schon seit fast 12 Jahren soll der 
offene Vollzug Regelvollzug sein. Und 
daß sich in dieser Beziehung in 
Bedin nichts geändert hat, liegt 
sicherlich nicht unerheblich an der 
Linie der CDU. 

Ich meine, jetzt muß endlich mit 
dem Hickhack um Koalition oder 
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nicht Koalition aufgehört und 
eindeutig der Wählerwille befolgt 
werden. Ein Großteil der Berliner 
Bürger wollte die CDU nicht mehr an 
der Macht haben, und diesen Willen 
muß man respektieren. Eine große 
Koalition zwischen CDU und SPD wäre 
eine Verfälschung des Wählerwillens 
und nach meiner Ansicht mcht 
durchführbar. 

Als einzige Alternative bleibt, daß 
die AL mit der SPD eine Koalition 
bildet . jeder Gefangene im Berliner 
Strafvollzug wird mit mir sicherlich 
einer Meinung sein. daß sich nur 
unter einer neuen Regierung etwas im 
Vollzug ändern kann. \•:ir fordern 
deshalb die Sozialdemokratische 
Partei in Berlin auf, endlich mit dem 
Versteckspiel aufzuhören und - wie 
es so schön im Volksmund heißt -
Butter bei die Fische zu tun. 

Jedes Taktieren und Weiterverzögern 
einer Koalition gibt nur Grund zur 
Neuwahl. Und daß eine l\euwahl unter 
Umständen die CDU wieder ans Ruder 
bringen würde, sollte sich jeder 
überlegen; dieses Risiko möchte wohl 
keiner eingehen. 
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erstmals seit langem haben wir "das Unmögliche" ge
schafft, und zwar die Ausgabe zum angekündigten Zeit
punkt herauszubringen. Nach einer Serie von Zwischen
fällen und Maschinenreoaraturen, die uns im letzten 
Jahr ganz erheblich zugesetzt und zwei Ausgaben ge
kostet hat , kommt es uns wie ein Wunder vor, daß 
wir diesmal den Termin einhalten konnten. So haben 
wir uns die Hände gereicht und vor Freude "den 
Hoopel" getanzt . . . Wir wünschen uns sehr, daß alles 
so gut weiterläuft, damit wir künftig wieder regel
mäßiger erscheinen können. 

Im Mittelpunkt des Interesses stand auch für uns 
Gefangene ganz zweifellos der Ausgang der Wahlen zum 
BerLiner Abgeordnetenhaus am 29 . Januar 1989. Zwar 
hat sich bis Ende Februar noch kein regierungsfähiger 
Senat gebildet, doch es hat den Anschein, daß die 
kommende Legislaturperiode von einer "rot - grünen 
Politik" geprägt sein wird. 

Glaubt man den jüngsten Pressemeldungen und vertraut 
man den proklamatischen Inhalten der Positions
papiere der an der Regierungsbildung beteiligten 
Fraktionen, werden die Stillegung des Moabiter Hoch
sicherheitstraktes sowie die Abschaffung der Sicher
hel tsabteilungen in Moabit und Tegel zu den ersten 
Maßnahmen gehören. Außerdem besteht Hoffnung, daß der 
offene Strafvollzug erheblich ausgebaut und dem 
Strafvollzugsgesetz mehr Geltung verschafft werden 
soll . Im Augenblick ist alles recht soekulativ; wir 
werden aber zu gegebener Zeit darüber berichten. 

In unserer letzten Ausgabe haben wir über einen 
Gefangenen berichtet, der am 1. Januar 1989 in den 
Hungerstreik trat , um damit eine Wiederaufnahme 
seines Verfahrens zu erreichen. Am 20. Februar ist er 
zusätzlich in den Durststreik getreten und an diesem 
Tage auch ins Krankenhaus nach Moabit verlegt worden. 
Wie nun der Presse am 28. 2. zu entnehmen war , hat er 
- nach einem längeren Gespräch mit einem Moabiter 
Vollzugsleiter - am 24 . 2 . seinen Hunger- und Durst
streik abgebrochen . Ihm sind die Möglichkeiten eines 
Gnadengesuchs und einer Verlegung in den offenen 
Vollzug verdeutlicht und in Aussicht gestellt worden. 

Unser ehemaliger Zeichner ist nach einem "Zwischen
urlaub" wieder in der JVA Tegel angekommen und will 
den Lichtblick künftig wieder mitgestalten helfen. 
Trotzdem suchen wir weiterhin Mitarbeiter, die beim 
Lichtblick mit Artikeln mitarbeiten wollen. Wer sich 
das zutraut , sollte sich ruhig mal bei uns bewerben. 
Außerdem wünschen wir uns ein bißchen mehr Beteili
gung von "außerhalb" in Form von Leserbriefen und 
Artikeln . Die nächste Ausgabe des Lichtblicks soll am 
Montag, dem 17. April in den Versand gehen. 
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Benachteiligung der Ausländer 
Eine Herausforderung für Rech 
und Politil<er 

§ 2 StVollzG definiert als Vollzugs 
ziel, daß der Gefangene fähig werden 
soll. künftig in sozialer Verantwortung 
ein Leben ohne Straftaten zu führen. 
In § 3 StVollzG wird die Gestaltung 
des Strafvollzuges postuliert: 

Das Leben im Vollzug soll den alt 
gemeinen Lebensverhältnissen so
weit als möglich angeglichen wer 
den, 

- schädlichen Folgen des Freiheits 
entzuges ist entgegenzuwirken. 

der Vollzug ist darauf auszurichten, 
daß er dem Gefangenen hilft, sich 
in das Leben in Freiheit einzu 
gliedern. 

Diesen Grundsätzen hat die Vollzugs
planung ( § 7 StVollzG) Rechnung zu 
tragen. Von überragender Bedeutung 
sind dabei die sog. Vollzugslockerun 
gen, also Ausführung, Ausgang, Ur 
laub, offener Vollzug, Außenbeschäf
tigung und Freigang (§§ 11 - 13, 35, 
36 StVollzG), sowie innerhalb des 
Vollzugs Ausbildung und Therapie. 

Alle Grundsätze und Gestaltungsmög
lichkeiten gelten nach dem Strafvoll 
zugsgesetz gleichmäßig für alle 
Gefangenen, also auch fUr auslän
dische Gefangene . Eine abweichende 
Regelung wäre auch mit dem ver
fassungsrech thc hen Diskriminierungs 
verbot und dem Gleichbehandlungs 
grundsatz (Art 3 Abs. l + 3 GG) nicht 
in Einklang zu bringen. 

lm Widerspruch hierzu ist bei aus 
ländi.schen Strafgefangenen in der 
Vollzugspraxis überwiegend ein reiner 
"Verwahrvollzug" ohne Vollzugslocke 
rungen festzustellen. Ausbildungs
möglichkeiten werden weniger häufig 
als bei deutschen Gefangenen ge 
wiihn, eine Aufndhme in dlt:! ::.o:äcil 
therapeutische Anstalt (llaus lV) 
wird regelmäßig abgelehnt. 
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Ursache hierfUr ist eine gesetzlich 
nicht zwingend gebotene, in den 
bundeseinheitlichen Verwaltungsvor
schriften (W) und in den Berliner 
Ausführungsvorschriften und Allgemei
nen Verfügungen (AV) aber vorge 
sehene, ausländische Gefangene be 
nachteiligende Auslegung der unbe
stimmten Rechtsbegriffe "Flucht und 
Mißbrauchsgefahr" und daraus herge 
leitete (Nicht )Entlassungsprognosen, 
die die Vollzugsplanung und auch die 
int.erne Vollzugsgestaltung regieren. 
Diese benachteiligende Auslegung 
knüpft an die ausländerrechtliche 
Stellung der Gefangenen an. 

Die Verurteilung zu einer längeren 
Freiheitsstrafe ohne Bewährung ist 
von Ausnahmen insbesondere bei 
Jugendlichen und Heranwachsenden 
abgesehen, vgl. Ausländererlaß Nr. 
10.2.L. - fUr die Ausländerbehörde in 
Anwendung des § 10 Nr. 2 AuslG 
Anlaß, den Ausländer auszuweisen. 
Obwohl nach dem Gesetz einem aus
gewiesenen Ausländer regelmäßig eine 
Frist zur freiwilligen Ausreise ge 
währt werden soll, bevor Abschie 
bungsmaßnahmen ergriffen werden 
dürfen ( § 13 Abs. 2 S. l AuslG) , 
sieht der Ausländererlaß i.n Nr. 16.1. 
vor, daß Ausländer unmittelbar aus 
der Strafhaft abgeschoben werden 
sollen. Dementsprechend enthalten 
Ausweisungsverfügungen regelmäßig 
Abschiebungsankündigungen, ohne daß 
eine Fnst für die freiwillige Ausreise 
nach Beendigung der Strafhaft 
gewährt wird. 

Nach den im wesentlichen gleich
lautenden Verwaltungsvorschriften 
zum Strafvollzugsgesetz sind Straf
gefangene, gegen die eine vollzieh
bare Ausweisungsverfügung besteht. 
grundsätzlich von Vollzugslockerungen 
ausge:.<.hlossen; Ausnahmen bedürfen 
des "Einvernehmens" mit der zustän 
di_gen Ausländerbehörde {VV Nr. 5 zu 



im Strafvollzug: 
tsanwälte 

von Matthias Zieger 

§ 11 StVollzG) . Ist ein Ausweisungs
verfahren auch nur anhängig, sind 
Gefangene als ungeeignet für Voll 
zugslockerungen anzusehen: Ausnahmen 
von d1eser Beurteilung sind nur nach 
"Anhörung" der Ausländerbehörde 
zuli'l.ssig (VV Nr. 6 zu § 11 StVollzG). 
Lediglich bei Ausführungen (gefesselt 
oder ungefesselt, jedenfalls immer in 
Begleitung) enthalten die bundesein 
he'itlichen Verwaltungsvorschriften 
keine Einschränkungen. 

Die Berliner Ausführungsvorschriften 
wiederholen diese Auslegungs und 
Ennessensregelung, ohne zusätzliche 
Erleichterungen zuzulassen. 

Durch dieses Zusammenspiel von aus 
länderrechtlicher Ausweisung mit 
Abschiebungsverfügung einerseits, 
vollzuqsrechtlichen Verwaltungsbe 
Stimmungen andererseits werden Voll 
zugslockerungen praktisch unmöglich. 
Die allein zulässigen Ausführungen 
werden in der Praxis ebenfalls ab 
gelehnt, sei es wegen Personal 
mangels, sei es wegen des fehlenden 
sozialen Erlebniswertes einer I ge fes
selten) Ausführung. lm Hintergrund 
steht die Überlegung, daß AusfUhron
gen sonst die erste Stufe von Voll 
zugslockerungen darstellen, bei 
gefangenen Ausländern also sinnlos 
sind, weil der 1. Stufe weitere 
Stufen nicht folgen können. 

Kann sich ein Gefangener aber im 
Rahmen von Vollzugslockerungen nicht 
"bewähren", dann nutzt ihm regel 
mäßig selbst die beste Führung in 
del:" Haftanstalt nichts: Sein Antrag, 
nach Verbüßung der Hälfte oder von 
zwei Dritteln der Haftstrafe (bei 
lebenslanger Freiheitsstrafe: von 15 
Jahren) die Reststrafe J.uf Bewährung 
ausgesetzt zu erhalten ( §§ 57 57b 
StGB), wird von der Vollstrec-kungs
kammer abgelehnt. Diese Ablehnung 
nimmt die Vollzugsplanun~ der Anstalt 

pmktisch vorweg: Ein ausländischer 
Gefan~ener wird auf "Endstmfe ab 
gestellt" . d. h. die Vollzugsplanung 
geht dcwon aus, daß der Gefangene 
seine gesamte Strafe zu verbüßen 
hat. Das '"i.derum hat Einfluß auf die 
sonstige Vollzugsgestaltung: Das Haus 
IV nimmt Gefangene nicht auf, die 
keine Chance haben, zu Vollzugs
lockerungen zugelassen zu werden, 
denn bei ihnen sei das sozialthera 
peutisch notwendige Training im 
Rahmen von Vollzugslockerungen nicht 
möglich. Ausbildungsmaßnahmen werden 
jedenfalls vom Arbeitsamt nicht ge
währt: eine Ausbildung ftir Zwecke 
des deutschen Arbeitsmarktes bzw. 
zur Verhinderung von Arbeitslosigkeit 
in der Bundesrepublik Deutsch1and 
verfehle ihren Zweck, wenn der aus
ländische Gefangene gleich nach Ver 
büßung der Freiheitsstrafe abge
schoben werde. 

Die sich daraus ergebende vollzugs
rechtliche Situation ausländischer 
Gefangener verstößt mehrfach nicht 
nur gegen die eingangs genannten 
Verfassungsgrundsätze, sondern auch 
gegen das Gesetz: so ist anerkannt , 
daß bei Ausländern, denen andere 
Vollzugslockerungen nicht gewährt 
werden können, zumindest verstärkt 
Ausfi.lhrungen bewilligt werden sollen 
(OLG Frankfurt, NStZ 8l, L77: OLG 
Hamm, ZfStrVo 85, 17L) . Auch we nn 
die Ausländerbehörde Vollzugslocke 
rungen nicht zustimmt, ist der An
staltsleiter in der Entscheidung frei 
und darf Lockerungen gewä hren (OLG 
Hamm, NStZ 85, 382; OVG Berlin, StV 
86, 261) . Aber auch die Inanspruch
nahme individuellen Rechtschutzes 
(§§ 109 ff StVollzG) fUhrt trotz der 
zitierten Rechtsprechung nicht wei 
ter, denn selbst stattgebende Be 
schlüsse der Strafvollstreckungs-
kammer verpflic ht en den Anstalts 
leüer nicht zu Vollzugslockerungen, 
sondern heben nur die ablehnenden 
Entscheidungen auf und verpflichten 
den Anstaltsleiter, Uber den Antrag 
des Gefangenen unter Beachtung der 
Rechtsauffassung des Gerichts neu zu 
entscheiden ( § 115 Abs. 4 S. 2 
StVollzGl . Dies liegt daran, daß in 
den Vorschriften über Vollzugslocke 
rungen dem Ans taltsleiter jeweils ein 
Ermessen eingeräumt ist und den 
Gerichten verwehrt ist, ihr e igenes 
Ermessen an die Stelle des Ermessens 
der Anstalt zu setzen. Der Anstalts
leiter kann dann, belehrt durch das 
Gericht , seine Ablehnungsentscheidung 
besser formulieren . 

lm Einzelfall b1eibt dem Gefangenen 
dann meist nur. einem Verfahren nach 
§ 456 a StPO zuzustimmen: Die Staats
anwaltschv.ft kann von der weiteren 
Vollstre<. kung der Freiheitsstrafe ab 
sehen, ,."enn der Ausländer ausge-
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wiesen tst und abgeschoben \,'lrd. In 
der Praxts der Berliner Stadtsanwatt 
sch.1ft wird dies meist nach zwei 
Dritteln der verbüßten Freiheits 
strafe geprüft. Meist nicht in den 
Ge nuß l!iner solchen Entscheidung 
kommen diejenigen. die wegen Gewalt 
oder Betäubungsmittelkriminalität ver 
urteilt \"Orden sind. Eine Entlassung 
nach § L56 a StPO kann aber mit 
einer Entlassung nach § 57 StGB 
( Reststrafenaussetzung zur ~währungl 
nicht verqhchen werden. Denn der 
nach § 456 a StPO enrlassene Auslän 
der hat nicht nur aktuell, sondern 
auch -in der weiteren Zukunft keine 
ernsthafte Chance. in die Bundes 
republik, z. B. zu seiner hier leben 
den Familie, zurückzukehren. \'Jährend 
nämlich Ausländer, die wegen einer 
Straftat ausge,~esen worden sind, 
deren Familie aber hier '"eiterhin 
lebt, die Möglichkeit haben. eine 
nachträgliche Befristung ihrer Aus 
weisungl Abschiebung durchzusetze~ 
(§ 15 Abs. 1 S. 2 AuslG). um sodann 
.... "ieder zu ihrer Familie einzureisen, 
riskieren Ausländer. die nach § !56 a 
StPO vorzeitig aus der Haft entlassen 
wurden, im Falle der \oJi.edereinreise 
die Vollstreckung der Reststrafe auch 
wenn sie sich in der Zwischenzeit 
nichts haben zuschulden kommen 
lassen. 

Die theoretische Chance, wenigstens 
von Anfang an die hier verhängte 
Freiheitsstrafe im Heimatland voll 
strecken zu lassen (§ 71 lGR), steht 
nur auf dem Papier, zumal nach § 71 
iVM § 11 1RG ein Vollstreckungser
suchen ans Ausland nur zulässig ist, 
wenn der Heimatstaat den Ausländer 
wegen der Tat nicht erneut ver
urteilt ein Recht, das sich aber 
fast alle Staaten, auch die Bundes
republik Deutschland, bezüglich ihrer 
eigenen Staatsangehörigen 2.usprechen 
(§ 7 Abs. 2 Nr. 1 StGB). Das Verbot 
der Doppelbestrafung gilt in diesen 
Fällen nach allg. !lieinung nicht. 

Dem Senat von Berlin ist die Proble 
matik durchaus geläufig: ln seiner 
Antwort auf die Kleine Anfrage der 
Abgeordneten Celebi~ttschlich (AL) 
Nr. L.235 vom 13.1.1988 führte der 
Senator für Justiz am 29.1.1988 aus: 

"Nach den bundeseinheitlichen Ver 
waltun.~svorschrüten zum Strafvoll 
zugsgesetz sind ausländis,·he Straf
gefangene, gegen die eine vollzieh 
bare Ausweisungsverfügung besteht. 
grundsätzlich von der Gewährung von 
Vollzugslockerungen ausgesc:h lossen. 
Ausnahmen sind allerdings nur im 
Einvernehmen mit der zuständigen 
Ausländerbehörde möglich. Der 
<iena r VPrkcnnt nicht die c;ich daraus 
für diese Strufgefangenen im Einzel 
fall er~ebenden Schwierigketten für 
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die Aufrcc:hterhaltung familiärer und 
sozialer· Bindungen. Er sieht Jedoch 
keine ~iöglichkeit, anderweitig die 
Vollstrc<·kung der Auswetsungsver 
fügung niH:h Strafverbüßung sicher 
zustellen . Der Senat ist bemliht, 
diese negativen Auswirkungen im 
Rahmen der Besuchsmöglichkeiten zu 
mildern." 

Die Realität in den Berliner Haft
anstalten wird nicht einmal dieser 
Zusage der Senatsjustizverwaltung 
gerecht: Von "erhöhten" Besuchsmög
lichkeiten kann keine Rede sein. 
Fehlende Räumlichkeiten und Per
sonalknappheit oder einfach fehlende 
Bereitschaft, die erforderlichen or
ganisatorischen Voraussetzun~en zu 
schaffen. führen dazu, daß Ausländer 
in der Regel eher weniger als mehr 
Besucher als deutsche Mitgefangene 
empfangen können. Ausländische 
Strafgefangene beklagten sich dar
ü!>er, daß sie so gut wie keine 
i.\1öglichkeiten haben, "meetings" ab
zuhalten. Es gibt keine Dolmetscher 
für sie, keine ihre Heimatsprache 
sprechende Sozialarbeiter, kaum 
Bücher in ihrer Heunatsprache, zu 
wenig Deutschkurse und auch sehr 
selten nur Gelegenheit zur Ausübung 
ihrer Religion. 

Der vielfachen Benachteiligung im 
Rahmen des Strafvollzuges wurde 
bisher auch nicht durch eine klare 
Ermessenspraxis beim Absehen von 
weiterer Strafvollstreckun~ bei 
gleichzeitiger Abschiebung ( § 456 a 
StPO) Rechnung getragen, obwohl in 
Rechtsprechung und Literatur seit 
einiger Zei.L gefordert wird, daß die 
Staatsanwaltschaft bei der Ermes
sensausübung nicht nur fiskalische 
Gesichtspunkte {Einsparung bei Haft
kosten und Freimachung von Haft
plätzen), sondern vor allem auch die 
persönlich gesteigerte Leidenssituation 
ausländischer Gefangener berücksich 
tigen soll (OLG Celle, StV 81 , 1..07) 
und § 456 a StPO auch als Vorschrift 
zu interpretieren ist, die die Be 
nachteiligung der ausländischen 
Gefangenen bei Vollzugslockerungen 
und bei der Frage der AussetzUJJg 
der Reststrafe zur Bewährung aus 
gleichen soll {GROSZ StV 87. 36). Erst 
jüngst hat allerdings das Kammer 
gericht klargestellt. daß die bisherige 
Formularpraxis der Staatsanw<~ltschaft, 
bei besonders schwerer Schuld (BTM 
Delikten) formularmäßig Anträge nach 
§ !..56 a StPO zurückzuweisen, rechtlich 
unhaltbar ist, und daß die' Staats
anwallschaft in ihrer Entscheidung 
zum Ausdruck bringen muß. daß sie 
auch unter BerücksichtigunR der in § 
17 StVoUstO aufgeführten general 
präventiven Gesichtspunkte sowie der 
Größe des bisher verbüßten Teils der 
Freiheitsstrafe auch die soziale und 



familiäre Situatton des Gef,lngenen 
be.lchten muß, wobei der stautliehe 
Strafanspruch ddnn zurücktritt. wenn 
ein Betroffener aus persönlichen und 
familiären Gründen besonders stark 
ume:· dem Vollzug der Freiheitsstrafe 
leidet , KG, 8.8.88, :. \' <\s 15/88; OLG 
I lamm. NStZ I Q83. 52L). Offenbar auf 
der Grundlage dieser neueren Recht
sprechung finden si.ch jetzt in Ableh 
nungsbescheiden der Staatsanwalt 
schaft nach § LS6 a StPO Formulie 
rungen wie: 

"Es wird zu prüfen sein, ob hinsieht 
lieh der letzten drei bis sechs Monate 
von der Vollstreckung abgesehen 
werden kann, weil der ausländische 
Gefangene im Verhältrlli; zu einem 
inländischen Gefangenen dadurch be 
nachteilig! ist, daß er aller Voraus 
sieht nach keine Vollzugslockerungen 
erhalten wird." (Bescheid 12.10.1988, 
I. 0p rs 601/86 VRs). 

Keinerlei Bewegung allerdings ist zu 
verzeichnen bei der Ausländerbehörde. 
Auf Anfrage des Verfassers, ob es 
irgendwelche Ermessensrichtlinien 
gäbe, nach denen die Zustimmung zu 
Vollzugslockerungen trotz vollzieh
barer Ausweisung erteilt werde oder 
nicht, teilte das Landeseinwohneramt 
Berlin am 29.9.1988 mit: 

Zur Frage der erforderlichen Zustim 
mung der Ausländerbehörde zur Ge
währung von Vollzugslockerungen für 
ausländische Strafgefangene ist zu 
bemerken. daß hierüber in Jedem 
Einzelfall nach entsprechender Ptü 
fung des ausländerrechtliehen Werde 
gangs zu entscheiden ist. Unabhängig 
vom Ergebnis dieser Prüfung ist 
grundsätzlich Jedoch Voraussetzung 
fUr eine Zustimmung, daß dem Aus 
länder, gegen den eine vollziehbare 
AusweisungsverfUgung besteht, eine 
Frist zur freiwilligen Ausreise nach 
der Entlassung aus der Strafhaft ein
geräumt worden ist. Tn diesen Fällen 
kommt unter Berucksichtigung der 
Tatsache, daß der Ausländer die 
Bundesrepublik Deutschland ein 
schließlich des Landes Berlin im 
Anschluß an die Entlassung zu 
verlassen hat, eine Zustimmung zu 
vo~esehenen Resozia lisierungsma ß
nahmen auch nur dann in Betracht, 
wenn diese die Wiedereingliederung in 
das Leben des Heimatlandes, nicht 
aber in das der Bundesrepublik 
Deutschland zum Ziel haben." 

Nach allen Erfahrungen und nach den 
in letzter Zeit ein~eholten Auskünften 
und erwirkten Entscheidungen besteht 
wenig Hoffnung auf Besserunq. 

Abhilfe kann im Einzelfall nur ge 
S4..haffen werden, wenn Rechtsanwalte, 
insbesondere die Strafverteidi_~er, im 
Zusammenhans;; mit der Verteidi.~un~ 

auch die ausländerrechtlkhe Dimen
sion berücksichtigen: Es rekht nicht 
aus, eine gute Stra fvertetdlgung zu 
führen und fachgerechte Revtsions
grunde darzulegen. Der Mandant ist 
auch darüber zu belehren, daß es 
unbedingt erforderlich ist, gegen die 
im Falle der rechtskräftigen Verur 
teilung sicher ins Haus stehende Aus 
weisung Rechtsmittel einzulegen, 
damit hier keine bestandskräftigen 
Bescheide ergehen. Zumindest die 
Versagung jeglicher Ausreisefrist 
kann häufig mit Erfolg angefochten 
werden, nämlich regelmäßig dann, 
wenn ein Ausländer trotz seiner 
Strafta.t über ausreichende soziale 
und familiäre Bindungen verfUgt, so 
daß die Ausländerbehörde die Gefahr 
des Untertauchens nach der Haftent
lassung nicht hinreichend glaubhaft 
machen kann. Wird aber eine Aus
reisefrist durchgesetzt, dann kommen · 
nach dem Gesagten auch fUr auslän 
disehe Gefangene Vollzugslockerungen 
in Betracht, und damit eröffnet sich 
auch für sie die Chance. daß die 
Reststrafe nach § 57 StGB zur Bewäh 
rung ausgesetzt wird. 

Um aber grundsätzlich die Ungleich 
behandlung ausländischer Gefangener 
im Strafvollzug wenigstens zu mildern, 
bedarf es politischer Initiativen. Der 
Ausländererlaß muß dahin abgeändert 
werden, daß regelmäßig Ausländern, 
die wegen einer Straftat ausgewiesen 
werden müssen, eine Ausreisefrist 
gewährt wird, und zwar auch dann, 
wenn sie Strafhaft zu verbüßen 
haben. Eine solche Verwaltungspraxis 
entspräche auch allein der Vorschrift 
des § 13 AuslG. 

Die Verwaltungs- und AusfUhrungs 
vorschritten zu den §§ 11 ff StVollzG 
bedürfen ebenfalls der Korrektur: Die 
Einholung des "Einvernehmens" der 
Ausländerbehörde zu Vollzugslocke 
rungen ist ohnehin gesetzesw'idrig. Es 
darf generell höchstens eine "An 
hörung" verlangt werden, wobei die 
Anstaltsleiter in den ermessensbin 
denden Vorschriften anzuhalten sind, 
im Regelfall auch bei einer bestands 
kräftigen Ausweisung Vollzugslocke 
rungen zu gewähren, es sei denn, 
daß es konkrete Anhaltspunkte für 
Flucht oder Mißbrauchsgefahr gäbe. 

Schließlich bedarf es einer Neurege 
lung der Ermessenspraxis der Staats 
anwaltschaft im Rahmen des § L56 a 
StPO: Es muß bindend vorgeschrieben 
werden, daß ausländische Gefangene, 
die keine Vollzugslockerungen erhal 
ten, geraume Zeit vor dem Ende 
einer vollen Verbüßung ihrer Frei
heitsstrafe unter Absehen von wei 
lec-ec Stc-a fvollstreckung tn das 
Heimatland ausreisen dürfen, wenn sie 
dies beantra~en. 

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung aus " Berliner Anwaltsbla tt", 12/88, S. 366 
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- durchlebte eine K!~~!!~er Meinungsfreiheit 
\•iar doch in den vergangeneo Jahren 
die Vollzugszeitschrift "Janus" der 
Vollzugsansta 1t Freibt~rg weitgehendst 
ein "Sprachrohr im Sinne der Leitung': 
so traten für die neue Ausgabe janus 
3/88 ~litarbeiter an. welche der Auf
g<~be einer "unabhängigen" Vollzugs
zeitung e twas gerechter werden 
\IIOllten. Es lag jenen Mitarbeitern 
fern, in vorher gewohnter Manier 
z. B. "die Rechtsanwaltschaft von 
Freiburg" mit haltlosen Anwtirfen zu 
beschimpfen (siehe janus L/87) . 

\'ielmehr traten sie an. in der 
Praxis "ein Sprachrohr von drinnen 
nach draußen" zu sein. Dies desto 
mehr als der neue Leiter in den 
vergangeneo Monaten damit wirklich 
nicht sparsam umging, in der Öffent
lichkeit ein Bild der weit heilen \velt 
hinter Anstaltsmauem zu zeichnen. 
Aber auch in seiner Selbstdarstellung 
anläßtich eines Interviews für einen 
früheren janus kam bei unkundigen 
Lesern der Gedanke auf a ls sei 
dieser neue Leiter ein wirkliches 
"Geschenk des Himmels", welcher den 
ihm Anvertrau ten aus innerer Über
zeugung "echt" helfen wollte. Der 
neue Besen war jedoch sehr bald ab
gekehrt, und die \\'irklichkeit trat 
offen zutage. 

Dte "gut funktionierende Anstalt, so 
der Leiter, wurde sehr bald restriktiv 
umgekrempelt. Die Verunsicherung -
auch der Bediensteten - machte sich 
breit. Alles Sachen, welche natürlich 
den neuen Janus-Mitarbeitem "Stoff 
fUr einen realitätsbezogenen Janus" 
boten. Der verantwortliche Redakteur 
Sch. er verlieh schon in den 
Jahren 83/8L. dem Janus wieder 
Ansehen und vor allem Niveau 
distanzierte sich vor allen Dingen 
davon. daß im Schriftverkehr ge
druckte Briefbogen mit der Auf
schrift "Janus Unabhängige, un
zensierte Gefangenenzeitschrift" wei
terhin verwandt werden, da dies eine 
Täuschung der Öffentlichkeit dar
stellen wUrde. Seitens der Leitung 
wurden diese Briefbogen zumindest 
bis zum Januar 1988 geduldet. 

Anfang Dezember 1988 wa r a lso der 
neue janus fe rtiggestell t. Der ver
antwortliche Redakteur ha tte a uf 
schriftlichem \'Je~e fwte er sag te, a us 
VorsichtslSI'Ünden) die Bedingungen 
fiJr janus fixiert. Darin war u. a. 
auf~enommen. daß das "erste fertig
ge~tellte Exemplar" vor dc:r Vertei
lung und vor dem Versand dem Leiter 
"zur Durchsi.c ht" vorgeleg t werden 
wUrde. Daran hie lt sich der verant
wortliche Reda kteur peinlie hs t genau. 

8 'der Hehlblick' 

Unmittelbar nach VorlaRe wurde 
diesem durch den stellvertretenden 
Leiter erklärt, daß diE-ser Janus 
schockierend wäre . Es handelte sich 
dabei um nahezu alle Artikel, welche 
sich mit dem Innenleben det· Voll
zugsanstalt befaßten. Gegeniiber der 
"Badischen Zeitung" (Nr. 2C)l vom 
20. 12.1988) erklärte der Leiter, ich 
zitiere wörtlich daraus: "Er will in 
einigen Artikeln in unterschiedlich 
langen Passagen Aufru fe zu Straf
taten entdeckt haben, und das ist in 
einer Gefangenenzeitschrift nicht 
denkbar". 

Konkreten Fragen der entsprechenden 
Redakteure der Badischen Zeitung 

aber und auch des Radio Hreisgau, 
worin die angeblichen "Aufrufe zu 
Straftaten" gesehen \\•erden, ver
mochte er keine konkre ten Ta tsachen 
zu nennen. Herr Rechtsanwalt Sch., 
Fretburg, welcher JUristischer Berater 
von zwei janus-Redakreuren "'<ar, 
'Vlrft der Anstaltsleitung ubles Ver 
halten vor. In einigen Artikeln seien 
zweifellos 'scharfe Formulierungen' 
zu finden, Aufrufe zu Stra ftaten 
habe er aber nicht gelesen"( Badische 
Zeitung, 22.12. 1988). 

Sehr bald war angeblicher St ein des 
Anstoßes der Artikel "Der Mensch im 
Strafvollzug" des evangelischen 

(Badische Zeitung vom 29.12.1988/Nr. 301) 

Gefangenenzeitung Janus 

Kritisches ist nicht gefragt 
Dt~ iMasuen der Vollzugsanstalt" gen die be1den Redakteure wegen rat· 

warten seit 14 Tagen auf die Gefange· scher Verdächtigung und Verleumdung 
nenzeitschn/c .,Janw•. A11$taluleiter anhilng1g sind. Warnungon meinerseits 
Mündelein lapc d.a$ Heft nteht au•g~- -vor dem Erscheinen - hatte der glt>i· 
b~n. wetl ~r d4rin ,.Aufruft n. StrajUJ.· ehe Mann in den Wmd seschlagen. Im 
ten• entdeckt haben wilL Daru•cJtreibt Janus 2/88 sah man sich genötigt. unter 
ein user der Obel'schrift . Falscher Vorwurf ge-

Im Netzwerk von Unwahrheiten und gen Rechtsanwalt Vogt• sieh ganzseitig 
Halbwahrheiten versui.ekt sich Hen- zu entschuldigen. 
Mündelein in nebulösen Versionen. Es Nein, kritische seriöse Redakteure 
ist offensichtlich unwahr. daß ln den sind lmJanusnichtmehr gefragt. Erich 
durchaus begründeten Kritiken (zumal Schöck, dem meine volle Solidarität 
diese den Tatsachen entsprechen) gilt, wurde auf dem Altar der Vertu· 
.,Au[rufe zu Straftaten" erfolgt sind. schung geopfert. Lange Zelt hindurch 
Herr Mundelein wäre gut buaten (unter einem anderen Leiter) verließ er 
gewesen, wenn er statt sich in Aus· dem Janus ein seriöses Ansehen. Wer 
Oüchte zu begeben, der Redaktion der an der Unfehlbarkeit des Herrn Mün
Badisehen Zeitung ein solches deiein zweifelt, wird sein • Vollzugsziel 
Exemplar zur eigene:! kritischen Be- nie erreichen!". Den Ausführungen von 
trachtung zugesandt hätte. Dadurch Rose Glaser, Dorothea Bonger, auch 
hätte es sich erwiesen, daß er hier ein· von Frau Margot Queit.scb ist in vollem 
deutig die Unwahrheit sagte. Vielmehr Umfang beizutreten. 
handelt er auch hier nach dem bekann· Herr Mündelein liillt Kritik zu, so· 
ten Mouo .was Wahrheit ist, bestimme weit dtese nicht ihn und sem Haus be
ich!' triUt. Daher ~ge ich den . Mündelein 

Komischerweise kamen bei diesem Hausboten" anstelle des Janus an. Bei 
Mann in kemster Weise diese Gedan· seiner Ein!ührung führte er aus. daß er 
ken, als ein Mündelein·konformer Re- eine .. gut funktionierende Anst.alt vor· 
dakteur einen ganzen Berufsstand gefunden hat". FunkUon1ert diese An· 
(Rechtsanwälte von Frelburg) derart sUilt unter seiner Le1tung Inzwischen 
verleumdete. daß jetzt Verfahren ge- zu aut? Horst Kreu.t , Freiburg 

Zensur und Arroganz 
Jetzt darf der .,Janus" doch ersehe!· 

nen. sogar mit den inkriminierten Pas· 
sagen. Daß der Anstaltsleiter Münde
lein zwar von ,.Aufrufen zu Straftaten" 
spricht. andererseits aber nicht die 
Courage hat die beanstandeten Stellen 
zu nennen, 1st doch sehr verwunderlich. 

Von einem Anstaltslelter. der von der 
Notwendigkeil und Rechtmäßigkeit 
seiner Maßnahme überzeugt Ist, hätte 
ich ein souveräneres Auftreten erwar· 
teL Als Begrundung für sein Vorgehen 
gab Herr Mündelein bei einem Treffen 
der ehrenllmtllcben Ml~arbeiter und 
Betreuer neben dem Hinweas auf an· 
gebhche Verstöße gegen das Strafge
sell.buch. ~1nngemäß an, seme Aufgabe 

sei die Resozialisierung der Gefange· 
nen und zur Resozialisierung gehöre 
fiir Ihn auch, den Redakteuren .journa· 
IIstischen Stil" beizubringen. ~'ür mich 
hat das allerdings wenig mit Resoziali· 
sierung, aber viel m1t Arroganz und 
Zensur zu tun. 

Vielleicht sollte sich Herr Mündelein 
um eine Auffrischung seiner verfas· 
sungsrechtllchen Kennlmsse bemühen 
und dabe1 speziell den Artikel 5 des 
Grundgesetzes einmal geneuer unter 
d1e Lupe nehmen. denn mit dem 
Grundrecht der Me.nunss· und P;~sse
freiheil Ist die oben genannte Auße. 
rung wohl kaum vereinbar. 

Michael GüdelhlHer, Freiburg 



,'\nst.:~u~prarrers ;,. IId wurocn seltlst 
Ktrcht>nvertreter bt'muht . um Herrn S. 
\o.ieder auf den "Vollzugspfad" zu 
be\o.•ef:en. Herr S. l'"~g diesen >\rtikel 
zunick. jedoch nicht deshalb. '"eil er 
"begrundeten t\nla w· zur Beanstan
dun~ ~ab. Seine Zurückziehung ,,,urde 
auch richtig versr.:lnden. Also \o.•urde 
das Spektrum zur Reanstandung fUr 
den Anstaltsleiter immer enger. Ln 
letzter Xlinute mußte es dann einfach 
der Artikel "Oh Gott. Hen· Pfarrer". 
"'elcher sich mit Sa..:hen des katho
lischen Anstaltsgeistlichen befaßte . 
sein. Die Gründe, \\•eiche angebliche 
"interne Personalprobleme" behan
delten, waren dann in der Badischen 
Zeitung (22.12.19881 - Auflagenzahl 
rund 300 000 Exemplare: dagegen 
janus gleich 2 000 Exemplare - nach
zulesen. lm."llerhin ein. Pyrrhussieg fUr 
den Anstaltsleiter! 

lm Januar 1989 durfte dann der 
janus 3/88 doch verschickt werden. 
Von den Aufrufen zu Straftaten 
wollte letztendlich - auch in seiner 
Stellungnahme - der Volljurist und 
Anstaltsleiter M. nichts mehr wissen. 
Der Leser des Janus wird unschwer 
erkannt haben. daß hier Motive vor
gegeben \•turden, welche zu keiner 
Zeit existent waren. Der Anstalts
leiter. der sich als Herausgeber be
zeichnet, möchte nun sicherstellen, 
daß die zukünftigen Redakteure nur 
das schreiben was seine Zensur 
durchlaufen hat. So wünscht er, daß 
jeder Artikel ihm vorher vorgelegt 
wird. Es ist verständlich, daß unter 
solchen Vorzeichen - der totalen 
Zensur der Meinungsfreiheit - kein 
ernstzunehmender X1itarbeiter mehr 
fUr den Janus gefunden werden kann. 
Daher darf gesagt werden, der Janus 
als Sprachrohr der Gefangenen ist 
tot! 

Wer auch später in eine Janus
Redaktion eintreten möchte, der muß 
in jedem Fall sich darüber bewußt 
sem, daß er nicht schreiben kann 
was er für mitteilungswert hälr. Er 
kann nicht über die Vollzugswi.rklic_h-

Kelt ocncntcn! r_r oarr nur uuer Uöl:i 
schreiben WiiS ihm die Zensur er
laubt. 

Eine solche Vollwgszeitun~ isl keine 
Zeitung! Den Gefangenen weitgehend 
die Meinungsfreiheit zu verweigern, 
trägr dazu bei, daß sie geistig und 
seelisch verkümmern. Wer nach semer 
Entlassung aus der Vollzugsanstalt 
urteilsfähig und entscheidungsfreudig 
und sozial integriert sein soll, der 
darf in der Gefangenschaft nicht 
geistig unmündig gemacht werden; er 
muß sich auch im Vollzug als sozia
les Wesen entfalten können (vgl. 
\vtirtenberger 1969 b. 312). 

Er muß kritische Meinungen nicht nur 
für sich bilden, sondern sie auch 
äußern und am Urteil der Mitmen
schen kontrollieren können. Auch die 
Anstaltsordnung verlangt nicht, daß 
Gefangene mit ihren Meinungen 
auch kritischen Uber den konkreten 
Strafvollzug in der Anstalt, Uber 
Anstaltsleitung und -personal und 
Mitgefangene völlig hinter dem 
Berg halten (vgl. Löffler 196~, 
llOL) . 

Auch generelle, vertretbare Kritik am 
Strafvollzug und dessen rechtlichen 
Grundlagen muß Gefangenen in der 
Gefängnispresse gestattet sein. Dem 
Gefangenen ist ein "möglichst großer 
Spielraum zur Entfaltung seiner 
sozialgebundenen Freiheit" zu lassen 
(so \•lürtenberger 1969, a . 1750); das 
"Zwangsmoment" im Strafvollzug muß 
noch mehr zurücktreten (WUrten
berger 1969. b. 320) . 

Das bedeutet, daß der Gefangene 
auch durch freie Meinungsäußerungen 
auf sein Dasein in der Vollzugs
anstalt geistigen Einfluß nehmen 
darf. Ein generelles Verbot von 
Meinungsäußerungen zu bestimmten 
"heißen Eisen", insbesondere Straf
justiz und -vollzug, kann nicht zu
lässig sein ( vgl. auch Boehm 1968, 
173L 

Horst Kreuz 

UNTERSTÜTZT .ALLE J>E N 
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Am Rande bemerkt 

Veranstaltung 
im Haus der Kirche 
Am Mittwoch, dem 22. Februar um 
19.30 Uhr traf man sich im Haus der 
Kirche, um darüber zu diskutieren, 
was sich im Strafvollzug in Berlin 
ändern soll. Es waren ca. 100 Gäste 
anwesend. Drei Themenkomplexe soll
ten behandelt werden: Vol1zugs
lockerungen, Sicherheit und Ordnung/ 
Hochsicherheitstrakt etc . und Pro
bleme besonderer Personen. 

Die Rechtsanwältin Elze \.,ries darauf 
hin, daß das Strafvollzugsgesetz in 
der Praxis nicht eingehalten wird; 
die Verwaltungsvorschriften engen die 
Paragraphen sehr ein. Es gibt kaum 
noch Lockerungen und der Rechts
schutz ist nicht effektiv. (Anm.: 
Nach den Feststellungen von Profes
sor Dr. johannes Feest vom Bremer 
Strafvollzussarchiv ist von 100 
Verfahren vor Strafvollstreckungs
kammern höchstens eines zugunsten 
des Gefangenen ausgegangen. Dem ist 
\oJOhl nichts hinzuzufügen. ) 

Herr Flügge von der SPD bracht e zum 
Ausdruck, daß die Entscheidungen 
der Gerichte in die Tat umgesetzt 
werden müssen. Es ginge nicht an, 
daß Urteile zugunsten Gefangener 
nicht befelgt wUrden. Außerdem 
sollte seiner Meinung nach die 
Verantwortung nach unten verlegt 
werden. 

Der Abgeordnete Kaufeld von der 
AL meinte, daß man ein Anspruchs
recht für Vollzugslockerungen für 
Gefangene im Gesetz verankern mUßte, 
und daß endlich der offene Vollzug 
als Regelvollzug durchgesetzt wird. 
Außerdem sollte es ein Aktenein
sichtsrecht in allen Verwaltungsein
richtungen geben. 

Der Ab~eordnete Rösler von der CDU 
äußerte- sich dahingehend, daß der 
offene Vollzug nicht Regelvollzug 
sein soll, aber auch er sprach sich 
dafür aus, daß die Rechtsanwälte ein 
Akteneinsichtsrecht bekommen. 

Bei der Veranstaltung wurde die 
Forderung vertreten. die Abteilung 
Sicherheit, den Hochsicherheitstrakt 
und die Sonderabteilungen aufzu
lösen. Abschließend bleibt festzu
stellen, daß bei der Diskussion nicht 
viel herausgekommen ist. Es ist zu 
bemerken, daß sich die Alternative 
Liste als Partei sehr für die Belange 
der Gefangenen einsetzt . Bleibt zu 
hoffen. daß die AL mu der SPD 
koaliert und eine Regierung der Ver
nunft in Bcrlin für eine Veränderung 
im Strafvollzug sorgt. -rdh-
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2:l. ll.l988 

An den 
Regierenden BUrgermeister von Berlin 

Sehr geehrter Herr Diepgen, 

einen persönlichen Sprechtermin bei 
Ihnen zu bekommen ist sehr schwer; 
darum wähle ich den schriftlichen 
\'leg. 

Vor kurzem bekam ich den Lichtblick 
vom Juli/August 88 zu lesen. Der 
Lichtblick ist eine Insassenzeitung 
der Justizanstalt Berlin-Tegel. Nun 
bin ich ein Verfechter für Höchst
strafen, denn die Kriminalität ist 
doch sehr hoch. Trotzdem las ich 
diese Zeitung sehr aufmerksam, und 
die Artikel "Der Hunger ist der beste 
Koch", S. 22. "Einkauf in Tegel" und 
"Kalbfleisch für alle", S. 27. veran
laßten mich. an Sie zu schreiben. 
Entspricht es den Tatsachen was man 
da liest? 

Mein Haushaltsetat, nicht so be
schränkt ~e der der Gefangenen, 
läßt keinen Einkauf von Lebens
mitteln nach Wahl zu. lch kann nur 
nach Sonderangeboten kaufen und 
kochen. Dazu habe ich ja die Mög
lichkeit doch die Gefangenen? 
\•:ekhe Firma bekommt das Monopol, 
seine \'Iaren in der Vollzugsanstalt zu 
verkaufen? \\farum dlirfen Finnen sich 
auf Kosten der Armen so bereichern? 

\'/"er nicht lernt, sein Geld einzu
teilen. wird schnell wieder auf die 
schiefe Bahn geraten, und deshalb 
sollten die Gefangenen auch lernen, 
ihr Geld kostensparend auszugeben. 

Biete beantworten Sie mir meine 
Fragen oder nennen Sie mir eine 
andere Institution, die dafür zu
ständig ist. 

Für Ihr Interesse danke ich 

Roswitha G. 
Berlin 

25. November 1988 

Der Regierende Bürgermeister von Bedin 
Senatskanzlei 

Sehr geehrte Frau G., 

der Regierende Bürgermeister dankt 
Ihnen für Ihr Schreiben vom 22. 
November 1988. 

Da eine unmittelbare Bearbeitung 
ihrer Angelegenheit leider nicht 
möglich ist, habe ich Ihre Zuschrift 
an den Senator Iür Justiz und Bun
desangelegenheiten - Justiz - abge
geben und darf Sie bitten, weitere 
~achricht auf Ihr Schreiben von dort 
zu erwarten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
Hochmann 

10 'der hchtblick' 

Tegels Küche -
Kulinarische Ergüsse? 

Aufgrund von drei Beiträgen in der Lichtblick-Ausgabe Juli/August 88 sah 
sich eine Leserin aus BerUn veranlaßt, an den Regierenden Bürgermeister von 
Bedin zu schreiben. Es geht dabei um die Artikel "Der liunger ist der beste 
Koch", S. 22, " Einkauf in Tegel " und " Kalbfleisch für alle", S. 27. Si e bekam 
Antwort vom Regierenden und vom ]ustizsenator, weil dieser mit der Beant
wortung ihres Schreibens von der Senatskanzlei beauftragt worden war. 

Anfang Januar diesen Jahres schickte sie uns dann Kopien dieser drei Briefe 
zu, die wir nachstehend abgedruckt haben. um sie zur Diskussion zu stellen. 
Mit der Überschrift dieses Artikels soll der Eindruck zum Ausdruck gebracht 
werden, den man beim Lesen des Antwortschreibens des Senators für Justiz 
gewinnen kann. Darin wird unter anderem behauptet, unsere Darstellungen zur 
Verpflegung gäben den tatsächlichen Sachverhalt überwiegend verzerrt wieder. 
Es wird aber offensichtlich ganz bewußt darauf verzichtet, die entsprechen
den Punkte zu benennen und zu widerlegen. Und falsch können unsere Dar
stelltmgen auch kaum gewesen sein, sonst hätte es bestimmt wieder mal eine 
Strafanzeige gegeben. Wir verzichten jedoch wie Frau G. auf eine Kommen
tierung dieses Antwortschreibens und wollen es unseren Lesern überlassen, 
sich eine eigene Meinung zu bilden. 

i;J/sächlich. #tJM€~t ldteV~ 
bt'tle ket'n. Pr-Pb/ern ... 

-red.-

fli~Y 1'Sf ein. sd-riivf~r~s 
f(esser. /4?rsvdr~t-t SI·~ 's 

111a l dan11·f. 



7. De Lember 1 qss 

Der Senator rur Justiz 
und Bundesangelegenheiten 

S~hr geehrte Frau G .. 

<tuf Ihr Schr-eiben an den Regieren
den BürQenneister von Berlin vom 22. 
Novembe-r 1988, welches miL zustän
digkeitshalber wr Beant\\•ortung vor
gelegt worden isl. kann ich Ihnen 
fol~endes mitteilen: 

Die i.n dem Artikel der Gefangenen
zeitschrift "Lichtblick" enthaltenen 
Darstellungen zur Verpflegung geben 
überwiegend verzerr! den tatsäch
lichen Sachstand 1.\'i.eder. 

Zum Frühstück "'erden regelmäßig 30 g 
portionierte reine Pflanzenmarga
rine und '"öchentlich 200 g Manne
lade. Nougatcreme oder Honig (kein 
Kunsthonig') sowie Getränke (wech
selnd Kaffee- Ersatz bzw. Tee oder 
Kakao) so\..i.e Grau- oder Weißbrot 
ausgegeben. Brot und Margarine 
~,o,•erden bereits arn Vorabend mit der 
Abendkost verteilt. 

Bei der Mittagskost besteht bei 
Großküchen stets bei länger:er ln
anspruchnahmezeit eine Schwierig
keit was die Abwechslung betrifft. 
Hier \..trd bei Gemilse überwiegend mit 
Tiefkühlkost gearbeitet: die von der 
(Ualität her ungünstigere Dosenware 
wird nur in Einzelfällen eingesetzt. 

Zur Abendkost kommen in der Regel 
als Belag neben 30 g portionierter 
reiner Pflanzenmargarine an drei 
Abenden je 100 g Wurstwaren, an 
zwei Abenden je 100 g Käse ver
schiedener Art oder 200 g Speise
oder Würzquark zur Ausgabe. An den 
restlichen Tagen werden in der Regel 
zwei Eier. Fisch mariniert bzw. ge-

räuchert oder Salate bzw. Sülze ver
wendet. Auch hier ist die Geträ nkc
c~usgabe \-'ie hci der Morgenkost vor
gesehen. 

Da die Gefangcncn sich überwiegend 
selbst über den Einkauf mit Geträn
ken versorgen, wird die Abnahme von 
1\nstaltsgetränken Ln sehr geringem 
Umfang gewünscht. Diese Angelegen
heit wird von m1r zur Zeit gepnift. 
Überdies habe ich ab November die 
Ausgabe vom 3mal 1/2 Liter Milch in 
der Woche zugelassen. 

Angefangen bei der angeblich un
beliebten Margarine, die mit geringem 
Natriumgehalt und hohem Anteil an 
ungesättigten Fettsäuren nahe an 
Diätqualitäten herankommt, sind 
sämtliche Speisen auf Nährwerte hin 
ausgerichtet. Von daher befinden sich 
eine Gesundenkost bzw. mehrere 
Krankenkostfonneo im Angebot. 
Weitergehende Leistungen der Justiz
behörde sind nicht zu erwarten. Ein 
Mehrbedar-f kann über Kostzulagen, 
die vom Anstaltsarzt genehmigt 
"•erden, gedeckt werden. Vermehrt ist 
hier jedoch auch ärztlich verordnete 
Reduktionskost zu verzeichnen. 

Für den nach dem Strafvollzug vor
gesehenen Einkauf ist von der 
Anstaltsleitung eine LieferfiLma ver
traglich verpflichtet, die selbstver
ständlich nur "ihre Sonderangebote" 
bringen kann. Die von den Gefan
genen in den Zeitungen ständig zu 
lesenden zahlreichen Sonderangebote 
von den verschiedensten Anbietern 
können dabei zwangsläufig nicht 
geboten werden. 

Weiterhin ist eine Belieferung Uber 
einen Laden in der Anstalt bei der 
Vielzahl der Artikel nicht zu reali
sieren, so daß eine Lieferung fUr die 
einzelnen Besteller \..te beim Versand 

ZENTRALE BERATUNGSSTELLE 
DER FREIEN STRAFFÄLLIGENHILFE BERLIN 
Wir bieten an 

Beratung für Straffällige und deren Familienangehörige, Freunde und Bekannte in 
Form von Einzel· und Gruppengesprächcn. [ür Personen. die 

noch länger inhaftiert sind 

-vor der .Entlassung aus der Strafhaft stehen (unser \ orschlag: melden Sie sich 
möglichst bereits 12 \lonate vor der Entlassung) 

-als Regelurlauber eine Gästewohnung benötigen 

-unter Bewährung stehen 

-bereits aus der Haft entlassen sind 

von einer Inhaftierung bedroht sind 

-ihre Geldstrafe nicht bezahlen können 

-verschuldet sind 

Gruppenangebote für Inhaftierte. speziell zur Vorbereitwrg der Cntlassuug., soztal· 
therapeutische Gruppen, auch fiir Entla~>scne. sowie Hilfen /iir 
Angehörige bitte erfmgen! 

Informationsbroschüre .,wohin, was tun'~" anfordern! 

erfolgen muß. Selbst ein ortansäs
siges großes Versandhaus hat vor 
einigen Jahren die Belieferung ge
kündigt, weil der Aufwand in keinem 
erträglichen Rahmen stand. 

Ich hoffe, daß ich mit vorstehenden 
Ausführungen Ihren teilweise all
gemeinen Fragen gerecht werden 
konnte. 

Mit freundlichen Grüßen 

1m Auftrag 
Paulenz 

Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin ~- \ , 

Caritas•·erband für Borlln c \. 

Diakono>cho> \\rrk llcrlin e \ 

Suaffällig~n· und Bc\\ahrungshilfe e \ ' 

Sprechzeitcn in der Beratungsstelle· 

Montag. Dienstag, Donnerstag 9-16 Uhr 
Freitag 9-12 Uhr 
und nach Vereinbarung 

Berawng bei Geldstrafen: 

Montag. Dienstag. Donnerstag 
und Freitag 9-12 Uhr 

Sprechzeiten in den Haftanstalten: 

Tegcl, Plötzensec (Jugendliche und 
Frauen) nach Vereinbarung über Vor
melder. Briefe oder telefonisch bzw 
über ihren Gruppenleiter 

Bundesallee 42 (U-Bahn Berliner Straße) 
1000 ßcrlin 31 
Tcl<:l"on 86 05 51 

'der lichtblick' 11 



Die Deutsche A lDS- Hilfe in 
freut sich dartiber. daß der lange 
geplante Videofilm für Menschen in 
Haft nun fertiggeworden ist. Das Video 
trägt den Titel "Ich hab' eigentlich 
noch 'ne ganze Menge vor" und den 
Untertitel "Im Knast und positiv". 

Dieser Film ist zur Betreuerschulung 1 
und zur Vorfilhrung vor Gefangenen 
im Strafvollzug ~edacht. Er befindet 
sich zur Zeit in der Kopieranstalt 
und wird sicherlich Anfang April zur 
Verfügung stehen. Mit dem Video wird 
versucht, der Ausgrenzun~ und Ab
grenzung der HlV- positiven und 

• AIDS- kranken Gefangenen vorzubeu
gen und den Mitgefangenen die Angst 

. vor Infizierten zu nehmen . So be
richten HlV-Positive über ihre Erfah
nmgen und Ängste und wi.e sie mit 
ihrer Infizierung fertig werden. Ich 1 

glaube, die Angst vor Infizierten zu 
nehmen und Anlaß zur Diskussion zu 
geben, ist uns mit diesem Video ge
lungen. 

der Betreuung von infizierten 
AIDS-kranken Gefangenen liegt 

in der Bundesrepublik sehr im 
Erst vor kurzem ist 

wieder ein Fall aus Berlin bekannt
geworden, wo ein Insasse des Kran
kenhauses der Berliner Vollzugs-
anstalten Lungenabteilung 
wochenlang über starke Kopfschmer
zen klagte. Er wurde erst nach 
vielen vergeblichen Versuchen einer 
Spezialuntersuchung zugeführt. Die 
Diagnose bei dem Gefangenen ergab 
eine schwere Toxoplasmose ( lnfek
rionskrankheil). Daraufhin kam er 
sofort in ein extemes Krankenhaus. 

Es ist völlig unverständlich, daß in 
einem Haftkrankenhaus die medizini
sche Versorgung eines HIV-positiven 
Menschen übersehen bzw. nicht be
achtet wird. Der Gefangene befand 
sich bereits seit 1977 in der l.ungen- 1 

abteilun~ des Ha ftkrankenhauses. Er 
ist inzwischen aufgrund seiner 
Krankheit aus der Haft entlassen 
worden. 
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AI OS-Hilfe bemüht sieh ' 
seit Jahren um die Entlassung an 
AIDS erkrankter Menschen aus der
Haft. Für uns ist unverständlich, daß 
jemand mit seiner Krankheit 
Gefängnis sterben soll. Die von den 
Bundesländern gefahr-ene Linie zeigt 
uns deutlich, daß an AIDS erkr-ankte 
Gefangene bis zum Tode im Strafvoll
zug bleiben. 1988 gab es mehrere 
Gefangene. die an AIDS im Gefängnis 
gestorben sind. 

Vor wenigen Tagen kam über 
Deutsche Presseagentur (dpa) 
Nachricht, daß fast ein Drittel der 
Häftlinge in Rhei.nland-Pfalz sucht
abhängig sind. Der Justizminister, ' 
Peter Cäsar (FDP), berichtete vor 
dem Rechtsausschuß, daß trotz qroßer 1 

Bemühungen das Einsch1eusen von 
Drogen nicht vollständig verhinden 1 

werden kann. Ein Sprecher im 
Rechtsausschuß teilte mit, daß der , 
Minister der Meinung ist, daß zur 
Verhinderung von AlDS in den Haft
anstalten Einwegspritzen verteilt 
werden sollten. 

Die Verteilung von Einwegspritzen 
fordert die Deutsche AIDS-Hilfe ' 
schon seit langem, weil im Gefängnis 
- und das nicht nur nach unserer ' 
Meinung - eine Infizierung zu gut 
90 ~ auf dem Wege des "Needle
Shartng" stattfindet. Zwar weisen die 
Justizministerien der Länder immer 1 

wieder weit von sich, daß sich 
Gefangene in Haftanstalten infizieren, , 
aber die Zahlen sprechen für: sich. 
Schließlich ist bekannt. daß es im 
Knast homosexuelle Kontakte gibt, 
und daß das gemeinsame Benutzen 
von Spritzbestecken das größte 
Infektionsrisiko in sich birgt. 



"Mutter/Vater-Kind-Einrichtung" 
Hessen plant Deutschlands ersten Familienknast 

1m Dezember 1988 erreicht e uns das 
Schreiben einer ]ournalistin aus 
Kassel. Aufgrund einer Reihe tech
nischer Probleme über die wir in 
unserer letzten Ausgabe berichteten. 
ist es uns erst in dieser Ausga be 
möglich, darüber zu informier en. Es 
geht um Norbert Zöller, der in 
Schwalmstadt inhaftiert ist und seit 
über zwei Jahren zusammen mit 
seiner Frau darum kämpft, seinen 
Sohn bei sich haben zu dürfen. Wir 
haben zulet zt in unserer Ausgabe 
Dezember 87 darüber berichtet. Das 
von Norbert Zöller angestrengte Ver
fahren scheint nun in eine entschei
dende Phase getreten zu sein. Wir 
hoffen sehr, daß es bald zu einem 
erfolgreichen Abschluß .für ihn kommt 
und er mit seinem Sohn Sacha ZU

sammensein kann. - red.-

Sehr geehrte Kollegen, 

ein Knüller ist perfekt: Der in der 
nordhessischen Justizvollzugsanstalt 
Schwalmstadt einsitzende Strafgefan
gene Norbert Zöller erschlägt den 
gesamten deutschen Strafvollzug! Vor 
dem Bundesverfassungsgericht hat 
sich Jetzt die Hessi sche Staatskanz
lei des Ministerpr äsidenten Dr. Wall
mann diesem Häftling schon vorab 
unterworfen und dem höchsten 
Gericht der Bundesr epubklik versi
chert, daß das Bundesland Hessen -
falls es erwartungsgemäß -zu einer 
Anderung des Strafvollzugsgesetzes 
aus An1ar des Falles Zöller kommen 
sollte - bereit sei, zukünftig auch 
die inhaftierten Väter mit ihren 
Kindem hinter Gittern zusammenleben 
zu lassen. 

Ganz konkret hat die llessische 
Staatskanzlei vor dem Bundesverfas
sun!Ssgericht auch erklärt, wie dies 
in Hessen realisiert werden soll: 
Demnach soll das bereits im Frank
furter Fr-auengefängnis bestehende 
''Mutter-Kind-Haus" zu einer so~e
nannten - und dies nun wör-tlich: 
- "Mut ter!Vater- '<ind- Einrtchtung" um
gerüstet werden. 

lm Klar-text : Zöller steht vor dem 
Sie!; und löst die sensa tionellste Ge
fängnisrcform aller bundesrepublik<J-

nischen Zeiten aus. Hessen plant 
Deutschlands ersten F'amilienknast. 

Und es kommt jetzt Schlag auf 
Schlag: Der Kasseler- Rechtsanwalt 
Ralf Hoffmann hat gerade soeben 
öffentlich angekündigt, den Straf
vollzug für den kleinen Sacha Zöller 
und seinen Vater wegen "zweijähriger 
Verletzung von Grundrechten" auf 
sage und schreibe eine Million Mar-k 
Schmer zensgeld verklagen zu wollen . 

Vor dem Bundesverfassungsgericht hat 
nämlich die Hessische Staatskanzlei 
im Zuge der Beweissicherung ein 
höchst interessantes Zahlenmaterial 
enthüllt: Demnach haben allein in 
dem einen "Mutter-Kind-Haus" des 
Frankfurter Frauengefängnisses in 
den Jahren zwischen 198L und 1987 
insgesamt 605 Kinder (in Worten: 
sechshundertund fünf!) bei ihr-en in
haftierten Müttern leben dürfen. Das 
Zahlenmaterial für das derzeit 
laufende Kalenderjahr 1988 konnte 
die Staa tskanzlei dem Bundesverfas
sungsgericht noch nicht vorleg en. 
Damit, so sagen die Anwälte von 
Zöller. stehe nun fest, daß allein das 
Bundesland Hessen zwischen 198L. und 
1987 in 605 nachweisbaren Fällen die 
inhaftierten Mütter nur wegen ihrer 
:;esch1echtszugehörigkeit bevorzugt 
l)aben, während gleichzeitig alle in
haftierten Väter benachteiligt worden 
seien. Beides, sqwohl die Bevorzugung 
als auch die Benachteiligung wegen 
des Geschlechtes, sei jedoch gemäß 
Artikel 3 des Grundgesetzes streng 

wr-boten. Und weil Zöller- und sein 
Sohn trotzdem unter dieser- "Ver
fassungswidrigkeit" zwei Jahre lang 
hätten leiden müssen, soll jetzt der 
Str-afvollzug dafür mit einer Million 
Mark zur Kasse gebeten werden -
eine halbe Million Mark soll allein 
das Kind bekommen. 

Die Verfassungsklage Zöller steht 
schon seit Monaten im Br-ennpunkt 
des öffentlichen Interesses und hat 
bereits erhebliche Schlagzeilen ver
ursacht - auch Rundfunk und Fern
sehen haben sich der Angelegenheit 
schon in Sondersendungen gewidmet. 
Nicht zuletzt vermutlich auch des
halb, weil es sich bei diesem Kindes
vater zufällig auch noch obendrein 
um denselben Mann handelt, der einst 
als falscher- Schwiegersohn von John 
Wayne unter dem Namen "Tom Wayne" 
viel Furore verursacht hatte. 

Aber Wayne hin, \Vayne her: Et' ge
winnt offenbar dennoch als Vater und 
hat jetzt schon das Bundesland 
Hessen in den ersten Schritt zur 
"]ahrhundertreform" g e trieben. Auch 
ist in einer Rundfunksendung schon 
vorgeschlagen worden, das erste 
"Vater-Kind-Haus" in einem deut
schen Männerge fängnis nach ihm zu 
benennen. 

Es sieht somit ganz danach aus, daß 
sich der gesamte deutsche Männer
srrafvollzug dar-auf einrichten muß, 
alsbald auch die Kinder der verur-
teilten Väter aufnehmen zu müssen. 
ln einer- Schätzung war- schon davon 
die Rede, daß davon bis zu 10 000 
(in \'/orten: zehntausend!) Kinder be
troffen sein könnten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Alexandrine Schaumann 
Kassel 

P.S.: Es ist wohl klar, daß diese Ver
fassungsklage auch flir den Ber
liner Strafvollzug enonne Be
deutung hat. Alles deutet dar-
t~uf hin, daß sich die Aufsichts
beamten von Tegel darauf ein
stellen sollten, alsbald auch mit 
Schnullern und Windeln umgehen 
zu mUssen. 
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Auf diesen Seiten haben die Leser das Wort. Ihre Wünsche, Anregungen, 
Forderungen, Kritik und Urteil, müssen sich nicht unbedingt mit der 
Meinung der Redaktion decken. Die Red. behält sich vor, Beiträge - dem 
Sinn entsprechend - zu kürzen. Anonyme Briefe haben keine Chance . 

Hallo Leute, 

ich kenne Eure Zeitung, .da ich im 
letzten Jahr von September bis 
9.11.88 in Moabit in U- Haft war. Ein 
Exemplar ]ulVAugust konnte ich mit 
nach Haus - hier in Paraguay -
nehmen. Es sind viele Berliner hier, 
und wir leben von Sozialhilfe, da wir 
in Deutschland vom Arbeitsamt nicht 
mehr vermittelbar sind - ja und hier 
gibt es auch keine Arbeit. Ich selber 
bin L2, verheiratet und habe vier 
Kinder. 

Wir möchten Euch um foJgendes 
bitten: Da \-.ri.r lange keine Nachricht 
erhalten haben von Werner L., Haus 
IV, Moabit, bitte einen Gruß zu er
lassen: da Werner auch aus Asuncion 
kommt: 

Werner, wir grüßen Dich! Alle Mit
streiter aus Asuncion - Paraguay -: 
Eberhard, der Maler; Manfred, der 
TBCler; Rotschopf-Günther und Teddy 
und Land \'Ierner. 

Falls es Euch möglich sein sollte, 
v.türden wir uns freuen, eine Ausgabe, 
die Ihr überhaben solltet, an mich 
zu senden. Da wir hier eine Berliner 
Kneipe haben, würden sich alle 
freuen, denn mehrere kennen Moabit 
und Tegel. 

Ich muß sagen, daß es im Staats
gefängnis hier in Paraguay besser ist 
als wie in Moabit, denn ich habe 
einige Landsleute besucht, und die 
sägen alle, der Knast hier ist besser 
und freier wie je in Deutschland . 
Allerdings muß man sich selbst 
verpflegen in Restaurants. Dazu be
nötigt man ca . 2 DM pro Tag. 

lL. 'der lichtblick' 

20 Zigaretten - schwarze - kosten 
0,30 DM, ein Liter Cola 0,60 DM usw. 
Besuchszeit täglich außer mittwochs. 
Die Zellen sind offen, und man kann 
die Leute in den Zellen und auch auf 
dem Hof besuchen, und zwar von 
morgens um 10 bis 16 Uhr. Solange 
kann man . bleiben und alles - außer 
Waffen - mitbringen. Die Kontrolle 
an der Gefängnispforte dauert nur 
fünf Minuten. 

ja, man soll es nicht glauben, aber 
wie ich in Moabit war, kam ich mir 
vor wie in der UDSSR. In der 
Hoffnung, mal was von Euch zu hören 
- eventuell auch Brief.freundschaften 

verbleibe ich mit den besten 
Grüßen aus dem paraguayanischen 
Hochsommer mit täglich 35 oc 
Euer Teddy 

Detlef Kratz 
Postbox 2852 
Asuncion - Paraguay 

Hallo Lichtblicker, 

Euer aller ehemaliger Zeicfmer meldet 
sich aus dem vorsintflutlichen Moabit. 

Bevor in Tegcl der Horror des TVZ 
und der Umzug ins Haus VI - ich lag 
im Haus I - so richtig zum Tragen 
kam, konnte ich mich nach Düppel 
retten. Doch schon nach zwei Mona
ten, im Mai 88, bin ich über den 
7.aun gesteppt. Nichts gegen Duppel. 
trotz vieler Mängel und morgend
lkhen "paramilitärischen" Übungen 
war es zehnmal besser, als alle mir 
erzählt hatten. Jetzt fragt sich jeder: 

Wle kann der da abhauen'' Darüber 
werd' i<:h Euc:h demnäc:hst genaueres 
schreiben, wenn ich mich wieder 
gefangen habe . Viel wkhtiger ist mir 
jetzt der Schock des "Wiederein
fahrens" . 

Es hat Tage gedauert, bis ich von 
\~artezellen zu Abstellkammern über 
Notübernachtungszellen hier in Haus 
ll, in dieser Buchte, gelandet bin . 
Begleitet von meines Erachtens teils 
unsinnigen Aufnahmeprozeduren, die 
mit mir schon etliche Male gemacht 
wurden. Auf mein gesundheitliches 
Problem, ich bin Diabetiker, wurde 
nur sporadisch oder gar nicht einge
gangen. Erst seit heute bekomme ich 
die richtige Kostform. "Ach essen Sie 
mal ruhig die Linsen", sagte gestern 
der Arzt zu mir. Unfaßbar. Den 
Internisten zu sprechen sei nicht 
nötig "wir machen das schon" , 
erklärte man mir, wie einem kleinen 
Jungen das Rollerfahren. Erst heute 
das erste Mal zur Freistunde; seit 
vier Tagen das erste Mal geduscht, 
rasiert, die Möglichkeit zu schreiben, 
und, und ... 

Nun sitze ich hier in meiner schmie
rigen, schmutzigen Ze1le, die so eng 
ist, daß ich die Seitenwände berühren 
kann, wenn ich die Arme ausstrecke . 
Um von der Tür zum Fenster zu lau
fen, muß ich das Bett hochklappen 
und anketten. 

Zu allem Überfluß entdecke i.ch im 
Mülleimer auch noch den Sept./Okt.
Lichtblick, wo auf Seite 30 über den 
"Verwahr- und Knüppelvollzug" hier 
berichtet vird. 

Na jetzt bin ich ja richtig gut 
bedient . Auf der Flucht hatte ich 
diesen Lichtblick auch schon in der 
Hand. Doch ich muß zugeben, daß 
ich diesen Bericht nur läppisch über
flogen habe. Jetzt betrifft es mich. 
Und morgen mut) ich den Sozial
arbeiter, falls er meinen erneuten 
Vormelder beachten sollte, fragen, ob 
es deren Ernst ist, daß ich hier in 
der Hundehütte meine Reststrafe ab
machen soll (?!) . 

23 Stunden täglich - 10 Monate lang! 
Obwohl Tegel sich in meiner lang
jährigen Haftzeit (und während meiner 
Abwesenheit) drastisch verschlechtert 
hat, unternehme ich jetzt alles, um 
dorthin zu kommen. Unterstützen 
werd' ich Euch in jedem Fall. 

Andreas Bleckmann 
JVA Berlin- Moabit, TA II 

_wow 



oetre1 1: \Jese tz zur 1\naerung aes 
Strafvollzugsgesetzes 

Sehr geehrte Redaktion! 

Vom Petitionsausschuß des Bundes
tages Drucksache 11/3b9L vom 
8.12.1988 I Sachgebiet 312 - ist mir 
der Gesetzentwurf des Bundesrates 
zur Anderung des Strafvollzugsgeset
~es zugesandt worden. Folgende 
Anderungen treten nach Artikel 5 am 
ersten Tag des auf die Verkündung 
folgenden siebenten Monats in Kraft: 

1. § 10 StVollzG 
Der \vegfall des Zustimmungserforder
nisses bei der Verlegung in den offe
nen Vollzug eines Gefangenen ist aus 
vollzugspraktischer Sicht erforder
lich, weil die Zustimmung zu häufig 
aus sachfremden Erwägungen des 
Gefangenen verweigert wird. 

2. § 1.7 Abs. 1 Satz 1 StVollzG 
Die Festlegung der Mindestwertgrenze 
in Abs. 1 auf DM 30,- entsprach 
ungefähr der Höhe des Taschengeldes 
bei lokrafttreten des Gesetzes. Da 
jedoch die Eckvergütungen im Laufe 
der Zeit ständ~s gestiegen sind, muß 
nunmehr eine Anderung des Mindest
betrages um 25 % erfolgen. 

3. § 200 Abs. 1 StVollzG 
Durch die Anhebung des Entgeltes 
in § 200 Abs. StVollzG von bisher 5 
auf 6 % der Bemessungsgrundlage und 
damit auf 20 % der bisherigen 
BezUge, soll der Gefangene eher als 
bisher in die Lage versetzt werden, 
~urch Ansparung des notwendigen 
Uberbrilckungsgeldes für die Zeit 
nach der Entlassung zu sorgen und 
auch materiellen Schaden wieder
gutzumachen. 

Nach den Erfahrungen der Justizvoll
zugsanstalten reicht der jetzige 
Betrag des Hausgeldes zur Befriedi
gung der täglichen Bedürfnisse aus, 
zumal der Kaufkraftverlust durch die 
jährliche Anpassung der Bemessungs
grundlage in § 200 Abs. 1 jeweils 
ausgeglichen wird. Nach der obigen 
Regelung sollen der Besitzstand des 
Gefangenen voll gewahrt bleiben und 
ihm darüber hinaus ein kleiner Teil 
des Erhöhungsbetrages beim Arbeits
entgelt zuSätzlich als Hausgeld zur 
Verfügung stehen; der größere Teil 
der Erhöhung soll dagegen dem Über
brückungsgeld oder dem Eigengeld 
zufließen. Diese geringfügige Korrek
tur bei der Aufteilung des Arbeits
entgeltes auf das Hausgeld und das 
Überbrückungsgeld bzw. Eigengeld 
sollte auch als Weichenstellung für 
die zumindest mittelfristig vorgese
hene weitere Erhöhung des Arbeits
entgeltes in § 200 angesehen werden. 

Eine weitere Erhöhung des Arbeits
entgeltes nach § 200 soll dann im 
jährlichen Modus jeweils 20 % 
belragen, bis der Ausgleich dn die 
ortsübliche Eckbelohnung erreicht 
worden ist. Die Aufteilung soll dann 
112 llausgeld, 1/2 Überbrückun~sgeld 
sein und bei Erreichung der llöhe des 

Uberbrückungsgeldes zur Wiedergut
machung des durch die Straftat ent
standenen Schadens verwendet 
werden. 

4. § 109 ff StVollzG 
Die Praxis hat ~ezeigt . daß Gefan
gene in nicht unerheblichem Umfang 
und auch mißbräuchlich Anträge auf 
gerichtliche Entscheidungen nach § 
109 ff stellen, die auf den ersten 
Blick keine Aussicht auf Erfolg 
haben, aber sehr viel Personal bei 
den Justizvollzugsanstalten und bei 
den Gerichten in nicht vertretbarer 
Weise belasten. Deshalb soll das 
Gericht die Möglichkeit erhalten, die 
Zahlung des Gerichtskostenvorschus
ses anzuordnen, um die Gefangenen 
zu einem verantwortungsbewußten 
Gebrauch des Rechtsbehelfes nach § 
109 ff anzuhalten. Die Konfronta
tion eines Gefangenen mit Kostenaus
wirkungen schon bei Einreichung des 
Antrages auf gerichtliche Entschei
dung erscheint zur Vermeidung aus
sichtsloser Anträge wesentlich effek
tiver als die in Ferne gerückte Mög
lichkeit, nach Ende des Verfahrens 
die Kosten tragen zu müssen. 

Die finanziellen Auswirkungen halten 
sich in Grenzen: Der Mindestvorschuß 
würde z. Zt. DM 15,- betragen. Bei 
einem Streitwert von DM 500,- wären 
DM 24,- vorzuschießen; hinzu kämen 
Zustellungskosten. Die Kosten würden 
vom Hausgeld bezahlt werden müssen; 
bei Gefangenen, die ohne eigenes 
Verschulden ohne Arbeit sind, wird 
nach \vie vor Prozeßkostenbeihilfe 
gewährt werden. 

5. § l. StVollzG 
Mit der Einführung des Satzes 3 wird 
die Opferperspektive im Strafvollzug 
über eine reine Schadenswiedergut-

Hesc!:llullfassung zuzuleiten . Feder
führend ist der Bundesminister der 
Justiz. 

Artikel 3 

Diese Vorschrift enthält eine Ermäch
tigung des Bundesministers der Justiz 
zur Neufassung des Strafvollzugs
gesetzes. 

Artikel 4 

Diese Vorschrift enthält die übliche 
Berlin-Klausel die besagt, daß das 
Berliner Abgeordnetenhaus formell 
der Neufassung der Änderung inner
halb sechs Wochen nach Verabschie
dung zustimmen muß. um dem Gesetz 
Rechtskraft zu geben. 

Artikel 5 

Diese Vorschrift regelt das lnkraft
treten dieses Gesetzes. Im Hinblick 
auf die infolge der Gesetzesänderung 
notwendigen organisatorischen Folgen 
der Justizvollzugsanstalten soll zwi
schen der Verkündigung und dem 
lokrafttreten des Gesetzes ein Zeit
raum von mindestens sechs Monaten 
liegen. 

Dieses ist ein kurzer Ausschnitt und 
für uns die wichtigsten Änderungen, 
die demnächst in Kraft treten. Der 
Originalgesetzentwurf bzw. die mir 
zugesandte Drucksache ist in meinem 
Besitz. 

Mit freundlichen Grüßen 

Harald Sirnon 
]VA Berlin-Tegel, TA V 

machung hinaus als Rahmenbedingung 
für einen auch opferorientierten n 
Vollzug gesetzlich anerkannt, nach- ~----------
~em dieser Aspekt bereits in gesetz- ____.----~\:-T-. 
liehen Regelungen der übrigen~ I 1 

Rechtspflege Eingang gefunden hat. 1 

Stellungnahme der Bundesregierung: \I 
Die Bundesregierung stimmt dem 
Gesetzesentwurf des Bundesrates über ~· 
die Anhebung des Arbeitsentgeltes f( 
und die Aufnahme von Maßnahmen ~ 
zum Ausgleich von Tatfolgen in den 41:.·· 
Vollzugsplan zu, ebenso auch in den ~-
anderen Änderungen zum Strafvoll- ~· 1 
zugsgesetz. • ~ 

!?ie Bundesregierung begrüßt diese 
Anderungen. Sie betont die Notwen
digkeit, die mit dem Strafvollzugs
gesetz begonnene Entwicklung k~nti
nuierlich weiterzuführen. 

Der Bundeskanzler hat am 8.12.1988 
an den Präsidenten des Bundestages 
- 121 (131) - 44302 - Str. 118/88 -
mitgeteilt, gemliß Artikel 76 Abs. 3 
des Grundgesetzes die vom Bundesrat 
in seiner 592:. Sitzung am 23.9.1988 
beschlossene Anderung des Strafvoll
zugsgesetzes dem Hundestag zur 

f t\l. ~ 

" . · ··, ~'( 
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An den Lu:htblick 

(;escht.::ht~ v,,m 
Stlnunpleüe und 
Plötzen~~~! 

K.tp,,d.t5tl'r, l'inc-1· 
l.~it.ln'en-..titcn in 

~a ja. vor ein paar \~~1ch,•n entschie
den "''ir un..c: - "'ir. das sind Monl und 
Michi - aui Bitten der Thenter~ruppe. 
in den z ... ·i-;chenp.:'lusen ein paar 
Lieder zu klunpem. Naturlieh wurden 
... -u·. vvr allem tch. die erstmals nun 
seH fünf Monaten klampft. Damals 
ahnten ,Air noch nicht. ~·as uns so 
alles auf dem \''ege der Kreativität 
un Knast bege~nen. bzw. in den Weg 
gestellt "''erden "''llrde. . 
Gesagt. getan. wir fmgen an zu 
üben. "Michi, Takt halten: 1. 2, 3. !., 
... " Macht Ja echt Spo:~ß, aber ... 
~lonis Saiten bzw. die ihrer Gitarre 
klirren halbakustisch. es müssen neue 
her. Auf meine warte Ich schon 'ne 
ganze Welle - ja, Ja. immer diese 
SonderwUnsche aus'm l(nast -. sind 
eben schwer aufzutreiben . Also 
erstmal weiterklirren. 

Zum selben Zettpunkt bekam ich 'ne 
eigene Klampfe eingebracht, deren 
Saiten z•.:ei Jahre drauf waren, 
natürlich auch einen dementsprechen
den Klang - einfach spitzenmäßig -
hervorbrachten. Al-;o nahm 1ch die 
Anstahsgitarre. deren Saiten auch 
meine waren. spannte die besten 
Saiten davon ab und auf meine -
w0rauf ich knapp 'ner Meldung 
entging. weil ich die Satten, die 
vorher zwet Jahre auf der anderen 
Gitarre ·waren, weggeworfen hatte, 
anstatt diese auf die Anstaltsklampfe 
zu spannen. Also war ich gezwungen, 
die Saiten von meiner wieder abzu
montieren, um sie wieder zurtick· auf 
das Anstaltswaschbrett zu spannen, 
unter Drohung. daß m1r u. U. keine 
neuen Saiten mehr eingebracht 
werden dUrfen, weil ich ja mit den 
- angeblich - weggeworfenen Teilen 
... ! 

Na ja. nach tagelangem "Spielen" auf 
vier Saiten kamen dunn Ja endlich 
meine eigenen. Die Stimmgabel, die 
wir uns von unserer Musiklehrerin zu 
·.·ieihnachten gewOnscht hatten. ent
puopte s1ch als simple A-Flöre. Da 
ich als Anfilnger gerne die Sch.,.'ln
gu:a'$en emer Stimmgabel hören, 
sehen. fUhlen möchte. fragte meine 
stifte. supergeduldige Lehrenn mal an. 
waru:r. denn d1ese l<ackflöte ansta lt 
... ?• 

Unsere eigentlich - ganz. liebe 
Mus1kveteranin meinte, daß Herr Hof
lieh. der Anstaltslelter. sagte, 'ne 
Flote musse zum Stimmen reichen. Ich 
fra~e mich, ob er wohl mal Sport-; 
trainer war1 ! oder qflr Flöten
könig?! 

Moni muß dte bes•lgtc Flöte jeden 
Abend 22 Uhr m den Be.unl enraum 
abgeben, weil nil'm11ncl wei II 
warum, aber di<' Antwort liegt nicht 
fern, fühlen sich die Bediensteten 
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etwa in ihre Lehrzdt zunickVl'r
setzt. wenn der Klc~n~ cmcr l)ll!ift• 
zu hören ist? 1 oder· stehen g.,r 
!'tramm?! 

~loni hat inzwischen üuch neue 
Saiten. aber leider die f,,hchen . 
denn sie klirren immer noch. 
lnz-..ischen - w1r wollen Ja nicht 
auf~eben - haben "-'li' drei Lieder 
einigermaßen geübt. Einen Blues, 
Menschen und ein ~eklautes von \oJolf 
Biermann (Harte Zeiten). Da ich 
leider ein nicht allzu klares. hohes 
und noch dazu untrainiertes Stimm
chen besitze. sind wir seit Tagen 
bemtiht, zwei Kaoodaster. die d1e 
Tonlage verändern. zu bekommen . 
So was geht ja nonnalerweise nur vom 
Arbeitsentgeld. Haben wir nber nicht. 
Also ab zur Bereichsleitung, wir 
mUssen ran ans Eigengeld. Da darf 
aber nur abgezwackt werden, wenn 
das Überbrückungsgeld in der llaft
zei.t voll wird, und außerdem müßte 
der Kapodaster der Resozialisienm~ 
dienen. Da Moni kein Eigengeld auf'm 
Konto hat. sollen auch noch, fast ein 
Ding der Unmöglichkeit, zwei Kapos 
von meinem Eigengeld gekauft werden. 

Also, wie sollen zwei Kapos der 
Resozialisierung emer Gitarre, nee, 
Frau, oder wie war das doch gleich?! 
Großes Frngezeichen für die Bereichs
leitung. Wir konnten Uberzeugen; 
Moni muß die Knete allerdings beim 
nächsten 1. von ihrem Arbeitsgeld 
auf mein Eigengeldkonto Oberweisen -
AUA! -, es muß ja alles seine Rich
tigkeit haben, in 'ner guten deut
schen Vollzugsanstalt! 

Nach neun Tagen fragte ich beim 
Sozi nach. der die Kapos besorgen 
sollte, wo die Dinger denn bleiben. 
Schließlich ist am 20. Januar Auf
tritt und überhaupt ... ?! Also, seine 
Antwort überwältigte mich. Er sagte, 
die Bereichsleitung mUsse erst noch 
ausrechnen (seit neun Tagen) , ob 
mein Überbrückungsgeld bis Aprll 90 
voll wird. Oh Mann, Frau, da war ich 
in der 3. Klasse schon schneller. 

Moni war es, die noch einmal die 
Geduld aufbrnchte. ihm zu erklären, 
wie wichtig die Teile für die Tonlnge 
sind und er sie uns hoffentlich 
morgen mitbringt. Monis Saiten 
klirren immer noch. Wir waren endlich 
schon nahe am Auf~eben . aber dann 
kamen die richtigen ~Sauen fur sie!!! 

\.:ie unschwer zu erkennen tst . 
basiert der "moderne Strafvollzug" 
auf Hoffen und \~arten was der 
nächste Tal?, ·.-rohl bringt! Wir können 
nur jedem raten bz-..·. wünschen. 
niemals in den "Genuß" der Reso
zialisierung zu kommen; denn nlles 
weitere könnte katastroph<~l enden! 

Monika W. & Michaelil 1. . 
JVA F' Berlin- Plötzensec 

Anmerkung der Schrcibelin: 
Ich wurde beim Vorlesen der 
"Geschichte" darcw r illl fmt'r·ks,Jm 

gemacht, daß die als solche bezeich
nete Anstaltsgitarre gar keine ist, 
sondern der Musikunterricht bzw. die 
Instrumente von der Lehrerin allein 
bezahlt bz.,.·. zur Verfügung gestellt 
werden. 

Sehr geehrter "Lichtblick". 

nun habe ich auch Gnmd zu schrel
ben. Es geht um Lesestoff, und zwar 
um kostenlosen. der sogar abonniert 
werden kann. Alles kostenlos. 

Es handelt sich um ein Jugendmagazm. 
das auch von über 30jährigen gelesen 
wird und ausschließlic-h von den 
Lesern verfaßt, gestaltet und dann 
in erheblicher Auflage (mehr als eine 
~tlllion Exemplare} in der ganzen 
&mdesrepublik verteilt wird. 

jetzt aber zum \'/ichtigsten. Inhalt 
emes jeden Heftes ist ein Katalog 
von Markenartikeln, die alle ab \\'erk. 
aber alle mit Rabatt sind. Das fän~t 
bei 15 % an und hört bei 30 •, nicht 
auf. 

Da kom.•nt doch was zusanllllen bei so 
vielen Leutc-hen, so \'ielen Jährchen 
tmd Arbeitslohnen von m1 1.-. Dabei 
könnten auch so !e-he "',.;onder" - Ba.tte
n~n. wie die von - awo- 1m letzten 
Ltchtblkk auf Seite 2S beschrieben. 
vermieden werden. 

1\ber was "''ill ich Euc-h erzä~len. 
wührscheinlich habt 1hr schon ein 
Exempldr, das auf jedem Postamt er
h:,\tlich isr und "Musenalp-\la~;azin" 
heiBt. 

Nn dt:'nn tschllß, 

Andri' liehe! 
I VA ß('rlin-Moa bi t 
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Liebe Lichtblicker! 

Bei der folgenden Sache geht es um 
Zahnersatz im Knast, in diesem Fall 
in der Plötze, und der Ablauf der 
Geschichte läßt die Vermutung zu, 
daß da eine ziemliche Schweinerei 
abläuft. 

Der Punkt ist halt, daß für Zahn
ersatz ja ein Eigenanteil gezahlt 
werden muß - entweder vom Eigen
geld, Hausgeld oder Brücke. \-legen 
der Gesundheitsreform haben natUr
lieh letztes Jahr emtge Leute 
Anträge auf Zahnersatz gestellt, um 
ihre Sachen noch rechtzeitig gemacht 
zu kriegen. 

Die Anträge werden auch bewilligt, 
aber die Wirtschaftsabteilung in der 
Plötze macht nun folgendes: Der 
Eigenanteil wird in Raten aufgeteilt, 
die vom Hausgeld abgezogen und auf 
der Brücke gesperrt werden. \'lenn 
der Betrag des Eigenanteils dort an
gespart ist, kann mit dem Zahnersatz 
begonnen werden. Nun werden die 
monatlichen Raten aber so berechnet, 
daß der Betrag erst kurz vor oder -
""rie m meinem Fall - sogar erst nach 
der Entlassung angespart ist. Dem 
Gefangenen wird natürlich von diesen 
Berechnungen nichts mitgeteilt. 

Nun kommt der Gefangene also 
irgendwann zum Zahnarzt, hat sich 
ein paar Zähne ziehen lassen, um 
seine Brucke oder sein Gebiß zu 
kriegen und kriegt dort gesagt, bis 
zur Entlassung bzw. 2/3 ist das mit 
dem Zahnersatz nicht zu schaffen. 
Also fängt der Zahnarzt mii dem 
Zahnersatz gar nicht erst an, da er 
nur eine Behandlung abrechnen kann. 
die uuch zu Ende geführt wird . Ergo, 
der Gefangene geht, obwohl alles rur 

uen L.dnnerstlt/.: vorDerene t wurue, 
ohne Zä hne nach Hause. Die vom 
Hausgeld abgezogenen Monatsraten 
kriegt er natürlich wieder, bei der 
Entlassung als Überbrückun~sgeld. 

Der Zahnarzt hier hat mir gegenüber 
"randbemerkt", ich sei da kein Ein
zelfall, so daß die ganze Sache ver
mutlich System hat. Es spart der 
Justiz ja 'ne Menge Kosten - nach 
der Haftentlassung ist sie ja nicht 
mehr zuständig. 

Es wäre natürlich wichtig zu erfah
ren, ob solche Sachen auch in den 
anderen Knästen vorkommen. 

Tschüß und viel Power 

Walter Hitt 
JV A Berlin-Plö tzensee 

An die Redaktion des Libli! 

Es geht um folgendes: Wer wie tch, 
und das sind bestimmt nicht wenige, 
für die Freigabe aller illegalen 
Drogen, hier insbesondere Morphium, 
Heroin und Kokain und sich gegen 
die Legalisierung (auch nicht als 
ersten Schritt zur Verbesserung) von 
Ersatzdope (Methadon) bzw. Flucht in 
die sogenannten "freiwilligen"Zwangs
therapien ausspricht, sollte versuchen, 
(gemeinsam} etwas gegen die Krimi
nalisierung von uns Drogengebrau
chern zu tun. Eine Möglichkeit bietet 
ein allgemein akzeptiertes Forum in 
Form eines Zusammenschlusses der 
Interessierten, welche dann den 
Kampf um Freigabe usw. als Ziel 
haben sollte. Ich will mich keines
falls als Vorsitzender dieser Vereini
gung aufspielen. Es sollte und muß 
rein demokratisch gleichberechtigt 
zugehen. Es ist machbar, also tun 
wir es. 

Gründe gibt es sehr viele; hier nur 
ein paar Beispiele . Der Kostenfaktor: 
Täglicher Aufwand 10 bis 20 DM! 
Keine Ausfuhr von essigsaures Anhy
drid (deutscher Hersteller) in die 
Anbau1änder. Preiswerte Einfuhr der 
Rohstoffe, somit staatlich geschützte 
und abgesegnete Transporte. Even
tuell krisengesicherte "Entwicklungs
hilfe" der anbauenden Landwirte. 
Herstellung im eigenen Land und in 
sauberen Laboratorien. Bei Weiter
gabe keine Gefahr der Überdosierung 
durch konstanten Reinheitsgehalt 
bzw. skrupellose "Vermischer" (Ein
sparung der Beerdigungskosten) . Es 
werden zudem Arbeitsplätze im 
eigenen Land geschaffen, denn es 
besteht, siere Statistiken u. ä ., ja 
Bedarf und Nachfrage. 

Der Steuerzahler wird nicht mehr so 
geschröpft. bzw. seine Steuern 
werden dann sinnvoller eingesetzt. 
\oJohnraumherstellung, Arbeitsplatz
beschaffung usw., auch die sozialen 
Leistungen wie Kindergärten, Spiel
plätze, schulische Ausbildung, im 
medizinischen ßereich, der Kranken-

UIIU 1\ll~II U~lli;:!UUIIg l;;!l(.. . II.UI Uil~ll 

dann besser fina nziert werden, da 
die Kosten für die polizeilichen ~1aß
nahmen. die Strafverfolgung durch 
Staatsanwaltschaften, die Verurtei
lung durch Richter, Beschäftigte der 
Justiz. hier Protokolliührern,Gerichts
dienem. Verwaltunosbeamte usw., 
Anwälten, bei Drogenberatern und 
deren Beratungsstellen bzw. Thera
pien auf ein Minimum reduziert 
werden könnten (denn Therapien soll
ten ruhig vorhanden sein für die 
Menschen, die sich dann freiwillig 
entscheiden, mit dem Drogengebrauch 
aufzuhören). 

Es würden auch die immensen l<osten 
für internierte Drogengebraucher, 
sprich Knast absitzen (sinnlos), 
wegfallen. Justizvollzugsbedienstete 
und ihre l:f:elier (Sozialarbeiter, Psy
chologen, Arzte, Sanis, welche sowie
so nichts tun bzw. nichts tun können 
(weil im Knast ist ja meistens der 
harte Kern der Drogengebraucher) 
es geschieht hier nichts freiwillig -
wären überflüssig. 

Sinnvoll wäre eine Freigabe auch, 
weil der Drogengehraucher nicht 
mehr hinter dem Geld für die Dro
genbeschaffung herjagen (kriminali
sierend) müßte, um überteuerte 
Rauschdrogen zu erwerben, weil 
sie/er teilweise oder (wenn noch voll 
arbeitsfähig) ganztags seinen Lebens
unterhalt durch Arbeit selbst ver
dienen könnte und somit (Kosten
frage?) den Sozialämtern, Kranken
kassen und Arbeitsämtern auch 
Familienangehörigen nicht mehr zur 
Last fallen würde. Nur dann, wenn er 
arbeitslos würde oder ist, die ge
setzliche Hilfe in Anspruch nehmen 
müßte. Gleichbehandlung. Und das ist 
ein ganz wichtiger Aspekt, die Auf
rechterhaltuns der sozialen Bindun
gen zu Ver;.randten, Freunden und 
falls dieses alles verlorengegangen 
ist, kann sie/er jetzt (wenn Frei
gabe) wieder beginnen, ein normales 
menschliches Leben zu führen . 

Wer sich also angesprochen fühlt, 
etwas machen zu wollen, möglichst 
viele Betroffene (auch in - noch -
Freiheit Lebende) und wenige, aber 
nur in solche (Freigabe) Richtung 
denkende Mediziner. Juristen und 
meinetwegen auch Psychos und 
Sozialarbeiter (aber keine Profilie
rungshengste, -stuten) . Keinesfalls 
Neugierige, Spanner, etc. Ernstge
meinte Zuschriften unter dem Motto 
"Für leere l(näste und Irrenhäuser" 
an die (ich nenne es einfach mal so) 
Pro-Dope-Koordination, kurz PDK ge
nannt, zwecks Koordinierung, zu 
richten an 

Carsten Struwe 
All-Moabit 12 a 
1000 Bedin 21 
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Liebe Lichtblicker, 

\vas das Lohnausgleichsbegehren nach 
der Entlassung anbetrifft, hier die 
Anschreiben als Textmuster für 
Srrasbourg. 

An die 
Europäische Menschenrechtskommission 
beun Europaparlament 
Palais d'Europe 
Avenue de l'Europe 
BP L.61 R 6 
F- 67006 Strasbourg/Cedex 

Betreff: Art. 23,2 und 3 der MRI(; 
!Xr. 29 und 105 der lLO; Art. 
1 und 2 der UNESCO und 
Punkte 72,1 und 71 ff der 
UNO-Minima. 

Sehr geehrte Damen, 
sehr geehrte Herren, 

bin seit in der Bundesrepublik 
Deutschland {RFA) inhaftiert. \Yäh
rend dieser Zeit habe ich teils in 
den Vollzugsanstalten . .. und .. . ein
gesessen. Bedingt durch die "nur 
Arbeitspflicht" im Strafvollzug der 
RFA (§ Ll. 1 StVollzG) hat man mich 
als .. . von . . . bis .. . "zur Zwangs
arbeit" verpflichtet!" Doch meine 
Entlohnung betrug nie mehr als 5 % 
des ortsUbliehen Tariflohnes, worin 
ein klarer Verstoß gegen die Uber
ein.l<ommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation {ILO), Art. 29 
und 105 (die auch durch die RFA am 
1.6.1956 und 25.6.1957 anerkannt 
wurden), gegeben sind! 

Darüberhinaus stellt es Verstöße 
gegen die Art. 23,2 und 3 sowie 30 
der UN-Menschenrechtskonvention vom 
10.12. 19!8 fResolution 217), ferner 
die Art. 1 und 2 der UNESCO dar! 

Ebenso wurden die Punkte 72,1 und 
71 ff der Minima, selbst die §§ 2 bis 
4 und 73 des Strafvollzugsgesetze-s 
{StVollzG) der RFA wie auch die Art. 
23,2 und 30 des Grundgesetzes (a::;) 
der RF A verletzt. Erschwerend an der 
Sache ist noch, daß ich, falls ich 
mich dieser minderwertig bezahlten 
Zwangsarbeit nicht unterworfen 
häae, ich mich vielerlei Repressionen 
nach den §§ 103 Abs. 1- 9; 2; 2-L 
hätte unterwerfen müss~n! 

Ich war zwar zu einer Freiheitsstrafe 
verurteilt, mit der Kraft der 
Gesetze der RFA verbunden ist, daß 
ich mir zugewiesene Arbeiten ver
richten muß, aber ich war nicht dazu 
verurteilt worden, es unentgeltlich 
oder weit unter dem ortsübli-:hen 
Tarif zu tun! Auch hätte ein solches 
Urteil nicht ergehen können, da es in 
der Rechtsprechung der RFA (wie 
teils in ande!"en Ländern) dafür keine 
Rechtsgrundlage gibt! 

Diese fatsache, daß dies in der 
Gesetzgebung der RFA nicht ent
halten ist macht deutlich, daß der 
Gesetzgeber "Zwangsarbeit für die 
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wollte , sondern be1 der No~ier~ng 
der Arbeitspflicht für Gefangene 
innerhalb des Strafvoll7.uges, wie 
auch im Hinblick auf eine Resoziali
sierung. eine den ortsüblichen 
Tarifen augepaßte Entlohnung ein
kalkuliert hatte. jedoch widerrecht
lich unterlassen! 

Bei der immensen Bedeutung einer 
angemessenen Arbeitsvergütung {z. B. 
Unterhaltsverpflichtungen gegenüber 
meiner Familie - § 73 StVollzG der 
RFA -, Schuldentilgung, Liquidierung 
von Gerichts- und Anwaltskosten, 
Schadenswiedergutmachung e tc. ) war 
ich auf eine entsprechende Entloh
nung meiner Arbeitsleistungen an
gewiesen, was man mir jedoch rigoros 
und rechtswidrig vorenthielt! Auch 
gilt es an meine Altersversorgung 
sowie der meiner Familienangehörigen 
zu denken, deren Rechte während 
meiner Inhaftierungszeit einschnei
dend geschmälert wurden! 

Diese schwerwiegenden Eingriffe 
{nicht nur) in meine Rechte, vor 
allem gegen die seitens der ILO, 
MRK, UNESCO und Minima etc. , die 
ausnahmslos für alle Arbeitnehmer 
geschaffen wurden, kann man deshalb 
nicht als Folge meiner Verurteilung 
nur zu einer Freiheitsstrafe ausgeben, 
weil alle über den Freiheitsentzug 
hinausgehenden Maßnahmen in meinem 
Urteil hätten enthalten sein müssen! 
Deshalb ist auch keine Verwaltungs
behörde, auch nicht das Justizmini
sterium von .. . befugt, solche ein-
schneidenden und rechtswidrigen 
Hafterschwernisse zu verfügen. 
Zweckmäßigkeitserwägungen oder fis
kalische Gründe können die hierzu 
fehlende Rechtsgrundlage nicht er
setzeP! 

Da mir durch die rechtswidrige Mini
malentlohnung während der Zeit vom 
... bis .. . (anbei eine Arbeitsbeschei-

w~~t dv,wqs rth 
tn.acJttYI liJVYd~ 1 tvek~ ICh 
i1r1 L"tlo hv11d~YH~vsend. 
Mark ~eJVinnen tvünü l. 

~ 

Arl,eitsfö~derun~sgesetzes der RPA) 
mindestens DM, zuallermindest 
auf Grund der BT -Drucksache 7/918 -
lOOL. E 12496) - 506/7L und lOOl 
(2560) - 288/75 vom 5.9. 1975 ... D~l 
verlustig gingen, wandte ich mich mit 
einem Schreiben vom an die 
Generalstaatsanwaltschaft (anbei 
Kopie). die für Forderungen an den 
Fiskus des Landes ... zuständig ist. 
Doch meine Forderungen wurden mit 
Datum vom ... unter dem Aktenzei
chen ... abgelehnt. 

Da alle Länder in der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), auch 
wirtschaftlich weitaus schlechter 
gestellte Länder, ihre Gefangenen mit 
den ortsüblichen Tarifen angepaßten 
Arbeitsentgeltern entlehnen, dies mir 
jedoch trotz Rechtswidrigkeit im Hin
blick auf die Artikel der MRK . lLO, 
UNESCO etc . seitens des Landes ... 
verweigert wird, beantrage ich eine 
Verurteilung des Justizministeriums 
von . .. und darüberhinaus der Bun
desrepublik Deutschland (RFA) wegen 
Verletzung der obigen Artikel, und 
daß mir das rechtswidrig vorenthal
tene Arbeitsentgelt im nachhinein zu 
vergüten ist! 

Erschwerend '.ri.egen diese Verstöße 
gegen die Artikel der MRK, lLO und 
UNESCO, '"eil sie nicht nur meine 
Person betreffen, sondern Tausende 
Justizzwangsarbeitssklaven vor mir, 
mit mir und noch bestimmt ein Teil 
nach mir! Wobei gerade Politiker der 
Bundesrepublik Deutschland (RFAl 
ständig Verletzungen anderer Länder 
gegen Menschenrechtskonventionen 
und dergleichen anprangern; auch im 
Hinblick auf das ehemalige Dritte 
Reich verurteilen, aber seit nahezu 
LO Jahren genau dasselbe tun! 

Hochachtungsvoll 



Corrunission des droits de l'horrune 
Palais d'Europe 
Avenue de l'Europe 
BP 461 R 6 
F-67006 Strasbourg/Cedex 

Subject: Art . 23.2 and 3 . MRK : No. 
29 and 105 lLO: 1 and 2 
UNESCO and UNO-:O.linima pts. 
72, 1 and 71 following . 

Dear Sirs, 

1 am impctsoned in the Federal 
Republic of Germany (FRG) since ... 
During this time I was part of the 
time in the jail of ... and ... 

According to law of lmprisonement 
StVollzG § L.l.l there is an obliga
tion to work aft~r JUdgement has 
taken place. So I was forced to 
work from .. . till ... But my payment 
was never more than 5 percent of 
the local average salary, which is 
stated and published year by year by 
the semi- governrnent-institution IHK 
- Chamber of lndustry und Corrunerce 
- of the Iocal region. This tremen-
dous difference is obvious an act 
against the agreement of the Inter
national Labour Organisation (ILO) 
Art. 29 - 105, which was accepted by 
the FRG on the 1st of J une 1956 and 
25th of june 1957, part of German 
Law since the lst of June BGBl ll, 
page 169L.! 

Furtheran this is an illegal act 
against Art. 23, 2 ... 3 and 30 of the 
ON-Konvention on Human Rights from 
10th of December l9L.8 (Resolution 
19L.8), further on Art. 1 + 2 UNESCO, 
against the Minima pts. 72,1 and 71 
following. 

This is even according to § § 2-L and 
73 StVollzG and Art. 23.2 + 30 o::; 
(constitution - laws/rights) of the 

Vr.i was wi.Ktüsf ttv . 
madt,~~ , weM dv dYt't 
f1illitlV~~"' f)ewifltteY\ 

wiivJ~sf ~ 

• ,.._, ....... -''-1."-~1..1-.1. U · '-L • 1 iiUY "V IJVW 

under the pressure, though the 
demand and the act was not legal to 
force me to work for a payment 
bevond any reality (95 percent below 
Lhe statcd average salary in the 
regien), since otherwise l would have 
been put under duress by §§ 103. l-
9; 2-L. StVollzG of the I?RG. 

was sentenced to imprisonement 
and according to the law of the FRG 
I am supposed te wer k, but l was 
not sentenced to wor k for nothing er 
for an ameunt that is far below the 
official salary rate. Such a judge
ment could not have been stated, 
since it would have been against the 
law and by the way there is no legal 
basement for such a trial in the la\vS 
of the FRG. 

This fact that there is no law provi
ded for "force labour for the 
justice" shows that the legislative 
institution never wanted such as 
this. By providing an obligation to 
work the prisoners, in spite of the 
resocialisation, should have been 
paid by local average salary which 
was intended but never has been 
practised . 

The extreme high importance of a 
reasonable payment is obvious since 
there are as for instance following 
obligations as payments of debts, 
payment of costs for court and 
lawyer, reparations, damages etc. So 
I was depending on a reasonable 
payment for my labour. Furtheron l 
am responsable for securing in fonn 
of an old age pension, since they 
are suffering my imprisonement by a 
lack of rights. 

These serious acts against my rights 
whi.ch are the rights of every person 
according to the agreements and 
declarations of the lLO, MRK, 
UNESCO, Minima etc. cannot be 

V~hh wiirde ,-&, 11a-liiY ,,.,~" 
hitr w()hM., bl~ib~n . Oanrt 
Kilnnie t"ch ntiY dt~ Sog,·a (
tw?mvn~Jhlie/R J~ l~isles-, . 

u~iff!J 

_ ....,..._ .... ..,.__y,_ "-'J oJ\. ...... \..l-115 \.I&U L ! ~ fU 'ol ~ U~~~ t 

sentenced to prison since it is not a 
part of the punishment to we rk for 
( a lmost) nothing. Otherwise this 
would have to be part o f the 
judgement. 

No institution, whether the admini
stration nor the ministry of justice 
of the department of . . . is allowed 
to order such as this Lorce labour. 
No ether reasens compensate the 
missing legislative basemem. Because 
of the rescriptions my loss of 
payment from ... till ... (enclosed 
you find my labour pay tip acc. to § 
133.L Labour law of FRG) adds up to 
•• • DM (Gennan Marks), minimum acc. 
to BT act 7/918-lOOl E (2696) -
506/74 and lOOL. (2560) - 288/75 
from the Sth of September 1975 ... 
DM. 

So 1 wrote on the . .. to the Gene
ral-Attoumey of Law in ... (enclosed 
the copy) since this institution ist 
responsible for charges towards the 
department of . .. But my demand and 
charges were refinsed by letter 
dated ... 

Since all countries in the European 
Corrununity, even t he economically 
lower situated pay salaries a ccording 
to the local average, 1 ask you to 
condemn the ministry of justice of 
the department of ... , furtheron to 
condemn the FRG for acting against 
the agreements of ILO, MRK, UNESCO 
and pts. of the Minima, and further
an a sentence to pay me the salary 
least back illegally. 

Please take into consideration that 
the acts against the articles of 
agreements of ILO, MRK , UNESCO etc . 
do not only deny rights, but also the 
basic rights of thousands of priso
ners in present and past have been 
denied too, which make this a ffaire 
most serious and grave. In spite of 
the fact that the politicians of the 
FRG pennantly accuse other countries 
of acting human rights and condemn 
them (also in spite of what happened 
during \•l\'1 11 in Germany), but today 
they do the same! 

All legal actions which are possible 
have been taken without success so 
that sources have been exhausted 
since the states in the FRG are 
responsible for their prisons a nd the 
imprisonement. 

Wi.th best regards 

Gebe diesen Zeilen noch nachträglich 
fUr Euch und alle bisherigen Mit
kämpfer die besten Wünsche für das 
noch junge neue Jahr mit! 

Mir freundlichen und solidarischen 
Grüßen 

Ewa ld Rerrunler 
Postfach 500 
7000 Stuttgart L.O 
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"uristen klagen Knastleitungen an llel I'IUSIIII 
Berlin jedes ln der BRD mißachten Leiter der Strafvo/lzugsbehorden Gerichts&ntscheidungen zugunsten von Gefangenen 

Aue Kambutt Ute kheub 

.. Ocr Antragdes V.:rurtellten t>l und 
blctbt unzulasst!!". ~hmencne dtt 
Jusuz, ollzugsa~talt K.a,>-~:1 d.t> lk
~chr~nc~ln>h-tnab.etncg~tn 
•hn ~erichlete Stro~f\olbu~'mai\-
1\Jhm.: gen~htli.:h ~~tprufen zu 
l.h•rn .L'nd "-cnn er thn an ll1e 
Stl'llh·ollstreckung~ummcr. den 
Bundc>konzJcr oder Ste,ic Wonder 
~wehtet haue. hJnc letttiKb dte 
Zilhhtelle tn Pei"on llc> AmNn
'f'CI.torsK und nrcht da• oben ge
runnte Gen~ht ent>thrcden -

Solche und .lhnh.:ht 11 "'''h an
murende ~~hrchttn ,.·urJeo ~e
>tcrn zuhaut \On Jumtcn au' der 
~•n~tn Bunde>rcpuhhl; auf cmer 
Prc"c~t>nlerenz m H~m~ur~ ,,,,_ 
~Nclll Eingeladen hatte crn~ lre1e 
JCIUilt.llJ\IID. ~icht\ ltlt\OßdCßUI.\• 
>•~mt rund JO 000 Gef•n!ltn~n on 
!lundc-.deut>then ,\n•tJitcn .. urikn 
.. 1-:f\ ut-trh.Jupt tr3ucn . '(I hJ(ß '<"' 
.1••1'1 Sltaf,ollzu~'mJ~n.hmcn e<
ndula.:h Jntufct:htc..·n \ \,n dh:~~n ~ 
~<k•m~n utwrhaupt <11\J nur dre1 
Pru1cn1 re<:hl Fur JCne ~tel Prnz~nt j 
Jlwr,..,l.mdte Gcn<hl-~-.:h<•d< ••il 1 
t~nc \\ ~n • ..-.-:d ~"': o\n .. r-'ll .. knun
~.,·n • .:h \f.(:l~t"t1~n dt~ a ........ hfu .. ~ 

umzu,etzen .H1er~laffteme Lucl.c 
im Suaflollzu~sg=u·. klagte 
Rechbanwall Ralf Hoffmdnn au' 
Ka,,el A!lhllfeserhiornurzu\<:hal· 
fen. "IC auch 10 e1nem Gt>4'1Unl· 
\\Urf d<rGruMO 1m Bun;lt>tapN· 
gt<.:hli~en . v.enn d1e-en .n:nrttn· 
ten Slrod\UIILUg•b<:hönltn • llrt 

Rahmen der VeNahunJ!'~encht · 
s<1rdnung tln Zwang~gelol an~e 
droht" erdtn konne. 

An,.ah Hoffmann hanc un '•· 
men tme' GefJD$tnen vor v.cmgen 
T•~en Str~f•nzei~e gegen .!en Or
rd.tor der Vollzu~'ln\t.tll 
S~h"Jirn>Lfdt Un.l den h<»t•,heq 
JuM1tmrnmer v.e~en unreriJ"tncr 
HllldctMungundKörpef\erletzun~ 
~<>telll "'" rc da' LAnd H<>><n .ur 
tln s,hmcrzcnsgcld '"" 
100 000\l,lf~ 'aklaet An•rah,. 
le1terGuldl'l \cuundlu>IIZmlnl'ltf 
K..rl·Hcinz Ko.:.h v.ei.:em'l<h n•.:h 
dtr OaNellun~ dt> Anv.ah' n.tm
h.:h tl~ bcr..·1~ \Of zv.~IJ..ahrtn"·r~ 

s.tn$tn,· Gcrh .. hb,:nbch<,Jurtg um~ 
lU .. ~ttcn un~ '~tnc:n dnnl!~nJ ttc 
hJndlun~'~durfllgcn M •• ndJntcn 
1n~.n J"~t.:htlltns.cht>' Kr.snk\'nh!oiU' 
Ju•l<rhJl~ d.r HJftJO>tJh 1u 1crk• 
~4·n \\ tlh. r~ .tU I d~r Pn.~,~~onh.· 
f(rv t.:ltrJ.:rt~ F.tll~ ~~~~;;.:-n , ... h 

du( die' telen kle1ncn Schr~an~n tm 
KnaMalltag . S(l \tl der Antrag eme, 
ebcnfall~ 1n S.:h,..alm>tadt cin,it· 
zendenGctangencn,~n M:irz 1988. 
e1n dnngende, Tclefon•t fuhn:n tu 
durfeo. mol\iltel•ng n:.:ht ~~h••· 
den "or.!en. Etn h1lbc> Jahr ,p,uer 
eNh.lb<:ctnGcnchtdtc .,lbtJh 1er-

ll<>nnen.zuenho:hetdcn linJ .rJhrc
IJntl mußte cm G~lan~ener m Bull
l>.«h uur,~:nen Hahurlau~ "~rtcn. 
•'b"""' d1c ablehnenden Bc..:hctd~ 
der AINah>te•wns rn-~e>Jmt dr<r· 
m.tl 1 nm Landccn.:ht ullll '"c•rn•l 
'omObcrtao.k-~er1chr auf.:~~n 
"'',rd.:n "'arcn '- -

lerlln,l2. )onvorharn föngnlt 
Wenn Strafgetangene Ra- der GE 

dlo hllreo. IMfo•tel dot nicht Oie ( 
mehr de• Steuenohler - Je- davon 
denfa lls WCQ d ie GebUifree Ubertt• 
aa dle o .. enochon fOr .,vsl- sendur 
kalbeilte AuffWmlngs· attd sprecll 
•echaJtiKIIe Yerllelfalll- nen Z 
gung..-drto (GEMA) betrffft.IWlede 

Dos entschied jout dos ist Un 

(Süddeutsche Zeitung vom 21.12.1988) 

Häftlinge bauen 
ausbruchsichere Türen 

Bundes. verfouvngsger.icht in gen .01 
Korlsruhe. Donach müssen sikshlc 
Musikubenrogungon on Ge· II· 

(Die Wahrhei • 

Inhaftierte Frauen Veenhurzen (AP) - Ausbruchs1cher>? Tü
ren s1nd nach landläufiger Me:nung dem 
HäfUrng em Greuel Nicht aber den lnhaf
tierum 1m E,;"erheem·G~fiillgna. 1n der 
niederländischen Stadt \'t•rhu11.cn . D1ese 
lwmuh,•n •leb. moglichst "chere Türen zu 
produzieren - tilr Gefangmsse Im Rah
men eines Forlbildungsprogramm' mon
ueren dit' Hilftlinge auch StAhliW'<'n fUr 
Ge!ringn•stell~n Im ganzen L:1nd Oie Kur
se ~ollen den Hiütlingen nach Angalwn 
eil'lt>S G!'fi\ngnissprechers nnch der Ent
lassung dte Suche nach ~>ln••m i \rbeits
platz eriE-Icht<-rn Das lntt>res~e der Gefan
genen an dies~r Art Arbo?it <el au<gespro
chen groß. hltO es . 

Solidarität mit Hungerstre 
IOW). Rund 20 Pto7cnt der lnbaftlenen k~nntn. 

Frauen ln Pli!11~n1~e haben am \lonbl& in l' m o~nerwiin;chtc 
~iner Eritllrunc dl• ,\b\chdfon& der l•u- mc1den. veNe1g~r~ 
lation<~n ""d ••rm~hn• •ozisle lion- \un& derzeit at:- L den 
takttnöellchkelten Im Ju,liz•nll.zug ~rror- dr.r ~-Gefaqgono·n 
d~rt. Dazu hieß e~. doß fn den •ergugt- und ,·\ngehka Goder 1 

nen Wochen die HaObedlnRun~en in der lterten Frauen andN, 
Frautn•oll2ugsan\ttll •tr,chär(l worden des lluuses V werdcr 
~lnd. Deshalb >tf'l'daem >tlt dem I. f'e- durch Hinteroufgan~· 
bruar SS Frauen Ihr~ Ttllnahme an Sport- de.nhof umgeschlos,e 
akthltlttn. Sie •enrit•tn danuf. dall \Ir dcrn de>h.tlb die ,,]:1, 
nur nocll in klrlntn Gruppen und ·~• an· tr3ali~hen. unmen<c:h 
dtron Gefang•nen hnllen Sport trtlben Glcrchzcit1g solid3t , 

(Oie Tageszei.lung vom 22.12.1988) (Die Tageszeitung VOt 

Keine U·Haft mehr für 14jährige Hungerst 
Drei Gefangene aus T ege/ schließe 
der RAF-Gefangenen an I Kein 8~ Niedersachsens Justizminister will Anderung des Jugendgerichtsgesetzes durchsetzen I Hohe Selbstmordrate 

in den ersten acht Tagen der Haft /Im Saarland d1e meisten V-Häftlinge zwischen 14 und 15 Jahren 
Dem bundesweiten Hungel'$tteik I Tegle 
der Gefangenen aus der RAF haben get'ltn:r 
•ich tn Berlin jetzt dret tns.asseo <kr nen au\ 
Haftanstalt Tegel &nit\(hlossen. ,erfahre 
Jlßlrtsprecher Chn>h>ffel er~l3rte, oder •n 
cJd dte drei ~1.inner '~Jl:ht au~ der gu~ 1n, 
•t.morutiscben Szene. lojmcn. Sre nrgung• 
h.lnen s~tb dem Stte1k •aus Sympa- ,. ie$ Ch 
thte• 1\tr dte Forderungen der Ge- keit de 
fangei\Cn aus der RAF angc~hlos- Karsruh 
sen und keine eigenen erhoben. sespred 
Nach Angaben von qrutrffel h~n- waren 
deh es Steh bei den drei ln~•..en um dien•ta~ 
c1nen llJäbri~cn Mann. der "'e~eo \u( 
OiebsuhlSln zvoc1 Fillcn tu I S )lfo- <te';cl. 
naten Hdt- bts zum Juh 1969- Frauenh 
•crurtcllt "'11rdC. Oe, llo<;tcren wn Sitzende 
rtnen 29jibrigen, der "cgen Ver- hbGoe 
Mo6cs gegen das Betäubung&mntcl- betde 1x 
g.:.o,etz und Körpcrverletzung·nocb am bunr 
b1s zum September die>e> Jahres Jnf Ano 
ciiWttt. und um einen ..:5Jihngen I >.:lllh ru 
\Unn. der "-<gen Rltul>monle• zu UQD dur 
Uberu.Jjngftch \tnJI'ICill "Urde. <Ui:IIC ' 
Auf d•c frage. oo ~c~cn ~1c drct "-Urllcn 

•tru~tur~~umctneChancc.d•c\lc 
Aus Hannover J tirgen Vogts ,"ndcr• bciNcnJe suuatton dc' 

D<r nr~dcr~.kh>Hltc Ju-'•zmtn•· We~"hhe~n' LU '<' rbcllen. 
,,_., \\ ..:r~r R.,m~~~- ·-11!1 po:tG~- bc~ ~.,q.J~rc Remm<r' ;c~tem 
->11u,~nde·ur.: dtc lntcr,u- •tiOC forderun,: s~, LOICI•U· 
.hunf·h•llllo::-f.!-unJ l~phrr;cn ,hun_g,~el~n~en~n d1t'c' Alttr• 
lw"cn.Jir,hen generell ~b,.:hal-~ ,ctmtl . l<.kntllJI.><.erlu,tenhl•htn 
len Fall' da, Bundt>JU'ltlm<m- zudnucrndcnStorungenJcr,celr 
•tcraum J,e,e Be,<hran~ung .!er '>Chen Ent\\ 1\.'l..lung zu rc~.;hnt·n" 
l ~~~,....udlun•l'-tuit \Iet der ""'"· Fur d•e """ 1<klung de' Stnl· er· 
h'ndo!n R~t;r.n d~, Ju~end;c- f~hren"C1d1e l'ruen.u.:hu• ·,h~ft 
"lchl'~~~etle• n"hl l:>eriJd ,~,:h- lx-1 dtc,cn Ju~endlrclren hm~q;en 
1 ~c ..,.~,·rd~4!.i.,elb'h'll1!n~m .. pn~- nh7ht n~x"~nJ•~ -\Uikrdcm t'o.:
.n.:nJ.n ,\r.u•; lx't J~.·r Ber~tun;; ;r~he bc1 "'Jungen ·G~JJng~~~r 
J~- Gc·~tzc, tm Bun.J~,r.tt ctn· tmm~r Scib;tm .. rJ~~~~hr ln Jen 
h~1nc,•n. ~rkJ;.,rt~ R,mm:r• :,.,. kllt<'O ••ht J•hren h•u~n •••h ~.5 
,,,"; .n Hancl"'r - ProLtnt.lkrSelb.;morde••lnGc· 
Ju~enJh,h~ •m -\ltcr •on I! t•n~cn"' n \:.edtP•i>•h'cn rnd~n 

·..! i~hhr~n ll•ncn .wrgruru! th· -"~~ '' T '""" <k• H•ll C'<~E 
h:r \." "!: tiL.:heli Pch •':"'h"''hlu!"'h.- a~1 ~~ Llll~ ~ R~o. 

-.;;eder>JCh>~D hat b~rcits in 
d~n \tr~.necncn Jahr~n die Z3hl 
der L' mer,ü. huni!'gclang~nrntm 
-\lt~r -.~n p und rs J .. hrcn dra
"'l!-i:il ~~~cnkt \u~l-.h~r fur f.h~ 
S.:muhÜo~~n "'"r ller S"lchlmord 
em~- Ju~~ndhchcn .J~r ,,,h tJT: 
hhre 19S~ tn der Juj!~nJ>tralan· 
''~lt H~mcln •~rbrannl hJll~ 
:"\achdem d., Ju>t;Lrntnt'!errum 
Lun,.:h'! en1e Studte ülxr JUgend· 
h'hc U nt~hu(hun.:-~ef~n~en~ m 
.-\uar .. ~ ~~~.t>en halte. erhrdr.:n 
1m J~hr<-IQ!)() dt~ StJJt-oln\\•lt 
•chJilcn dtc \nlltl'""~· u\x:r J~· 
J~n F.tliLu b~rl<.htcn tn dem~~
t~n P uJ~r l~1Jhrtce ~-H-Jit 
lcrhan~I"U'de D:cz.ihld.,r\:n
t1!'r,tt .. h--ur._ .. h4fu !1: ~ d·~x' Al 
t.~.. ' """;.. -JJtJuf'lin ~un 5t~ mt 

J.thrc 1986 ;~uf 27 tm J.thrc 1987 
und ~cralle nt>.:h tehn tn dre,em 
J.hr-

Der Entv. urttur ,\nJmtn~ Ii<!' 
JuErndp:ncht•;.:,c:z~. '"·den 
Rcmmcr' 'ctne f(lrdcrunf .ruf~e
nL•tnmen h•~n "111. "ml cel!cn
v.,mt~ l" ~>chen Bundc~JU'tllund 
ßunde,mnennuni"enum abgc· 
•ttmmt und -oll tm FruhJ:thr d.t> 
8unJe,l.3bmcu p..t"ICA:Il Wäh· 
rend 10 :":edcr•J h•en nur tn 1. 1 
Pro1cnt der bille. tn Llcll\'n C• lU 
c1n.:.r GcnduwerhanJiun~ l!Cl!cn 
I~· Oder 1 Stahn~c ~. •mmt~ \~>rhcr 
L: H~ll \crhanglv.uHk. ~111\l~' 1m 
)a.trland 7 . J Pro1ent. •\u'g~rc~h· 
~~~ Ja, \ liO Q,k~l l..thtntJIOC rc
GICr1C Bun.Je,l.tnd llcet dJmttl:aun· 
Jc.,\\crt an \urJcr,tcr St~,; tc 

(Volksblatt Berlin vom 11.2.1989) 

Frühe Nachtruhe im 
Gefängnis Tegel 

Bewachungspersonal macht e inen Betriebsausnug 
Ke ine . Berliner Weiße mll Schuß" u nd kein .~tent.ch !\1eler", 

ant k o mme nden Donners lag fällt der Fernsehab end !Ur dle 
H :lflllnge der Te ll a ns lall ill ln d e r J ustl:r.voUz ugsansla lt Tcgel 
aus und auc h der Besucb beim Ze llenn achbarn. Der Gr unct ein 
Be lrlebsa u sO ug des Be"' achu ngspersonals. 

.ln Abweichung d"~ sonst E~ ~l4nders personell ntchl 
ubhchen Tage..ablaufs wud am zu regeln. antwortete Ju,llz-
16. 2. ab 18 Uhr aus dienstll· Sprecher Cornel Chrtstollel zu 
chen Griinden (Betrlebsaus· der Frage, warum die Haftllnge 
flug) ausnahmsweise ketn Auf· unfreiwillig auf ihre ohnehtn 
schluß erfolgen. Diesen Um- spärliche Frerzeitgestaltung 
l>tand bille ich bel dtr persön- außerhalb der Zelle verxtchten 
IJchen Tageselnteilung {Ver- miißten, damit s1ch die BewA· 
'><lrgung mtl hetßem Wasser eher euf emen Betrtebsou.sflug 
pp.) zu beruckStchtrgen. da der begeben konnten. An etnem 
Nachtverschluß somtl an d1e- Wochenlag siH das auch nicht 
sem Tag berelu. um 16.45 Uhr ganz so schlimm, weil ~te dann 
twglnnt, ·teilt der Leiter den in· ja ohnehin zur Arbettlhre Zel· 
sassen durch .Bekanntma- len verließen. Dteses Ver(ah· 
chung Nr. 3/ J 989- fn unver· ren werde au.ch mcht zum er· 
wechselbarem Knastdeutsch sten Mal prakllziert 
mtt. v.B. 

<oer 1'agesspiegel vom 17.2.1989) 

Nordrhein-Westfalen erweitert 
sein Methadon-Versuchsprogramm 

Soziale Situation der Patienten soll steh verbessert haben 
Düsseldorf (Reuter). Die nordrhetn-wesUäJI. 

sehe Laodesregleru.ng hat ueh dem ersten Jahr 
ihres Melhedon-Progr41Dms eine posit!ve Bilanz 
gezogen und Pine Ausdehnung des Versuchs 
auf die St!dte Köln und Biel~leld ~scblossen. 
Das Kabloett h .. be zum Wochu~IVno entspre
chenden Anträgen der beid~ St!d.te zuge
stimmt. teilte der o.ordrhein-westralische Ge
sundheilmtlni6ter Heinemann ge10tem in Oia
seldorf mit. Mit dem auf liinl Jahre angelegten 
Versuch sollen Heroinablllnglae mll Hilfe der 
Ersal2dro11e Methadon gehell\ werden. Gestar
tet wurde der Versuch ln Düsseldori, Essen und 
Bochum. 

Heint'mann schioll nicht aus. daß das Land 
sich •-or Ent!e der Versucbsphue tu einem 
lande~Wl'llen Methadoo-Progromm ent.schliel!L 

Nach Fesutf'llung des J'rQaDO$·Instltuts, das 
den Versuch wissenschaltlieh begleitet. hat sich 
die gesundheitliche und soziale Situation der 
Palienten deutlich verbessert. Von den im 
ersten Vrrsuchsjahr von PrOJ)nos beobachteten 
?.7 P•t.ienten hat nacb den Angaben bisher 

keiner die Behandlung abgebrochen. w!htelld 
die Abbruchquote bei E.n\tiehungskuren in d~n 
ersten sechs Monaten bel SO Prozent liege. B-.i 
vielen Abhangigen habe sJcb die Wobn.si,uaUon 
verbersert und sle llltten wieder Kon\ak\e zu 
Partner, Kindern und Gesdlw!stem aulaenom
meo. Im Durchscholli wuen die Teilnehmer 
bel Start des Vrnuchs 13 Jahre drogen· 
abhinglg. 

Heinemann r3W!Ile ein, daß in Nordrhein· 
Westfalen die gleichen Erfahrungen wie Im 
Ausland gemacht wurden und bei einigen 
PaUente:n ein Nebenkonsum von Rauschmitteln 
lestzustellen war. Zwei Patienten &eien wegen 
mamven Alkoholmi8brauchs beziehu.ngswelce 
OrQienll4ndels vom V"uuch "u.<geschl-n 
worden. lür den u mehr Bewerber als freie 
Plaue gibt. Ein Abh!ngiger sei einen. Tcg vor 
Weihnachten an einer Oberd~is von Schmer:t
mltteln gestorben. Oie COU ltbte mil Hinwels 
aur diesen Todeslall .acharle Krltilc am Metho
doo.V~rsuch. Das Programm müsse eingeatellt 
werdrn. weil ooch tu vlde Fr.sgeo offen ~Jen. 

F 
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1 aer 'e11e 5Piln 
Jahr 30 000 Mark 

Rückgang der Kriminalität 
ErstmaU seit Jahren Lst die Zahl der regi-

ueianr rm .1\Dast 
strlertf'o Stnftaten 1988 in &rlin wieder Drogenproblem macbt Gefängn.l.ssen zu schaffen 

>llen nkhl m<tht l>Go 
A bezahlt werdt"n. 
•selllchOfl wor bl•""' 
ousgegMgen. daß 
Jungen von Rodio .. 
en über eone Laut• 
onloge •n die einrel· 
~en .. ,". ollemnclle 
obe ~"" M~tllktoteln 
do.nn woren Zohlun
:t;e OrTleber der Mu-

~ ..=:e~:m,g, 

vom 14.2.1989) 

Mvolk Ia Yollaug.oowtohea 
Jllllnkll rutld 10 001 Mortr a• 
die GEMA ob. 

lv1touprecher O.tlev Ach
loaMMer: Heule gobl es Ge· 
meinsdiOfls-Uberlrogungl• 

anlogen nvr noch fur d•e Zel-
1en ohne eögene Steckdose 
Wer einen St•omonKhMI hOl, 
darf O<Kh s~n privates Rod.o 
benuuen- wonn MOn ot Nch1 
zu einem s.nclor umnlllon 
kaM I! a~R 7~3/B6 u.o > 

Jegen Isolierung 
< der RAF-Gefangenen 

rilcklauna. Die Kriminalltlt.awfer durfte um gut Hannover hlpaJ 
drei Prwenl (rund 10 000 ~llkte) unter dem .:"•IUrllcb wir Ich mir nlcbt 
Vorjahresergelmis mit knapp 283 700 Sttafta.ten dnOber kltr, daß leb sUcbllg 
U~en. Du laßt sich aus Trend.uuaaen berecb- wu. Ich lig damals auf dem 
oen, die Pollzeiprasident Geol'i Sch~rtz ln dritten Zellengang. 1:$ waren 
eloem Gecprlch mit dpa machte. Gleichuitia zum Tell recht wüste u!UI 
ist die Aullr.lä.nUigsquote (1987: 46.5 Pronntl im laute Gelage, und meist wullte 
vera•naeoeo Jahr leicht auti~en und Ueat am anderen Morgen keiner 
weiterhin über dem BundesdUI'(hschn!tL · von uns mehr. wie m•n am 

Die um.rtrittene ..Eioaaubereltac!Wt IO.r Ende las Bellgekommen war.· 
besood"re La&en und einsatzbezoge.oes Trai· -Auszüge au! einem Briet el· 
oing" (EbL11 ooU es ba.ld in der .:~enwlrtigen neo) nled~ntcllslscbeo Cefan· 
Form nkbt mehr aeben. Bleibell 10!1 eioe geoen liber wloe Zell Ia der 
Einhell aus be$o:lders t.rdn!er'.l!ll Beamt•n mit Justlnollzugs.utslalt (~'Al 
cle> Kon%epl. St.-af'.Ater .bewelulcbl' cll.ogfat Hanno-er. Aus der grollten 
zu mad:!!n. Ualllll$tllt des Land~ drln-

lll~eaamt sei in der Gesellschaft ein AnsU~ geo seit Monaten Immer 'l'>le· 
der Ge>oo·altbereit.schaft zu vc:nelchoen, .die sich der Meldungen von Drogen ge-
auch Im uoertraglicheo Proz~lrts4u bei deo l•gen lln die OlleatUcbkelt. 
T6tuof!sdellkten widerspi~elt'. So seleo im l>cr tntf! Drogentote sei nur 
WTi4lll!tllen Jahr 43 Mensch .. a aewalt5am llOC'ht!lnoFragederZett,lurch· 
umQekommen. last die H6lltl' davon. weil .im ten Eingcw~lhte. Der Genu8 
privaten Bereich Konlliktbewlltiguog nicht von Hcroln, Haschtsch, Tablet· 
aclaag•, sagte Schert%. ten oder Alkohol bt gerade in 

Bel du Eigentumsdellltteo. die nach 1oie dcr .JV A ~nnoH:r niebiS 
vo: etwa 50 Prozent der K.rimlnalltlt in der Neues. Denn dte ln dem Bne1 
St&dt ausmachten. sei .eine \'enchlebuna von beschriebenen Suchtorg1tn he· 
Wohauoa&- zu Villeneinbrilch~· ukenobar. gt!n boTI'IU Ol:l~r ll'hn Jahr>~ zu· 
Rilckl6ulige Zahlen brachte du veraangene rOck. Dle r;rstc Drogen\\·ello er· 
Jahr bei den Autoaufbrilcben und Diebstahlen I6Bto die Gelangnisse ln den 
aua Personenwagen. Festnahmen von Serienl!- 70N Jahren, als m11 lnkralllre-
t«tm, die Keruueichnuna von Autoradios und tl'n dns Belllubungsmtttelge· 
- Im Gefolge von lWF- und Wellb<uatagung Mlttes mehr und mehr Drogen· 
- eiM atlrkere Polizeiprben~ oaoote Schert.z ebhllnglgc zu Freihe•ls>Lralen 
ala Grilade. (dpa) verurteilt ""urden. 

iJ e Abhän!Jigbf!rl ~fange
ner von Alkohol, Rauschgtlt 
oder Tabletten asl seal langem 
un:;er Problem NummN etns', 
&klzzlert der Pidagoge Gerd 
Koop aus der JV A Unqt!n I dte 
S•tuauon tm St.rafvolizug. ln 
Llngen I arberiet seit mehreren 
Jahren ein kleines Team von 
Vollzugsmrtarbeltern an dem 
Drogenproblem. · 

AlliHn darch hirtere Kon· 
trollen uod E.lnschrinlcungen 
lur d.e Gef...ngenen lUt steh 
des Drogenproblt:m nach An· 
lllcht von !"tedets4chsens Ju· 
~t!zminiSter Waller Remmers 
ICDU) rucbr lllsen. Dennoch 
"'·ar sn der Verga.ngenhelt der 
6lrenge Verschluß der 'Gefan
genen oft dJe einzige Reaktion 
von Anstaltslertungen. Nach 
mehrjährigen. Versuchen ln 
den Anstalten WoUonbuttcl, 
Hameln. Vechl4 und Ungen I, 
die von Vollzugsmltarbettem 
ausgewertet wurden, bat :-.trru· 
Ster Remmers jetzt fur alle nse• 
dersachsischen Geflngntsse 
verfugt, daß d1e Drogenbeau I· 
tr~agten der Anslallen eng mH 
Suchtberatern und Therapie
etnrtclltungen außerhalb drr 
Gefängrusmauern zu54mmen· 
erbetten sollen. 

()!1!.1\tc LU YCI• 

e JIUIIZ\CfWII· 
Jsarnr.Jcnschluß 
abrelc Rollnscl. 
1 anderen lnhaf· 
Hauses. l'r~u~n 
eilher nur !lod1 
n den f'rcr)IUn· 
Dre fr.tuen lor· 
~fTuna der uncr· 
hen tsohcrun&. 
en sie sich mst 

8.2.1989) 

-eik 

drn 44 R.o\f:·Gcl>ngencn und undrrr 
d1c 1m llunl>trstretk sind Ssc >t:tzen" 
rur dre Zusammcnlcgur.a der pol! 
sehen Gefancenen ln selhllbestrmmt• 
Großgruppen e•n und rur un!Khmdcr 
politi"hc lnfornlatwll und Kommuo 
kauon Ferner wnllen ~rc den /ug;,nt:. 
1lh:n Gemc:tn\chJf1wcr;tno;;ta11ung:~ 
und ·hofgJn!;tll, dtc ,\ulhchun~ 1c~ 
eher Sondcrhallbcurn~un~tn ,O>~IC d 
-\ufhcbung oJcr frcnnun~ und S~llu• 
tn pohhsc:be und lllllalc Ocf;mgen 
Auch fordern SIC dre rrc : Arzt,.ahl (Die Tageszeitung vom 8.2.1989) 

Hungern statt Gnadengesuch 
r;ich Hungerstreik 
-:h von Häftlingen 

(Frankfurter Rundschau vom 4.1.1989) 

Über 660 Drogentote 

Mit einem Hungerstreik versucht ein Gefangener, die Wiederaufnahme 
eines Verfahrens zu erreichen I Er fühlt sich zu unrecht verurteltt 

:-:gcu die 1.11 dem HuD
•lndlmetxlm Gef1J11C· 
• RAF n., Ermlnhtnp
A ~tn -Umcruatzuc:• 
licd .... ~CIItehtt BcUti· 
.r tertNL\l~hcn \'erct· 
~elettet ,.or~ se1, ver· 
iiffel auf d~ ZIU!Indi--
3undesan .. '11ucbaft '" 
>oclldercnHerren ~
Prechrcl und Förucr 
gestrigen FISIIIICht· 
~ crreicbl:v. 
1'.ftz$C cri;Uz1e Cbn· 
d.e Z<ll<n cl:' sn der 

~ruukt PI61Zensu rsn
AF-Vei41n~tll(ll A •Jgt
nd Gabnele Rollnrc~
igen ll<h scu dem 1.~ 
•enrn Hunger.treik -
""~ drr Bundesanv.alt· 
B<:unnhl.er«n Jet Al.· 
.~ht ,.Ofden ..:scn Bt· 
:tm!ercn <~.-an~encn 

'OU::ICTS.l'l Nlf 

\\1F.SBADE..-.;, 3. Januar (AP). Im Jahr 
IGM hat dJe Rauscbcifu=ht ao der Buo· 
desrepublik 50 vielen Mmschen das 
Lt'~ gek01~ Wle rue l\lVOf ln e:IN:r er
sten vorliuft~en a.tanz ber!chletfo das 
Bundeskriminalamt (BKA) tn Waesbllden 
am Dienstag von 662 Totea. Das Oberuef· 
fe deutlich den bisherrcen Hochstst.Ond 
von 6230pfem amJahr 191e. 

SUchtac fur die Vor)ahresbtlanz sct der 
31. Januar, weil bi~ dahin Im lAufe du 
~umbers Gestorbene besser zu erfll$· 
sen aetea. 

Esb.atz .. vscllcn~ineoGeb:lgencn 
gcget-cn. der CJctl l:oclwlptet b!1:c. 
ll;ud:uldtg \'tflllteill ,.'Orlle11 zu 
sein. dodl Wcmtr Gadc~w l..: = 
Saodcrfall. Der 45Jlhrise Knfi· 
f'!hruu~t.'osscr.der 1981 "'•se~ 
Raubmordes an c::~er "i~Uinien 
Frau zu P Jahren Haft \trunedt 
wurde, klmpft !>etther ... ,.kaum em 
anderer um em Wiederaufnahme· 
•·erfahren. Er beteuen, \On einem 
Mawcr rahch bcill>ICI .. Orden zu 
stm und fiihn d.uu Btwci5e an -
ohne Erfola. Sacbdcm z,.ci An· 

trlsc auf\\ led:nu(n:lhcc des Pro
zesses zunlcl~,.scs.e11 ,.urdCD, 
"'Ul Wemcr Civdttjahn set.'l<! FrCI• 
buun• 11» dem Knast Jni: mit c1· = if~mgmucil: trz'101llgcn. dtn 
er bcrclu a:n I. Ja.'\U!! tocs= 
!m ln ei= an den ·sehr gcchrun 
Herrn Justzscn1tor Rchhnscr· ~e
nchletcten S<:bre1trcn ~11nd1~1e der 
Gefan~ene tnz>~ •~hen aulkrdem 
an, am 10. Fct-ruu- dem 51. Tas 
des Hun,ems -111 den Du~t>Uctö. 
tu trtten. •S<> daS ~UI Abkbcn 
noch,. ihrend der .~r.mpcnode des 

(Die Wahril~it vom 23.1 2.1988) 

PRESSESPIEGEL 
LHE22E2LIECEr 

Ermittlungen gegen 
Polizisten wegen 
Körperverletzung 

(Frankfurter Rundschau vom 29-1 2.1988) 

10\\/dpa). Gtata mehrere &.1mte dtr 
J'"tll\Olillle-arl\1&11 ~ Iosbit [SI "fafD dt~ 
\enbtllt• dl'f 1\~rp~"trlciZIInr Im ,,ml 
ein lnDilllunt"trfahrrn tinedtiltl •or· 
dta. Din leihe der Sprcdltr der ~uU· 

·rliner Morgenpost vom 21.1.1989) Häftlinge schneidern 
die Roben der Richter 

ju'ti"t"'llluna. Comrl CbristofTd. &111 

Ooonc"tag mil .. 

st jeder dritte Aids
izierte ist gestorben 
tdpa Bcrlin, 2l.Jan. 
;;9 .o\lds-raUen. die 
sundht1taam: (BCA) 
1985 bis Ende 1988 

't, sind lnzwbchen 
verstorben. m~ldetr 

·mit dem HIV-Virus 
:te sich seit 1985 in 
:-doppelt Seit~Mhre
~-lan&same sich aber 
so da.B S1Ch d1e Zahl 
d~n.ett alle 15 Mona· 
betonte du BGA. 

\en darl seit B.:llinn 
llut!s die Mitglied-
• lesl'Ul!c hcn Kran-
• mehr verwehrt wer
Deutsche Alds-HU!e 
!ute eint eorhebllche 
des v~nlcherung .. 

ids-Ktanke 

AIDS Wlder 

Aegisl11111t Fale 
(rtnsclllitllbdl Tote) 
Slnl,....s~ 

l>tc JusuzvollzugsMst.aJt fur Ju· 
Co.'ndht he '" Siegburg bei Bonn hat 
srch swf d"m Gebiet der Schneiderei 
burwleswe.t euaen !\amen gt>machL In 
da anstalt.se1genen Sc:hnerck!rel '"llrd 
nimhcb ge!l!r.lgt. was ihe .Jusuz rrst 
vollkommen maclu: Roben fUr Anwll
te. Sl&atsanwälte und Richter 

\'on den insgesamt 350 Hii!Utnj;en 
dt>r Stegburger An$talt arbeiten 
durchschntttlic:h 15 junge Mannn 1n 
der Schnerderwerkstatt. Dort haben 
>II' uuch Gelegenhert. etnl! Leh~ al~ 
ller.,.nschneider zu begrnnen. dre sre 
auch nach ihrer Haft zu Ende bnngl'n 
können. Von den 15 Sc:hneu:h·rn haben 
dr011 .-sne besondere Aufgabe. Sae 5and 
d>~ Robenschneider der AnsteiL 

U r5prunglicb waren dHe Roben als 
Obuncs•tuclce rur dae Lt'hrbnae l!4t
-iachL .o.e sand leichter '" f~rtJeen 
als belSpreisweise ean Herrenanzug"', 
trlaulcrte Kari.Josef Schorn. Schnei· 
drrm~ister rn der Anstalt .Doch nun 
hut sreh daraus ean etaener Produk
llonuweig entwickelL" D•e Gewänder 
weordcn an Justizbehörden 1m e•n•en 
Bunde-r"b"H geliefert. Reuter 

i\m vera~neentn Sonnt•g Sei t• lU Cl• 
ner tilllithen Auseutandersclzun~ ~,..,. 
'then emem Untcrsuchutt~sJc(ans•nen 
lib•nes sc:ber Abstammuna und \'oii
ZUES~~mtcn CClommen. Da~1 SCI dtr 
Gcfa:ssen<: erhcb!Kh •crlellt "'ordcn 

Der 30jihfll:< L1b.\nesc. dcr steh C:en 
a.cpben rufolee \\esen dc• \'cr.Uchls 
cm<> Bct.iubuncsmr!ltl\ergehcns rn 
Llnlcr~uchun";sball ~lins.lct, halle Cl· 
ncn Bc~mten acrulcn und cr~lan, er 
-..olle zur liOoeltcn Frct>tundc ~ehen. 
-\11$ brsher nicht cel.l~rl~n Gninden ha· 
be der Beamte ,.,IAnn ausselost D1nn 
'e1 der Gcl~•ne 'on mehreren \'oll· 
zupbcd~tnstctcn tn emen ~sonders tc· 
sichencn llaf1raum aebracht "-Orden 

Or< docnflhaloendc i\tllon habe dort 
etnen stukcn BluterauB am lin~cn Aug~ 
und Verlelzuns•n am hnJ..en Oberarm 
fcstgestclh Der Vcrd•chl auf •men 
Ober~rmbruch sei •Pliler meinem K111n· 
kcnhaus bc\11111&1 worden Die Staatsan
wallschaR b<:1m l..llndtlenchr IC!tetc cm 
ErmuUungsvcrfahren em. 

c!crum~cn Se3315 ~e;.:füel:t•. 
Di~ 7Sja.l:ri~ r'r~u. flr dte G•· 

dc!Jahn ~ c~• Elcw~rCilr 
,.ege~~lbl;~zul4bz-o,.zcl:n 
J&hren Hrl •·ert1mJt v.urdtn, ·ur 
lnll ClllCr:t K.lle":lclllll ~!und 10110 th· 
rerWohmlr.g~fundcn,.ordcn Gu· 
derJalua "'ar ,·or. seancm Mtun~e1-
1Jgten du Ta b<:zic:btist .. or.Jen. 
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Ausgehöhltes Gefangenenrecht 
- Der Einkauf " ... nur soviel wert wie der 

jeweilige Anstaltsleiter." 

Nac h dem Strafvollzugsgesetz hat der Gefangene einen 
Rec htsanspruch auf Einkauf. Die entsprechenden Vorschrif
ten ergeben sich aus § 22. Danach sind die Vollzugs
behörden verpflichtet, die Möglichkeiten zum regelmäßigen 
Einkauf sic herzustellen. Der Haken dabei: Wie sie das 
machen, ist ihre Sache. Ärger und Unzufriedenheit sind 
quasi vorprogrammiert. 

Folge: Der freie Wettbewerb macht vor den Mauern der 
Anstalt hal t; Warenangebot und Preisgestaltung reduzieren 
sic h auf ein Diktat einzelner Handelsunternehmen. 

So sind zum Teil überzoge ne Preise der Normalzustand, 
ebenso mangelhaft e Warensortimente und lange Einkaufs
intervalle . Sonderangebote fehlen meist völlig, verschiedene 
Artikel unterliegen Mengenbegrenzungen, vieles gibt es 
überhaupt nicht . Außerdem fehlt der "Sichtkauf"; geliefert 
wird nur a uf schriftliche Bestellung. Die Lieferzeiten 
betragen bis zu vier Wochen nach dem Monatsersten; und 
nicht selten sind gelieferte Frischwaren kurz vor dem 
Verfallsdatum, oder Obst und Gemüse sind angestoßen. Wird 
reklamiert, dauert der Umtausch bis zu zwei Wochen. 
Angesichts der obst- und frischwarenarmen Gefängniskost 
und unter Berücksichtigung der geringen finanziellen 
Mittel der Gefangenen - der durchschnittliche Monatsver
dienst liegt bei rund DM 120.- (Hausgeld) - ein insgesamt 
unhaltbarer Zustand. Sollte man meinen. Doch die Anstalten 
kümmert's wenig, und Besserung ist nicht in Sicht. Ratio
nalisierung und Vereinfachung von Verwaltungsabläufen 
- zu Lasten der Gefangenen, ve rsteht sich - haben 
Vorrang. 

Das Rec ht auf Einkauf stößt schnell an seine Gre nzen: 
Zum einen beschränkt es sich auf das monatliche Hai.LS
oder Taschengeld des Gefangenen; zum zweiten garantiert 
es lediglich die Möglichkeit zum Erwerb von Nahrungs
und Genußmitteln sowie Mitteln zur Körperpflege, 
vorbehaltlic h der Artikel, die aus Sicherheitsgründen vom 
Erwerb ausgeschlossen werden können; und drittens: Der 
Einkauf ist nur "durch Vermittlung der Anstalt" zulässig 
- wiederum aus Sicherneitsgri.inden.. 

Weil die Anstalten nicht selber einkaufen und damit wei
tere Organisationsaufgaben übernehmen wollen, beauftragen 
sie in der Regel ein "vertrauenswürdiges Unternehmen" mit 
der Belieferung der Gefangenen. Ein "zu hoher Personal
und Verwaltungsaufwand" rechtfertig t dies allemal ..• Die 

Die Klagen und Beschwerden, die es 
Monar für Monat wegen des Einkaufs 
gibt, sind so unterschiedlich wie die 
Gefangenen selbst . jeder wertet das 
eine oder a ndere Übel anders, ganz 
mdividuell nach seinen (früheren) 
Gewohnheiten, Vorstellun~en oder 
Empfindungen. Dabei spielt auch der 
soziale Status des einzelnen sowie die 
Höhe seines "Einkommens" eine ganz 
erhebliche Rolle. So fällt es schwer. 
irgendwelche Mängel besonders her
vorzuheben, die "am schlimmsten" 
sind; zu beklagen sind alle Punkte 
gteichermö ßen. Hinzu kommt eine 
Reihe _szesetzlicher Unpereimtheiten 
und die zum Teil mißbräuchliche 
Auslegungspraxis der Ausführungs
und Verwaltungsvorschriften. 

Die wenigsten Gefangenen stehen sic..h 
materiell so gut, daß sie in der Lage 
wären - in der Regel unter Umgehung 
gese tzlkhe::- Vorschriften (siehe au(.h 
Lichtblick MaVJuni 1988, "Alltags
geschäfte im Knast" ) - dun .. h den 
Einkauf vom Eigengeld ihre Konsum
bedür fnisse ausrei<..hend zu befriedi
gen oder zu erweitern. Die meisten 
kommen aus sozial sLhwa(.hen S<..hi<.h
ten: da ist es Verwandten und 
Bekannten nKht mögli<.h, ihre inhaf
tier ten Angehörtgen materiell zu 
unterstützen. Diesem Umstand soll der 
'Glekhbehandlungsqrundsatz" Re<.h
nung tragen. Dana<..h soll (zur Ver
meidung von eventuell aufkommendem 
Neid ) u. a . dun .. h die Bes<..hränkung 
des E:inv..aufs auf das Haus- und 
TaSl..hengeld ein möglkhst ähnliLher. 
qlekhförmiger Lebensstandart im 
Leben der Gefangenen erreiLht wer
den. Ein - theoretis'-h - dur<..haus 
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vernünftiger Gedanke; nur, er läßt 
sich nicht prai(tisch umsetzen. Selbst 
dem als konservativ geltenden Rechts
wissenschaftler Alexander Böhm, Pro
fessor für Kriminologie, Strafrecht 
und Strafvollzug. kommen hier ~ewisse 
Zweifel. So schreibt er in seinem 
Kommentar zum Strafvollzugsgesetz 
(Schwind/Böhm, Großkommentar), daß 
es fraglich ist, "ob die künstliche 
Gleichmacherei dem Vollzugsziel för
derlic.h ist. Möglicherweise ist hier 
noch ein Restbestand von 'Strafübel' 
auszumaLhen." 

Zwar entspricht es den Prinzipien 
unserer Leistungsgesellschaft, daß 
sich Löhne und Gehälter aus Qualifi
kation, Fähigkeiten und Arbei.tsver 
ha lten bestimmen; und de'!l wird. 
wenn auch mit unverhältnismäßig 
naf..h unten verschobenen Werten, mit 
dem im Strafvollzug angewandten 
"Differenzierungsgebot" Rechnung 
getragen. So verdient ein Hausarbei
ter beispielsweise einen monatlichen 
Hausgeldbetrag von rund DM 70,- bis 
90.-; "Spitzenverdiener" in den 
te<.hnisLhen und Versorgungsbetrieben 
kommen mit Zulagen und Überstunden
vergütungen auf ein monatliLhes 
Hausgeld von bis zu DM 250.-. Der 
Durchschnittsverdienst liegt bei rund 
DM 120,- . TaS<. hengeld bei etwa DM 
LO,- . Damit wird aber - zumindest in 
bezug auf den Einkauf - der Glei<.h
behandlungsRrundsatz (wi.ederl weit
gehend außer Kraft geserzt. Im Re
sultat bleibt er ein subtiles Mittel 
zur gewalllosen Dur ... hseLwn~ der 
Arbeitspflit ht ... 

Unmittelbar verbunden mi.t dem 
''Gleichbehandlungsgrundsatz- Differen-

zierungsgebot" ist die Beschränkung 
des monatlichen Einkaufsbetrages auf 
das Zweifache des jeweiligen Monats
verdienstes. Das heißt, der Gefangene 
kann sein Hausgeld nicht unbegrenzt 
ansparen und bei Bedarf (beim Ein
kauf) beliebig darüber verfUgen. Ist 
das Z• .... eifache des letzten Monatsver
diens tes überschritten, wird der 
Mehrbetrag vom Hausgeld automatisch 
auf das Eigengeldkonto gebucht, wo 
es für Zwecke des Einkaufs nkht 
mehr zur Disposition steht. Eine spä
tere Retournierung ist nicht möglich. 

Noch schlimmer ist es gar beim 
Taschengeld: Wird einem Gefangenen 
ein Taschengeld gewährt , und ist er 
voraussi(.htlich im Folgemonat auLh 
taschengeldberechtigt, muß er den 
ihm zur Verfügung gestellten Betrag 
möglichst restlos ver brauchen. Wenn 
nicht, wird der Restbetrag ersatzlos 
gestrif..hen, weil das Taschengeldkonto 
nur Jeweils bis zum jeweiligen monat
lichen Regelsatz aufge fUllt wir<!! . Die 
totale Verwaltung - und Ent mündi
gung. 

Außerdem ist die Vorratshaltung in 
der Zelle besonderen BesLhränkungen 
unterworfen. So wird den Gefangenen 
in der Teilanstalt lll bei der Auf
nahme von den Gruppenbelreuern eine 
"Erklärung über die Ausstattung des 
Haftraumes" vorgelegt, die sie zu
sammen mit der Bestandsliste für die 
Zelle (Bett, TiSLh, Stuhl etc . ) unter
S<.. hreiben sollen. Daraus geht hervor, 
daß " Lebens- und Genußmittel. 
soweit sie den Eigenbedarf unter 
Zugrundelegung des doppelten Ein
kaufsbetrages Ubersteigen" . aus 
Gründen der Dur<..hsu<..hbarkeit der 



Und: "Mir ist bekanntgemat ht worden, 
daß il..h bei VerstÖßen mit einem 
Disziplinarverfahren ( § 102 rr. 
StVollzG) ret hnen muß." 

Unter Zugrundelegung der höd1st 
umersthiedliLhen monatlkhen Ein
kaufsbetrJ.ge zwis<.hen DM LO,- und 
250,- - einige können gar nkht ein
kaufen - und unter Berütkskhtigung 
der vorbezeichneten BeS<.hränkungen, 
gestaltet sich die Absicht der Gletth
stellung zum Paradoxon. BerütksiLhtigt 
man ferner den Strukturwandel in 
den Gefängnissen in bezug auf die 
zunehmende Inhaftierung Drogenab
hängtger, die quasi alle BesitztUmer, 
also aw .. h den Einkauf, in Drogen 
wnsetzen, wird um so deutlicher. daß 
sich mit der Anwendung des "Glekh
behandlungsgrundsatzes" und den siLh 
darauf stützenden Maßnahmen nur 
Polarisation bewirken läßt: Die 
sozialen Unterschiede werden größer 
statt ausgeglichen. Eine gesetzliche 
Neuorientierung mit Blick auf mehr 
Liberalität wäre schon aus der Über
legung geboten, der mit der jetzigen 
Auslegungs- und Regelungspraxis 
zwangsläufig verbundenen Begünsti
gung sozialer Ungleichheiten Einhalt 
zu gebieten. 

Aus Gründen der Sicherheit und Ord
nung in einer Vollzugsanstalt erfolgt 
der Einkauf von Lebens- und 
Genußmitteln sowie Mitteln der Kör
perpflege - ausschließlich durch Ver
mittlung der Anstalt. Ausnahmen bil
den lediglich - genehmigungspflichti
ge - Bestellungen bei Versandhäusern 
oder Verlagen zum Erwerb von Klei
dung und Gegenstäriden fUr die Frei
zeitbeschäftigung (Radios, Bücher, 
Basteimaterial etc... ), deren Bezahlung 
auch vom Eigengeld erfolgen kann. 

Die für repressive Zwecke vielfach 
mißbrauchte und zu Recht kri<isierte 
Formel "Sicherheit und Ordnung" muß 
in bezug auf den Einkauf, d . h. auf 
die Vermittlung durch die Anstalt, 
(leider\ akzeptiert werden. Die 
Gefahr von mit dem Einkauf durch 
Besucher oder "x-beliebige" Firmen 
eingeschmuggelten Gegenstände wie 
Alk-ohol, Drogen, sensible Elektronik 
usw. ist oe1 der gegenwärtigen 
Gesetzeslage zu groß. Zudem wären 
Kontroll- und Verwaltungsaufwand 
kaum realisierbar. 

Gleichwohl aber muß der Gesetzgeber 
auf das Schärfste kritisiert werden, 
der die Anstalten zwar verpflichtet, 
den Einkauf sicherzustellen, aber 
versäumt hat, die Organisationsform 
festzuschreiben. Das Gesetz enthält 
weder die Verpflichtung derAnstalten, 
den "Sichtkauf" dur<.h Einrichtung 
eines Verkaufsladens st<.herzustellen 
noch Angaben zur Häufigkeit der Ein
kaufsmöglichkeiten. Ebenso vermissen 
die Gefangenen konkrete Regelungen 
zur Steherstellung der im freien 
Handel Liblichen Sonderan~ebote und 
eines umfangreichen \varensortiments, 

ihr gutes Recht ist. 

Die Regelung der einzelnen \1oda1i
täten bleibt den Anstalten überlassen. 
So hat sieh - von wenigen Ausnahmen 
abgesehen - bundesweit durthgesetzt. 
daß die Anstalten über dem Aus
schreibungsweg einen Händler suchen 
und mit der Belieferung der Gefan
genen beauftragen. Damit wird der 
freie \'lettbewet:b in den Anstalten 
ausgeschlossen: Auswahl des \tlaren
sortiments und Preisgestaltung werden 
einem Monopolisten übertragen. der 
meistens ein "kleiner Krauter'' und 
im Vergleich mit an Handelsketten 
angegliederten Verkaufsläden bezüg
lich der Preise kaum konkurrenzfähig 
ist. 

Das Fehlen konkreter Regelungen ist 
u . a . auf die unterschiedliche Größe 
der einzelnen Vollzugsanstalten zu
rückzuführen. Dahinter steht der 
Gedanke an die Rentabilität, würde 
sich für kleinere Knäste kaum ein 
Händler finden, der - ohne Subvention 
- dort einen Laden einrichtet. So 
müssen kleinere - und zum Unver
ständnis der Gefangenen auch 
größere - Anstalten meist auf die 
Einrichtung eines Verkaufsladens und 
damit auf den "Sichtkauf" verzichten. 
Der vertraglich verpflichtete Händler 
liefert die von den einzelnen Gefan
genen bestellten Waren "portioniert" 
und in TUten und Kartons verpackt 
an; der Rest ist Sache der Anstalten, 
die eine Handvoll "Einkaufskalfakto
ren" für die inneranstaltliehe Vertei
lung beschäftigen und zwei oder drei 
Beamte zur Beaufsichtigung abstellen. 

Dabei wäre es kein Problem fUr mitt
lere und größere Anstalten, einen 
Händler zu finden und dazu zu be
wegen, sich dort fest niederzulassen. 
Zumal es unzulässig ist, wie der 
Rechtsprofessor Alexander Böhm in 
seinem Kommentar anmerkt, "daß die 
Vollzugsbehörde dem Vertragskaufmann 
für die von ihm in der Anstalt be
nützten Räume einen Mietpreis in 
Rechnung stellt, den dieser - natür
lich - auf seine Preise umlegt (Cal
lies, 107), weil sich die Anstalt so 
die von ihr dem Gefangenen geschul
dete Vermittlung von den Insassen 
bezahlen läßt." 

Aufgrund der von den Anstalten ggf. 
zu gewährenden ~üetfreiheit und 
eines - durc..h das Konsumbedürfnis 
der Gefangenen indirekt garantierten 
- konstanten Warenumsatzes bei rela
tiv geringen Sc..hwankungen innerhalb 
des Sortiments würde die Einrkhtung 
eines festen Verkaufsladens einem 
interessierten Händler eine lukrative 
Vollexistenz bieten. Bei akzeptablen 
Preisen für die Gefan~enen . 

rtir die ]VA Tegel gilt dies ganz be
sonders. Die rund 1 100 Gefangenen 
sind ein Garant für einen jährliLhen 
\'larenumsal7. von rund DM 1,5 Millio
nen . Zwar entfallen davon etwa 50 
bis 60 % auf Kaffee und Tabak, 

nkht besonders viel zu verdienen ist, 
doch mit den restli<.hen rund 500 
Artikeln des Warensortiments ließe 
skh eine für beide Seiten akzeptable 
Mist.hka lkulation erstellen. 

Zur Zeit jedenfalls sind die Preise 
re<.ht hoth, besonders fUr Fris<..h
waren. \vas um so unverständliLher 
ist, weil die Gefangenen die Waren 
etwa eine Woche vor Lieferung 
S<.hriftlkh bestellen mussen und der 
Händler somit die MögliLhkeit hat, 
die gewünsthten ( verderblkhen) 
Lebensmittel auf Nachfrage zu 
besorgen. Die Preise des Tegeler 
Händlers liegen beim repräsentativen 
VergleiLh einzelner Artikel des 
Gesamtsortiments grundsätzlich uber 
denen des freien Handels (Supermärkte, 
Filialbetriebe) : Im Durchschnitt 
zwischen 9 und 2L %; in Einzelfällen 
bis zu 80 oder gar 100 ~.: bei Obst 
und Gemüse zwischen 30 und 60 %. 
Sonderangebote fehlen eigentlich 
völlig. 

Die JVA Tegel und die Senatsverwal
tung für Justiz sehen das anders ... 
Auf dte Kleine Anfrage der Abgeord
neten Kirsten jörgensen-Ullmann C ALl 
vom 13.12.1988 über "\"ucherpreise 
für Lebensmittel und Tabak im Ber
liner Strafvollzug" antwortete Frau 
Sena torin Laurien (für den Senator 
für Justiz), daß es nic..ht zutrifft . .. , 
daß zu großen Teilen Waren zu 
\vucherpreisen angeboten werden. "Die 
Preise sowie die Sonderangebote ent
sprec hen denen des Einzelhandels". 
heißt es in der Antwort weiter. 
Wobei die Senatorin ganz offensic..ht
lich von einer Preisgestaltung aus
geht, wie sie in sog. "Tante-Emma
Läden" oder Einkaufsshops auf U
Bahnhöfen ausgeht, deren Lizenz 
auch für Sonn- und Feiertage gilt 
und über die gängigen Ladenschluß
regelungen hinausgeht - und deren 
"Einzelhandelspreise" auf dem beson
deren Status beruhen ... 

So besteht für die Senatsverwaltung 
"kein Anlaß zu erneuten Ausschrei
hungen. Dies gilt auch deshalb, weil 
bei der letzten Ausschreibung ( ? 
-red-) die als besonders gtinstig an
zusehenden Anbieter durc.hweg nicht 
gewonnen werden konnten. Hierzu 
muß auch festgestellt ,."erden, daß 
die allgemein aus der Presse erskht
lichen günstigen Sonderangebote 
zahlreither Anbiet er nie ht alle (? 
-red-) von einem Lieferanten erwar
tet werden können." 

Wir wollen uns darauf beschränken, 
dieser aus Halbwahrheiten gefertigten 
Konstruktion entgegenzusetzen. daß 
es in den vergangeneo Jahren niLht 
ein mit den "allgemein aus der 
Presse ersiLhtlkhen günstigen Sonder
angebote" verglekhbares Sonderan
gebot gegeben hat! Und bewußt wird 
in der Antwort auf die Angabe ver
zkhtet . wann die letzte Aus5threi
bung stattgefunden hat. NaLh unseren 
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auf I n\tia tive der G~samlinsassenver

tretun~ (!l - zuletzt 1Q8S. Dabei 
"'är~? es die Pflil. ht der >\ufsk hts
beMrde. regelmäßig zu prüfen, ob 
m1.ht gunstigere Anbieter gefunden 
werden können. "Entgegen älterer 
Rechtsprechung ist davon auszu
gehen", merkt Prof. F'eest in seinem 
Kommentar zum Strafvollzugsgesetz 
an. "daß die Vollzu~sbehörde - wegen 
des Angleichungsgrundsatzes - minde
stens um marktgerechte Preise be
müht sein muß. 'GeleQentliLhes Ein
holen von Konkurrenzangebc.>ten' (sv 
Sc;höc..h 1982, S. 145) ist dafür Min
des t voraussetz ung." 

Von der diesbezüglich nachlässigen 
Haltung der Senatsverwaltung für 
Justiz abgesehen, ist ferner davon 
auszugehen, daß dem lgegenwärtigen 
CDU-l Senat nic..hf daran gelegen ist, 
von der gängigen Zulieferpraxis ab
zuwekhen und in den Haftanstalten 
Läden einzurkhten, bzw. interessier
ten, freien Händlern Ladenräume zur 
Verfügung zu stellen. Entsprechend 
dUrften die Aussc..hreibungen ausge
sehen haben. 

Die Abneigung der Anstalten gegen 
Verl<aufsläden liegen auf der Hand: 
Für die Verwaltung unbequeme Um
stellungen im Tagesablauf bis hin zum 
stundenweisen Arbeitsablauf der 
Gefangenen, weil der Verkauf tags
über erfolgen müßte, Freistunde, 
Versorgungszeiten und Mittagspausen 
sowie "Zählzeiten" ·Bestandsaufnahme 
der Gefangenen) trotzdem gewähr
leistet sein müßten. Außerdem: Mehr
arbeit fUr die Verwaltung und mehr 
Betrieb innerhalb der Anstalt. 

Die Nachteile des Bestell- und 
Lieferbetriebes sind vielfältig und 
sollen anhand des Tegeler Modells 
no~h einmal näher erläutert werden. 

Als besonders ärgerlich wird u . a . 
empfunden, daß der Einkauf teilweise 
erst vier \~ochen nach dem Monats
ersten stattfindet. Daß heißt, wenn 
der Gefangene einen Monat gearbeitet 
hat, muß er nochmals bis zu vier 
Wochen auf "sein Geld" - in Form 
des Einkaufs warten. Während 
dieser Zeit ist das Geld ''für den 
Einkauf gesperrt", sofern der Gefan
gene daran teilnehmen will. Während 
dieser Zeit liegt es auf den Konten 
der Anstalt ... 

~..tit dem Ersc.heinen der Einkaufs
&.heine werden die vom Lieferbetrieb 
gefertigten sog. "Tagespreislisten" 
an den Stationsbrettern ausgehängt. 
\•las die Preis- und Artikeländerungen 
anbetrifft, so ist häufig zu beobach
ten, daß bestimmte Artikel entweder 
teurer werden oder Markenartikel bei 
Rleichbleibenden Preisen gegen Billig
waren ausgetau&.ht werden l siehe 
z. El. Lü..htblk.k Sept/Okt. 1988, S. ?.8. 
' 'Mllc..h und Batterien") . (Eine Preis
korrektur nac..h unten für die Ba tte
rien ist, wekh Wunder, ab Februar 
dieses Jahres erfoh;t) 
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sind das niLhl elwil Sonderangebote, 
wie die Senatsverwa ltung behaupt e t. 
sondern Waren, die sozusagen "außer
planmäßig". eben extra, aber nh.ht 
unbedingt zu günstigen Preisen. an
geboten werden. Dazu zählen in 
erster Linie z. B. Weihnachts- und 
Osterkarten , Knabberzeug (Saison
gebä<:.k) und Kerzen und Nüsse zu 
\oJeihnachten etc~ oder mal ein Ferti~
geriLht. Wirkliche Sonderangebote 
gibt es eigenthc..h überhaupt nic..ht . 
Und zum 7eil unversc.hämt teuer sind 
Obst und Gemüse, deren Preislevel 
sich grundsätzlkh an der Obergrenze 
der vom Rundfunk täglich bekannt
gegebenen ' 'Verbrauchertips" bewegt . 

\venn die Einkaufsscheine ausgegeben 
werden, hat der Gefangene drei Tage 
Zeit zu überlegen, welc..he Dinge er -
die Lieferzeit eingereLhnet - inner
halb der nächsten mindestens fünf 
Woc..hen benötigt, welche Bedürfnisse 
er haben wird. Wird der Einkaufs
schein innerhalb der 3-Tage-F'rist 
nicht abgegeben, wird er für den 
laufenden Monat nicht mehr berück
SKhtigt. Daß heißt, der Gefangene 
kann dann erst im folgenden Monat 
wieder am Einkauf teilnehmen. 

Die 3- Tage-Frist ist erst im Mai ver
gangeneo Jahres in Kraft getreten. 
"Verwaltungstechnische Gründe", hieß 
es auf Anfrage bei der Einkaufs
geschäftsstelle. Seltsamerweise ging 
es die Jahre zuvor auch anders. auch 
ohne Computer ... ; der Gefangene 
konnte sich bis zu zwei Wochen Zeit 
lassen und hat seinen Einkauf trotz
dem bekommen, nur entsprechend 
später. Hier darf von einer computer
überwachten Anstalt mehr erwartet 
werden. 

Auf denselben Einkaufsschein ist 
übrigens auch der vor etwa zwei 
Jahren eingeführte sogenannte "2. 
Frisc.hwareneinkauf" einzutragen. 
Natürlich ist es gegenüber der alten 
Nur-einmal-im-Monat-Regelung ein 
Vorteil, die nur kurzzeitig haltbaren 
Frischwaren in zwei Etappen bestellen 
zu können; damir ist zumindest ge
währleistet, daß bei Bedarf fast den 
ganzen Monat Frischwaren zur VerfU
gung stehen. Allerdings wird der 2. 
Fris<..hwareneinkauf sehr unregelm~ ßig 
geliefert: mal dauert es zehn Tage, 
mal fast drei \\'ochen - immer ausge
gangen vom Lieferzeitpunkt des 1. 
Einkaufs. 

Der Einkauf findet - während der 
Versorgungszeit - auf dem Gefän~nis
nnr statr. wo vor einem Raum große 
Tisc..he zu einer Art rresen zusammen
gestellt sind. Zunäl hst, no<..h bevor 
der Gefangene seinen Einkauf übcr
houpt zu sehen bekommt, bestätigt er 

selben ... Dol h bisher gab es mit 
dieser Regelung keine Probleme . 
Allerdings müssen fehlende Waren un
mittelbar bei der Kontrolle anqezeigt 
werden; spätere ~eklamationen sind -
aus verständlichen Gründen nur 
schwer oder gar nicht durc..hsetzbar. 
Dazu ist aber anzumerken, daß sic..h 
die Zuverlässigkeit des Händlers in 
punkte Genauigkeit in den letzten 
Jahren gebessert hat, so daß es be
reLhtigte Beanstandungen nur noch 
selten gibt. Anders bei Frischwaren: 
Hier kommt es häufiger vor, daß 
überlagerte oder angestoßene Waren 
geliefert werden. 

Auf die zuvor SLhon eingegangene 
\(leine Anfrage der Abgeordneten 
Kirsten ]örgensen- Llllmann (AL) 'k. 
SL 7 L hat Frau Senatorin Laurien 
u. a . geantwortet: "Häufige Beanstan
dungen können nicht festgestellt 
werden; in Einzelfällen berec..htigt 
beanstandete Waren werden anstands
los von den Lieferfirmen umge
tauscht." Die Senatorin ist desinfor
miert. Zwar werden beanstandete 
\t/aren tatsächlich anstandslos umge
tauscht, jedenfalls ist uns nichts 
anderes bekannt: doch selten sind 
die Reklamationen gewiß ni<...ht. Beson
ders ärgerlich dabei: Der Umtausch 
dauert meistens ein oder zwei 
Wochen - Ausnahmen bestätigen die 
Regel. So kommt es zuweilen vor, 
daß die von dem Gefangenen bean
standeten und zum Umtausch gegebe
nen Frischwaren kurz vor oder zu
sammen mit dem 2. Frischwareneinkauf 
gelie fert werden, wo dann vielleicht 
derselbe Artikel noc hmals geliefert 
wird. Ein dringend änderungsbedUrfti
ger Zustand. 

Ein weiteres ständiges Ärgernis ist 
das mangelhafte Warensortiment. 
Verschiedene Artikel fehlen völlig 
auf der Angebotsliste, bei vielen 
Warengruppen gibt es zu wenig Aus
wahl, auch hinsichtlich der Qualität, 
wieder andere sind limitiert. Zwar 
verpflichtet § 22 die Anstalt zur 
Vermittlung von Nahrungs- und 
Genußmitteln sowie Müteln zur Kör
perpflege und gewährt dem Gefange
nen sozusagen eine Mindestgarantie. 
Und die ei.nsc; hlägigen Kommentare 
weisen auch ausdrücklich darauf hin, 
daß bei der Ausgestaltung des Waren
sortiments auf die \tlünsche und 
Bedürfnisse der Gefangenen Rückskht 
zu nehmen ist. doch das ist auch 
schon alles. 

Der Rest ist Sache des Händlers und 
der Anstalt. Der Händler erstellt ein 
Sortiment nac..h von der Anstalt be
stimmten Richtlinien . Die Anstalten 
können dem zustimmen. den Händler 
dazu bewegen diese oder jene Artikel 
no<:.h na<.:hträglich ins Sortiment 
aufzunehmen - oder auch aus dem 
Sortiment herauszunehmen. Dabet smd 
sie dazu verpflichtet , sa~hgerec..ht 
dbzuwägen und ennessensfehlerfrei zu 
entsc..heiden. So entsteht ein fester 



Ar tikelstamm, der von /eit ztJ Zeil 
leilht verändert wird, Je nd<.. h Bedarf, 
\Ja<.. hfrage - und nat. h Si<. herheits
kriterien. 

>\us "Sicherhel tsgründen" ist z. B. 
der Einkauf von Mehl (3 kg)*, 
ZuLker (3 k~)*, Streit.hhölzer (10 
St.ha<..hteln\"' 'und Uhu-Klebstoff ll 
Tube)* limitiert. Etwas \villkur ist 
schon dabei. das läßt skh nkht 
leu~nen. ln der offiziellen Version zu 
dieser BeSt. hränkung heißt es. daß 
man befün:htel. die Gefangenen 
könnten damit Bomben basteln. Tat
sät.hliLh aber wollte man mit der 
Rationierung des ~lehls dem gewerbs
mäßigen Ku ... henbacken einiger Gefan
gener einen Riegel vorschieben, und 
mit der Rationierung von Zucker -
der für das "Ansetzen" alkoholischer 
Getränke erforderlich ist - den Alko
holkonsum vermindern. DOLh weder 
das eine noch das andere Vorhaben 
konnte mit den Beschränkungen ver
wirklicht werden - "Not macht erfin
derisch" . 

Zwar hat die JVA Tegel Uber die 
gesetzliche Mindestgarantie hinaus 
rund ein Dutzend Haushaltsartikel 
zum Verkauf freigegeben, wie etwa 
Teelichte, Zitronenpressen, Dosen
öffner, Kaffeefilter usw., doch dafür 
fehlen andere. Vlelfach ~ewUnschte 
Artikel völlig. z. B. Teesiebe aus 
Leinen, weiße Schnürsenkel, Tip-Ex 
oder \'o'atte. Auch das Sortiment an 
Kosmetika läßt zu wünschen übrig. 
insbesondere fehlt es an besseren 
Sorten Rasierwasser. Die angebotenen 
Sorten zählen zwar zu den billigsten, 
nicht aber zu den beliebtesten. 

Die ernährungsbewußten Gefangenen 
beklagen indes das gänzliche Fehlen 
von Reformhausprodukten wie Natur
reis, Kräutersäfte und verschiedene 
Vollkornprodukte . Oie Vegetarier fin
den es unerträglich , daß das Obst
und Gemüseangebot so beschränkt ist. 
SaisonfrUchte wie Erdbeeren, Kirschen. 
Pfirsiche, Pflaumen, Birnen, '.'Iein
trauben usw. werden erst gar nicht 
angeboten, ebenso Kokosnüsse, Ananas 
oder Auberg1.nen - nur um ein paar 
Beispiele zu nennen. Einzig Kiwis 
sind als willkommene Abwechslung 
seit Februar im Angebot. 

Auf allgemeines Unverständnis stößt 
auch das Fehlen von Tofu und Tofu
Produkten - ein für Vegetarier bei
nahe unverzichtbares Nahrungsmittel. 
Soortler vermissen Mineralsalze und 
lonenaustauscherdrinks sowie andere, 
in SportfachgeSLhäften erhältliLhe 
Aufbau- und sportphysiologische Prä
parate. Außerdem sollte das zur 
Zeit angebotene Eiweißkonzentrat 
durch bessere, neuere Produkte er
setzt werden. 

Ganz besonders aber:- vermissen die 
Gefangenen Fleisch und Wurst im 
\varensortiment. Nach Anp,aben des 
Tegeler Lieferanten ist dies jedoch 
nicht auf seinen fehlenden Willen zu
rückzuführen, sondern die Anstalt 

weiger:-t sich, a ngeblic.h wegen Salmo
nellengefahr, F'risc hfleist h zum Ein
kauf zuzulassen. Ein fadenscheinlp,er 
Grund. Und erst rec.ht kein Grund, 
keine \'/urst anzubieten. Dot.h sei bei 
\1/urstwaren die Nachfrage zu gering, 
deswegen habe er sie schon vor län
gerer Zeit aus dem Angebot genom
men, so der Lieferant gegenüber 
einem lnsassenverrreter. Allerdings 
hat der Lieferant auLh nic.hl wieder 
den Versu1..h unternommen, \'/urst 
anzubieten. 

Allerdings gab es im Weihnachtsmonat 
eine Ausnahmeregelung zum Einkauf 
von Fleisch. Im Dezember hat die 
Senatsverwaltung für Justiz allen 
Gefangenen, die arbeiten oder unver
schuldet ohne Arbeit sind, eine Art 
WeihnaLhtsgeld in Höhe von DM 25,
gezahlt. Für diesen Betrag, aber nur 
dafür, war es den Gefangenen mög
lich, einmalig einen "Weihna<..hts
braten" zu kaufen. Oie Fleischwaren, 
so stand auf den "Tagespreislisten" 
zu lesen, sind "angebraten und zum 
sofortigen Verzehr bestimmt'' . Also 
kein Weihna<..htsbraten, sondern 
"Dezemberfleisch"; denn der Einkauf 
lief ja vor Weihnachten. 

Das Fleischangebot bestand aus einem 
Hühnchen (DM 7,50), einer Schweins
haxe (DM 11,50), Schweinebauch (kg 
DM 9,50) und Kasseler (kg DM 20,-). 
Beim Lesen dieser Preise, insbeson
dere für Kasseler, vergin!S schon 
vielen der Appetit; doch die meisten 
kauften trotzdem, einfach weil es 
sonst kein Fleisch zu kaufen gibt. 

Allerdings wurden nicht alle Fleisch
portionen der auf dem Lieferschein 
angegebenen Gewichtsnorm gerecht. 
Einige Gefangene, aus Erfahrung miß
trauisch, wollten dann auch mal wissen, 
wie korrekt der Händler ist - und 
siehe da, das Nachvli.egen ergab 
Minusdifferenzen von bis zu SO Gramm 
pro Kilo, und zwar einschließlich 
Verrackung. 

Reklamieren und wegen des Umtauschs 
noch länger auf die neue Lieferung 
warten wollte keiner der Betroffenen, 
was freilich die einzige Möglichkeit 
gewesen wäre. auch die korrekte 
Menge zu erhalten. 

Mit diesem jüngsten Beispiel stellt 
der Händler. der wohl weiß, daß 
Gefangene normalerweise keine Gele
genheit zum Nachwiegen haben, seine 
so oft schon kritisierten unserlösen 
Geschäftspraktiken einmal mehr unter 
Beweis. Ganz davon abgesehen, daß 
der gelieferte Kasseler - entgegen 
des vorherigen Hinweises. daß es sich 
um angebratenes Fleisch handelt, war 
er bloß eingepa,kt... in dieser 
Qualität beim Fleischer um die &ke 
für DM 8,- bis 10,- zu haben ist. 

SCHLUSSBEMERKUNG: 

"Das Einkaufen", schreibt johannes 
Feest in seinem Kommentar ;t.um Straf
vollzugsgesetz (A lterna tivkommen tar) . 
"gehört zu den fundamentalen Eln-

ril.htungen warenproduzierender 
GesellSLhaften. S<..hon aus dem An
gleichungsgrundsatz folgt daher", 
fUhrt der Professor für Sozialwissen
SL haften weiter aus, "daß es soweit 
wie mögliLh auch im Strafvollzugs
gesetz zugelassen werden muß. Die 
im Gesetz vorgesehenen EinSLhrän
kungen sind darauf zu überprüfen, ob 
sie tatsä<..hlkh 'gegenwärtig mit dem 
Freiheitsentzug unmittelbar verbun
den' (RegE, S. 57) oder willl<ürliLhe 
Grundrechtsbeschränkungen sind." 

Anstaltsleiter und andere Justizobere 
wollen von solchen "Weisheiten" 
allerdings nicht viel wissen. Die 
Sicherheit und Ordnung beim Einkauf 
ist gewährleistet, der Verwaltungs
apparat wird nicht übermäßig strapa
ziert - der Rest ist "nicht so wich
tig" . Überprüfungen zu Lasten der 
Institution Gefängnis, zugunsten der 
Gefangenen - nein danke. Bei dem 
ständigen Personalnotstand schon gar 
nicht. Und Worthülsen wie Anglei
chungsgrundsatz haben sie, ganz 
Pragmatiker, längst aus ihrem Sprach
gebrauch ausgeklammert. Überhaupt: 
"Die Thesen von Feest, diesem Alter
nativprofessor", so äußerte sich 
jüngst ein leitender Beamter, "die 
taugen sowieso nichts. \fit seinen 
kritischen, radikalsozialen Kommen
tierungen hetzt der nur die Gefan
genen auf; und die reiten dann auf 
diesen Auslegungen rum und klagen 
gegen die Anstalt." 

Ungleich höher im Kurs stehen die 
Kommentare rechtskonservativer 
Kriminologen und Juristen. So schwö
ren auch die Tegeler Entscheidungs
träger und -herbeiruhrer auf den 
Großkommentar von Hans-Oieter 
Schwind und Alexander Böhm. "Damit 
läßt sich viel besser arbeiten und 
argumentieren.'' Der Umstand, daß 
der Zimmermann- lntimus und stille 
Anwärter auf den Präsidentenstuhl im 
Wiesbadener BK A, Hans-Dieter Schwind, 
durch verschiedene Skandale, u. a . 
durch die Affäre um das "Celler 
Loch", mehrfach ins Gerede kam 
("Der Spiegel", Nov. 1988), mindert. 
so scheint es, nicht die allgemeine 
Wertschätzung seiner Kommentierun
gen; ganz im Gegenteil. 

Zwar wird § 22 (Einkauf) von dem 
Kriminologieprofessor Alexander Böhm 
kommentiert, und der: z:ählt, auch 
wenn mit Sc.hwind nicht charismatisch 
artverwandt, so doch zum konserva
tiven Lager. Allerdings: Selbst nach 
seinem K6mmentar sind in Tegel noch 
einige Dinge mehr drin. Doch was 
nützt es. Entst.hetdungen über das 
Wie trifft der Anstaltslciter. Und wie 
sa~te mir do1..h neulich ein Mitgefan
gener: " ... das Recht auf Einkauf ist 
immer nur sovie 1 wert \vie der je
weilige Anstaltsleiter." 

-awo-
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Als Student hätte er sich solch ein 
Zimmer gewünscht - so der ehemalige 
Senator für Justiz Rupert Scholz an
läßlich der Einweihung der neuen 
Teilanstalt V1 auf dem Tegeler An
staltsgelände 1988 zu den dortigen 
Hafträumen. 

Must ergültiger Strafvollzug, Behand
lungsvollzug. Resozia lisierungsvollzug' 
~lit Vokabeln wie diesen wurde die 
mit Millionen Mark von Steuergeldern 
errichtete neue Teilanstalt der 
Öffentlichkeit verkauft. Hohe An
sprüche also. \',!ie sind sie zu ver
stehe n. wie werden sie umgesetzt? 

Aus der Sicht des Senators für Justiz 
und der Senatsverwaltung für Justiz 
versteht man unter "Behandlungsvoll
zug" folgendes: 

"Ziel des Vollzuges ist es, den 
Gefangenen zu befähigen, künftig in 
sozialer Verantwortung ein Leben 
ohne Straftaten zu fUhren . Der 
Gesetzgeber hat die Vollzugsbehörde 
verpflichtet. den Vollzug so auszu
richten, daß er dem Gefangenen hilft, 
unt er Einbeziehung der Handlungs
bereitschaft des Gefangenen, sich in 
das Leben in Freiheit einzugliedern. 
Dies heißt . daß die Vollzugsbehörde 
neben der Beschaffung der entspre
chenden materiellen, organisatori
schen und personellen Voraussetzun
gen dem Gefangenen ein auf ihn ab
gestimmtes, differenziertes Behand
lungsangebot zu machen hat , das in 
der Fonn eines Vollzugsplanes fest
gelegt wird. 

Im Rahmen der Behandlung kommt den 
Vollzugslockerungen und dem Urlaub 
eine besond~re Bedeutung zu, da 
di ese Maßnahmen zum einen die 
Aufrechterhaltung und Festigung der 
Bindung zur übrigen Gesellschaft er
möglichen und zum anderen dazu 
dienen sollen zu erproben, inwieweit 
der Gefangene aufgrund der bisher im 
Vollzug erfahrenen Behandlung be
reits befähigt wurde. die an ihn 
\rcilirend der Lockerungsmaßnahmen 
oder des Urlaubs gestellten Anforde
rungen zu meistern, also in der Lage 
ist, sich für bestimmte Zeiträume in 
Freiheit gesetzestreu zu verhalten.'' 

Nachstehend Ausgangs- und Urlaubs-
rnaßnahmen in Zahlen : 

Jahr insgesamt Mißbrauche in% 

1982 3L. 173 t.37 1.28 

1983 37 St.l 1.07 1,08 

198L L.O 927 355 0.87 

1985 52 817 357 0,68 

1986 50 459 269 0.53 

1987 I.L. 687 2L.O O,SL. 
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Einblick 
Behandlungsarie 

Und die Realität heute - 1989? Acht 
Monate Teilanstalt VI - Bilanz! 

Unzufriedenheit auf allen Ebenen, 
sowohl bei Gefangenen als auch bei 
den Vollzugsbediensteten. Viele von 
ihnen kommen mit Greuel zu ihrem 
Arbeitsplatz, oder - und das zeigt 
der überdurchschnittlich hohe Kran
kenstand - sie kommen gar nicht. 
Bedienstete, die sich dem hier herr
schenden System nicht unterwerfen, 
werden in andere Teilanstalten ver
setzt - das halbe Dutzend ist be
reits erreicht! Nicht viel besser sieht 
es bei den Gruppenleitern (Sozial
arbeitern) aus. Soviel zum Klima in 
der TA VL 

Gefangene leiden unter den unnötigen 
Einschränkungen ihrer Bewegungs
freiheit hier. Vollzugslockerungen -
Belohnung ftir die Mitarbeit am Voll
zugsziel durch Gruppenarbeit, Aus
bildung, Schule oder einer Tätigkeit 

in den Anstaltsbetrieben - werden 
kaum noch gewährt. 

Eine Planung über den Verlauf des 
Vollzuges ist für die Gefangenen hier 
nicht möglich; entweder haben die 
Gefangenen gar keinen Vollzugsplan 
oder der einmal erstellte Vollzugsplan 
wird nicht fortgeschrieben bzw. ein
gehalten. 

Vorbereitungen, die ermöglichen. daß 
die Gefangenen nach Verbüßung von 
Zweidrittel ihrer Strafe - nach der 
Anhörung vor der Strafvollstrek
Kungskammer entlassen werden 
können, werden von der Anstalt nicht 
getroffen - entgegen der Forderung 
des Gesetzgebers! 

In welchem geringen Maße die Forde
rungen des Gesetzgebers nach Voll
zugslockerungen in der Teilanstalt VI 
erfüllt werden, zeigt die unten auf
geführte Übersicht. 

Vollzugslockerungen (VL) in der Teilanstalt V1 in der Zei.t 
vom 6. Juni 1988 bis 6. Februar 1989 

Anzahl Urlaubs- Ausgang Ausg./Url. Miß- Ent-
Gefan- tage Gefangene Tage brauch 

lassen 
gene insges. insges. o. VL 

1 19 11 155 2 26 

1 10 

1 0 _, 

2 8 

1 5 

1 I. 
-

2 3 

I. 2 

3 1 

16* 80 11 155*"' 2 26 

5 aus dem Drogenbereich 

'~~' 82 aus dem Dro~enbereich 
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Teilanstalt VI 
ntierter Wohngruppenvollzug? 

Mühsame Recherchen - unter Mithilfe 
der lnsassenvertrelllng und der 
UnterstUtzuns von Insassen der TA VI 
- ermöglichten es, nach achtmonati
gem Betrieb dieser Teilanstalt einen 
interessanten Oberblick Uber Voll
zugslockerungenJVollzugsplanung in 
diesem Bereich zu schaffen. 

So wurden dm Stichtag, dem 6. Fe
bruar 1989, alle Gefan~ene der 
Teilanstalt nach ihrer VollzÜgsplanung 
bzw. Vollzugslockerungen. der Straf
situation (Gesamt- und Reststrafe) 
.md ihrem vorausstchthchen Entlas
sungszeitpunkt (Abstellung auf End
strafe oder Entlassung zum 2/3-Zeit
punkt) befragt. 

Die Teilnahme an dieser Aktion war 
überraschend hoch. Von 167 Insassen 
gaben 1Li Insassen bereitwillig Aus
kunft über ihre Haftsituation. 

Eine traurige, eine erschreckende 
Bilanz, das tst wohl jedem nach 
diesen Zahlen klar. Dem ist eigent-

Reststrafen der befragten Gefangenen 
(147 von 167) am 6. Februar 1989 

0 bis 6 Monate 16 Gefangene 

7 bis 12 Monate 11 Gefangene 

13 bis u Monate 32 Gefangene 

25 bis 36 Monate 30 Gefangene 

über 36 Monate L1 Gefangene 

Lebenslänglich 7 Gefangene 

lieh nichts mehr hinzuzufUgen - die 
Zahlen sprechen eine deutliche 
Sprache. Nur soviel: Es bleibt zu 
hoffen, daß sich an dem Konzept 
dieser Teilanstalt schnellstens etwas 
ändert. Hier, wie auch im gesamten 
Berliner Strafvollzug, müssen Verän
derungen vollzogen werden, es 
müssen neue, progressive Kräfte 
Verantwortung tragen. 

-kaU-

Vollzugsplanung in der Teilanstalt VI - Stand 6. Februar 1989 

Station I Vollzugsplan VP-Fortschreibung VP- Einhaltung 2/3-Abstellung Ausgang/Urlaub 
ja :-Jein Ja Nein Ja Nein Ja Nein ja Nein 

l I 2 L 
j 

1 5 1 5 1 5 0 6 

2 8 6 l 13 0 lL l 13 0 lL 

3 9 6 7 8 L 11 0 15 2 13 

!. 5 8 2 11 2 1l 1 12 0 13 

5 5 L 1 8 3 6 0 9 1 8 

6 10 5 6 9 3 12 1 1L 0 15 

7 I. 11 1 1L I lL 2 13 0 15 

8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 

9 13 2 ') 10 L 11 I ll. 0 15 

10 7 5 2 10 L 8 I 11 2 10 

11 2 9 0 11 0 11 0 11 0 11 

12 7 7 l. 10 I. 10 0 14 0 ll. 

72 75 30 117 26 121 8 139 5 lt.2 

Volliugslockerungen möglich 
bis 36 Monate Reststrafe 

r 
0 

3 

lL 

7 
-

5 

6 

3 

12 

8 

8 
13 

92 
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Insassenvertretung 
Haus VI 

Auch in den vergangeneo Wochen 
haben wir uns bemüht, Mißstande im 
Vollzugsalltag der Anstaltsleitung 
deutlich zu machen. Eine Verbesse
rung oder Änderung ist sicherlich 
nicht sofort zu erwarten. Das ist bei 
den unterschiedlichen Auffassungen 
von Anstaltsleitung auf der einen 
und den Gefangenen auf der anderen 
Seite auch nicht zu erwarten. Bei 
Punkten. die uns wichtig erscheinen 
und die mit der Anstaltsleitung nicht 
zu klären sind, werden "'rir uns an 
die Öffentlichkeit, wenn notwendig 
auch an die Strafvollstreckungs
kammer wenden. 

Leider stehen wir, so scheint es 
Jedenfalls, allein auf weiter Flur -
sprich JVA Tegel. Einzige Ausnahme 
ist die SothA. Mit deren Insassenver
tretung halten wir Kontakt mit dem 
Ziel, eine gemeinsame Insassenver
tretung ins Leben zu rufen. Diese 
fur alle Gefangene nützliche Ein
richtung (in der Vergangenheit 
wurden Versuche in dieser Richtung 
von der Anstaltsleitung stets abge
blockt) hat aber nur Sinn, wenn sich 
in allen Teilanstalten Insassenvertre
tungen bilden. Zur Zeit ist aus den 
Teilanstalten 11. 111 und V nichts zu 
hören. Aber zurück in die TA VI. 

Hier begann man in den letzten 
Wochen mit der Belegung der 
sogenannten Einweisungsstationen 
CZugangsstationen mit 30 Plätzen) . 
Dort sollen die Neuzugänge aus 
Moabit von Psychologen und Gruppen
leitern untersucht (durchleuchtet), 
soll ein Vollzugsplan angelegt werden. 
Und von dort ·sollen die so behandel
ten Gefangenen in die für sie geeig
neten Teilanstalten oder in die SothA 
verlegt werden. Wir hoffen, beim 
nächsten Mal ausführlicher über 
diesen Bereich berichten zu können. 
Eine unangenehme Begleiterscheinung 
dieser Zugangsstationen sind die zur 
Zeit häufigen Verlegungen im Haus. 

Unser 'versuch, für jeden Gefangenen 
den Einzelfernsehempfang zu ermög
lichen, wurde vom Senator für Justiz 
mit der Begründung abgelehnt, er sei 
nicht in der Lage. das Strafvollzugs
l(esetz zu andern. \t!ir bleiben in der 
Sö<-he ctber weiter am Boll; schon 
deshalb, weil wir nicht einsehen 
können, daß was in Hamburg schon 
seit Jahren möglich ist, nicht auch in 
Berlin möglich werden kann . 
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\Vie alle feststellen konnten, hal sich 
an der Anstaltskost einiges geändert. 
Obwohl sich der Kostsatz von DM 
5.90 auf DM o, 10 täglich erhöht hat, 
erhalten viele Gefangene - durch er
satzlose Streichung einiger Zulagen -
weniger Essen. Durch Einsparungen 
bei einigen Kostformen und Zulagen 
sollen die Gelder für die Gefangenen 
gerechter verteilt werden, meint Herr 
Mewes, Leiter der Wirtschaftsabtei
lung. \\'ir werden auf diese Entwick
lung in den kommenden Monaten ein 
besonderes Augenmerk haben. 

Wie immer, haben wir auch diesmal 
einige Schwerpunkte für unsere 
Arbeit gesetzt. Diesmal war es die 
Vollzugsplanung und Urlaubspraxis in 
der TA VI, der Einschluß der kranken 
Gefangenen, die Sprechstundenrege
lung und die Briefkontrolle (siehe 
Mauersplitter "Grauzone") . Zum 
ersten Punkt "''urde eine Befragung 
unter (fast) allen Gefangenen der TA 
Vl durchgefUhrt, Uber deren Ergebnis 
auf den Seiten 25 und 26 unter der 
Überschrift "Einblicke - Teilanstalt 
Vl" nachzulesen ist. 

Der Einschluß der Kranken wird vom 
TAL, Herrn von Seefranz, ausdrück
lich beflin.,rortet. Ausnahmen, vom 
Arzt befürwortet, will er zulassen. 
Die Rechtsgrundlage dieser Maßnahme 
ist allerdings noch unklar und bedarf 
einer Klärung. Zur Sprechstundenre
gelung machten wir den Vorschlag, 
die Sprechstunden ftir Insassen der 
TA Vl nur in dem hiesigen Besucher
paviilien abzuhalten. Unsere Anregung 
wurde sehr positiv aufgenommen, 
deren Durchsetzung wird allerdings 
noch auf sich warten lassen. Der 
Knackpunkt ist die Besucherpforte. 
Dort ist man nicht in der Lage, die 
Besucher genügend schnell abl.uferti
gen. Schuld daran sollen die bauli
chen Gegebenheiten sein. Eine Ver
besserung wird erst dann mög1ich 
sein, wenn die neue Pforte - in 
einigen Jahren fertig ist. W"tr 
haben erhebliche Zweifel, daß es 
nicht möglich sein soll, auch an der 
alten Pforte mehr Besucher abzufer
tigen. lm nächsten Beitrag werden 
wir mehr darüber wissen und 
schreiben. 

Nur soviel: Der Umgang mit den Be
suchern und die zerstörten Schließ
rächer sind für die ]VA Tegel be
schämend - zumindest sollte es das 
sein. 

Bis zum nächsten Male 

lnsassenvertretun~ TA VI 

Video-Überwachung 

Man kann es nur ~1ißtrauen nennen, 
wenn die Arbeit von freien i.litarbei
tern. die die Video-Projekte betreuen, 
keine Unterstützung findet. So scheint 
es der Anstalt nicht einmal möglich 
zu sein, eine Videoanlage zur Ver
fügung zu stellen, obwohl es eine 
solche gibt. Sie soll anscheinend als 
Senatsreserve für schlechte Zeiten 
aufgehoben werden. 

Somit ist jeder Gruppentrainer sich 
selbst überlassen. Er muß sich eine 
Videoanlage leihen, was nicht immer 
leicht ist. Hat er endlich eine 
gefunden, kommt die Schwierigkeit 
hinzu, daß er diese meist nur für 
einen Tag haben kann. Also muß er 
sich eine andere suchen. 

Bis vor kurzem war es so, daß die 
Einbringung erst genehmigt werden 
mußte. Aber man konnte die Anlage 
dann nicht gleich wieder mitnehmen, 
sondern erst ei.n paar Tage später. 
Vorausgesetzt, daß man es beantragt 
hatte und dieser Antrag auch an der 
Pforte hinterlegt war. Jetzt ist es 
so, daß zwar die Anlage am gleichen 
Tage wieder mitgenommen werden 
kann, aber da es ein sogenanntes 
"unkontrollierbares Gerät" ist, muß 
bei den Dreharbeiten ständi!( ein 
Beamter oder Gruppenleiter anwesend 
sein. 

Dies kann man nur als Mißtrauen 
gegenüber den Gruppentrainern an
sehen, denn bisher wurde die Arbeit 
der Videogruppen auch nicht über
wacht. Also fragt man sich doch. was 
das auf einmal soll? Mißbräuche hat 
es bisher nicht gegeben. und das 
Klima in den Gruppen war auch recht 
gut. Das wird aber in Zukunft nicht 
mehr der Fall sein. Die meisten 
gehen zur Gruppe, weil es ihnen 
Spaß macht und si.e mal fur ein paar 
Stunden nicht unter ständiger Kon
trolle stehen. Somit werden diese 
Gruppen mit der Zeit immer kleiner 
werden und sich dann auflösen· was 
eigentlich nicht Sinn der Sache ist. 

Es bleibt zu hoffen. daß diese Ent
scheidung schnellstens wieder auf
gehoben wird und die Arbeit der 
Videogruppen - soweit es geht - on
kontrolliert bleibt. Die Mitglieder 
sollen sich in diesen Gruppen frei 
entfalten können was allerdings unter 
ständiger Kontrolle nicht möglich ist. 
Andererseits könnte diese Anordnung 
auch außer Kraft treten, wenn die 
Anstalt sich endlich bereit erklären 
würde. eine "komplette Videoanlage" 
zur Verfügung zu stellen. Das würde 
wiederum die •\rbeit der rreten ~lit
arbeiter erleichtern, die schon 
schwer genu~ ist und kaum Unter
s1Utzung findet . -spe-
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~· ~-"'"""" . .,._ ~ - - = .. -- ·11' '"""" Der Senat hat in seiner heu- _ . .,. 
-~ -~ -~ _ ..., \'legen eines angeblichen Be- •• ' _.,_ ...,.._ - - -._ - tigen Sitzung die vom Senator -

J . - GRAUZONE ",f" triebsausfluges der Bedienste- ' für Gesundheit und Soziales, -
1 , rl/11'! ten der Teilanstalt lll der JVA - Ulf Fink, vorgelegte Mitteilung ':. 
~1 ~ Tegel am Donnerstag, dem '-" an das Abgeordnetenhaus über _ ,_ 

- Einige Vorfälle in der Teilan- - 16.2.1989 entfiel für die in ':: 1{ nk nh 1f f F ;.. 
stalt Vl lassen vermuten, daß - dieser Teilanstalt ra e i e ür reigänger -

- h h d 1 b - unterge- - zustimmend zur Kenntnis ge- -~~~-- nun auc noc ie etzte is- -~ brachten Gefangenen die nommen. -
- · her Ziemlich unüberwachte ~ abendliche Freizeit (siehe = ~ tll 

- Kommunikationsmöglichkeit der ... auch Pressespiegel) . - Der Senat hat sich im Rahmen -
1 

"'• Gefangenen mit ihren Angehö- rllf" - der Gesetzesberatungen zum r 
1 rigen überwacht werden soll: - Während den Gefangenen ihre G dh · f · -
~, mo - -~ hn h .... ~ esun eltsre ormgesetz mlt - -'I# 
- • die Post! • 0 e in knapp bemessene Frei- • • Erfolg dafür eingesetzt, daß • 

I • Nach Intervention der lnsas- -:. zeit damit noch weiter ein- - Gefangene, die einer sozial- ':.. 
- - - geschränkt wurde, sind. die von - versi.cherungspflichti.gen 13e- -

I ' Senvertretung beim Teilan- J · h Ch · -
# t<~ - llil usttzpressesprec er n- i·,,"'* schäftigung außerhalb der Voll- - ,. 
- • staltsleiter, Herrn von See- *'- · stoffel dazu gemachten Äuße- --• zugsanstalt nachgehen, ku··nftl·g • 

- franz, kristallisierte sich fol- " · ll h • 1 ,.. - - rungen, es se1 persone nie t « • auch Leistungen der gesetz- -
- gendes Bild heraus. Wie uns d ln" · · h - -- an ers zu rege • UlZWlSC en liehen Krankenversicherung in -I 
q~ Herr von Seefranz wissen li.eß, !111 1(<; widerlegt: Am Abend des 16. """" Ansnruch nehmen können. Bi.s- _ ,.. 

besteht von der Anstaltslei- - Februars waren fast ebenso - :v " • -· tung die Weisuno. , die ein- und - - her dürfen Gefangene auch des -." viele Beamte anwesend wie ---I ' M 
ausgehende Post verstärkt zu - "Wir - offenen Strafvollzuges aus- -
überwachen. Als Grund dafür riJ!f': sonst auch. haben C::nt l«..._ schließlich durch die medizi- _: "!!m~ 

~ Tagesablauf auch schon "u. -• nischen Einrichtungen aes Ju- ~ 
wurde "Mißbrauch" genannt. -- der Hälfte der am Abend des - stizvollzuges versorgt werden. -
So sollen, laut TAL, durch die 16 2 d K 11 ' ' -

--· · · .anwesen en ° egen ge- - Dies führt dazu, daß Gefan- • 

-'I -I -Postkontrolle geplante Straf- f h " · B -
- "~~ a ren , s~gte em eamter am "!!I gene, die einer sozial versiehe- - "" taten bekannt ge\"orden sein. h T 
~ näc s ten ag ··· -=: rungspflichtigen Beschäftigung :... 

Rechtsgrundlage dieses schwer- .,1" Eine reine Schikane also? Fast - nachgehen, einerseits zwar -
- wiegenden Eingriffs in das - scheint es so; jedenfalls haben Beiträge zur gesetzlichen Kran- ':.. I 

~·~·~ -· -grundrechtlich garantierte :-"' es die Gefangenen so verstan- llit"': kenversi.cherung entrichten :-~ 
Briefgeheimnis sind aus der - den, von denen viele de swegen - müssen, andererseits aber von -

J 
- Sicht der Anstaltsleitung die Jf" am 16.2. plötzlich erkrankten. - den Leistungen der T<ranken- rll"' 

tu~~~~~:v~rs~~~ft;n StVoll~~ r!Jl'! Die Behauptung, daß dieses -.": ~.:l:cherung ausgeschlossen ~ ~· ... 
vom 7.2.1989 des Senators für -;.. Verfahren nicht zum ersten - -:.. 
Justiz: - Male praktiziert wird ist auch - Das Gesundheitsreformgesetz, -----I 

~ "Im geschlossenen Vollzug wird 
- der gesamte Schriftverkehr 
- hinsichtlich verbotener Bei-

~ -.. lagen überprüft. Zur Gewähr--= leistung der Überprüfung hat 
t der Gefangene abgehende 

1 - - Schreiben geöffnet abzugeben; 
~- ,... eingehende Schreiben \I/erden 
-:L: geöffnet. Bei der Kontrolle 

- auf verbotene Beilagen er-
langte Erkenntnisse dürfen 

._: gemäß § 3l StVollzG verwertet 
- werden, auch wenn eine in-
- haltliehe Überwachung im Ein-

~ .,.. -· zelfall nicht angeordnet ist." 

Ein Oberlandesgericht ist -J- allerdings anderer Auffassung: 
1 

~ "Es bleibt zu Bedenken, daß 
-~ - das grundrechtliche Briefge-

- heimnis füt" alle Stra fgefan-
genen gilt (OLG Celle ZfStrVo 
SH 1979. 5L. ff. unter Hinweis 
auf BVerfG NJW 1979/811 ). Das 

- Briefgeheimnis ist auch bei 
jeder Überwachung zu wahren 
(vgl. § 3L. Rz. 2) ." 

..='! unzutreffend. Unter der Woche ~ so der Senator für Gesundheit .:: 
* hat es derartige Regelungen • • und Soziales, Ulf Fink, hat i. 
--- noch nicht gegeben. Der Justiz- - hier endlich die rechtliche -

- pressesprecher sollte sich vor - Gleichstellung gebracht und -::.. 
- solchen Stellungnahmen besser ..", trägt insofern den Vorstellun- - "" 
- informieren. - awo- '= gen in Berlin voll Rechnung. i.. 

- Auch Freigänger haben also in -
-:.. --- --- --- - Zukunft freie Arztwahl. ':. 
-"~· 'Oll!- "l:)$ "·~- ·~· .. -~ ... - ·"W • -~ _ _,.. -~ "" -~~ Durch eine Änderung des ~ - - - - - - -. - -Ein Oberlandesgericht und das - Strafvollzugsgesetzes werden ,r 

höchste deutsche Gericht, das ;. - zugleich Doppelleistungen ver- -
Bundesverfassungsgericht. ach- • ~: mieden. Gefangene, die in ~"" 
ten das grundgesetzliche • - einem freien Beschäftigungs- -
Briefgeheimnis der Strafgefan- :- - verhältnis stehen und kranken- ,r 
genen sicher nicht ohne - versichert sind, erhalten des- -
Grund. Nur die Tegeler An- ·~": halb grundsätzlich keine Kran- :-'«f 
staltsleitung will sich - und ;. - kenpflege durch den. Justiz- -:.. 
das nicht zum ersten Male - • - vollzug mehr. Lediglich in -
über höchstrichterliche Ent- ::r!·. ~ Fällen einer Not- oder EH ver- = 
schei.dungen hinwegsetzen. • ......: sorgung sowie aus anderen .. 

- wichtigen Gründen des Voll- -
Es ist höchste Zeit, daß diese • - zuges kann im Einzelfall von -
unterschiedlichen Auffassungen =--= »~~~ diesem Gnmdsatz abgewichen ,::: 
ein für allemal gerichtlich • -:; werden. ;.. 
geklärt werden. Dies scheint - -
zur Fortbildung des Rechts :.. - (Landespressedienst 20.12.1988) ':.. 
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Neuzugänge 
Der Gefangenentr<tnsportwagen der 
Pohzei erreicht um halb fünf den 
M~abiter Knast. lehn Haftbefehle hat 
der Bereitschaftsrichter in der Go
thaer Straße diesmal ausgestellt. 
Zehn Gefangene verlassen hinterein
ander die auf dem Gefängnishof zwi
schen dem B- und C-FlUgel abge
stellte "GrUne Minna" . Aus den ver
gitterten Fenstern des gegenüberlie
genden Haftkrankenhauses rufen 
einige inhaftierte Frauen den An
kommenden ironische Willkommens
grUße zu. 

Sie achtE'n nicht darauf. Ebensowenig 
auf die saloppen SprUche derjenigen 
mannliehen Gefangenen. die an den 
Fenstern des B/C-Flugels neugierig 
die Ankunft der Neuen beobachten. 
Diese haben inzwischen die Mittel
halle erreicht und werden von einem 
Beamten in den E-Fltigel eingewiesen. 
Auch da sind die zehn gleich wieder 
musternden Blicken der dort als 
Hausarbeiter tätigen Gefangenen aus
~e.setzt. 

"Mensch Kutte, du ooch wieder 
hier?", raunzt ein Hausarbeiter einen 
der Ankommenden an. "Mensch Kalle, 
du hast mir gerade noch in der 
Sammlung gefehlt", tönt der Ange
sprochene ebenso lapidar zurUck. 
Ihre Zwiesprache wird alsbald von 
einem Beamten unterbrochen, der 
danach fra~t. ob emand duschen will. 
Dann \\'erd;n. die Neulinge ein paar 
Meter weiter zu einer Duschzelle ge
fUhrt. Davor sind hinter einem vom 
Fußboden zur Decke verlaufenden 
dünnen Heizungsrohr q,enügend Hand
tücher eingeklemmt. 

jeder bedient stch, Seife ist im 
Duschraum. "Kenn Ihr fertig se,d, 
klopft Ihr." Zelle zu. Frisch ge
duscht geht's sp;iter zu einer '.iarte
zelle. Links und rechts sind darin 
bankartige Sitz~elegenheiten an den 
\'Iänden angebracht. Einzeln wird 
Jeder herausgerufen, in einen schräg 
gegenüber befind ichen Aufnahmeraum 
geH.lhrt. Beginn der ersten Aufnahme
prozedur: Sämtliche Taschen leeren, 
alles auf den T1sch legen. Geld, 
Kamm. Taschentuch ... , - "Ei, was 
haben wir denn da, rrommse?. damit 
können Sie auf Einzelhaft sowieso 
nich ts anfangen ... " -, Tabak, Ziga
rct ten, Feuerzeug. 

Den fehlenden Rest hat die Polize1 10 

der Gothaer Straße bereits eif'kas
stcrt. in einem verschnUrten Plastik
beutel nebst anderem Gepäck separat 
nach Moabit geschickt. "Sonst noch 
was in den Taschen?" - "Nein." -
" Uhr am Arm, Rint< am Finger?" Alles 
wiro peinlich ~enau auf~eschrieben. 
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Das Geld wird einbehalten. die Ubrl
gen Gegenstände darf der Gefanqene 
wieder einstecken. Auch die Frommse. 
"\'l'ohl zum ersten Male hier, wa?" 
Dann Unterschrift hier. Unterschrin 
da ... "Rentner, Sozialhilleempfänger. 
andere Stutzen ... ?", fertig, der 
Nächste ... Zum Abschluß noch drei 
Decken greifen, Bettwäsche, nebenan 
bei den Hausarbeitern eine Ration 
Abendbrot abholen: ein Becher Mucke
fuck. vier Scheiben Graubrot, dreißig 
Gramm ~largarine. ein Stuckehen 
Wurst. Dann eine Etage höher in eine 
Zugcmgseinzelzelle. Der Rest fol~t 
auf dem Fuße ... Ende des ersten 
Tages. 

Am nächsten Tag um halb sechs 
Wecken. Sieben Uhr frühstücken . Der
selbe Fraß v.1e am Vorabend. Bis auf 
das Stückehen Wurst. Dafür eine 25-
Grarorra- Portion Manne.ade. Um halb 
acht Bett abziehen. Matratzen hoch
klappen, Decken, Bettwäsche und 
Handtuch abgeben. Und Messer nicht 
vergessen. VorfUhrung zur Fotoauf
nahmestelie. Eintreten, auf den Stuhl 
setzen. wieder aufstehen. klick, seit
lich drehen, klick, raustreten, der 
Nachste ... Der Nächste. der Nächste, 
d~r ... Dann geht's mit der Zehner
~ppe ins Haftkrankenhaus - Ront
gen. An den Fenstern im letzten 
Stock wieder dieselben Frauen wie 
am Vortag. "Wieviel Jahre bringt Ihr 
denn mit, jungs?" - "Abwarten, 
Mädel. bei der Haftprüfung bin ich 
"''leder draußen!" - "·wenn das mal 
nicht in die Hose geht." - "Wohin .... 
ach so ... !" 

Wurten vor den Kabinen am Rönt~en
raum. Oberkörper freimachen, rein
kommen. da hinstellen, Brust ran
dn.icken, tief elna 1 men, die Luft an
halten, Knatter, Rausch. fertig. der 
Nachste. "\\'as. Sie weigern sich? -
der ~ächste!" Der Verweigerer wctß 
was ihm blüht: Einzelhofgang. Emzcl
duschen, von ll<~nd zu Hand, .l!so 
immer in 13cRleitun~ eines Beamten. 
Der Nächste, der Nächste, dt•r 
Ntichste ... 

Rückmarsch zum E-Flügel. Wartc zclle . 
Aufruf des ersten. 'IJeben;m in die 
"Sonne". den Durchleuchtungsraum. 
"Alle Sachen aus den Taschen, Kla
motten auf den Tisch ... auch die 
.:nrerhose, Sc huhe auf die Bank, 
strammstehen, Haare durchwuhlen, 
Ohren freimachen, Sack anheben, 
rumdrehcn, bücken, Kimme auseinan
derziehen. wieder strammstehen, 
unter die Meßlatte stellen, Moment 
noch, ~laul aufmachen, Zunge raus
strecken. fertiq. wieder anziehen." 
Wortlose ltbergabe der durchleuch
teten Sachen, der mit einem Schrau
benzieher bearbeiteten Schuhe. 
Sachen wieder einstecken, raustreten, 
in die zweite Wartezelle, der Nächste, 
der Nächste. der ... 

Die ersten fOnf zum Onkel Doktor. 
Ein Hausarbeiter drliät jedem ein 
Röhre her. I Ur eine Stuhlgangprobe in 
die Hand. "MorJen wieder abjeben ... " 
Onkel Doktor ist eine Tante. Ober
körper freimachen. "Kinderkrankhei
ten, Krankheiten der Eltern, der 
Großeltern, Urgroßeltern ... , Selbst
mordabsichten. arbeüsfähig ... ?" 
Blutdruck messen, Brust abhören, 
fertig, der N!ichste, der ~äch!'-te. der 

Die ersten fUnf zur Hauskammer. Drei 
Decken in Empfang nehmen, Bett
wäsche, Geschirr, Schüssel, Tasse, 
Teller, Besteck: auf dem Bestands
bogen wird die Bekleidung eingetra
gen. Von der Polizei separat abge
gebenes Gepäck und TUten sortiert. 
Teilweise ausgehändigt und im B
Bogen eingetragen. Unterschrift. Der 
Rest kommt in den Stammkarton. Bis 
zur Entlassung oder Verlegung in 
eine andere Anstalt verwahrt. Oder 
Aushändigung nur mit richterlicher 
Genehmigung. Unterschrift. Dem Gefan
genen wird Knastbekleidung als Alter
native zu seiner eigenen anQeboten. 
Falls ja: Unterschrift, Zellenkarte aus
gehändigt: als Knastausweis immer bei 
sich zu fUhren. "Kopf ist nicht ab
zugeben?" - "Raus. der Nächste " 
Der Nächste. der Nächste, der ... 

Es ist gec;chafft. lecier in die ilim 
zugewiesene Zelle. Ze1leninventar 
quittieren, drei Bücher reinnehmen, 
Messer mit eingravierter Zellennum
mer in Empfanq, nehmen, TUr zu, die 
Wände anglotzen und in die Toilette 
ko ... Um 15 L'hr Abendbrot. St<tndard. 
Diesmal mit einem Stückehen !<äse. 
l!m 16 Uhr Nachtverschluß. Als gab's 
jemals mal Aufschluß. Das stumpfe 
~lesser abgeben ("Ausbruchswerk
zeug"); um Antragsformulare und 
Briefpapier, Umschläge betteln, um 
einen Kugelschreiber kämpfen; 
schließlich mit einem Versprechen. 
ihn nicht zu fressen. einen erhalten. 
"Gute Nacht!" - "Gute ~acht?" Herz
lich "'illkommen. 08/15/SS. l:ntersu
chungs~etan~ener in der JVA MO<\bit. 
"\~~nn das m<1l nicht in die !lose geht 

(Verfasser bt der Redaktion bekannt) 



Neue Informationen zur geplanten 
Änderung des Strafvollzugsgesetzes 

I . Stand des Gesetzgebungsverfahrens 

Der Bundesrat hatte am 23.9. 1988 
ein$timmig besc.hlossen, einen Gesetz
entwurf zur Anderung des Strafvoll
zugsgesetzes im Deutschen Bundesrag 
einzubringen (Bundesrats-Drucksache 
279/88). Am 8.12.1988 hat die Bun
desregierung den Entwurf mil einer 
Stellungnahme an den Bundestag wei
tergeleitet (Bundestags- Drucksache 
ll/369L l . Eine erste Lesung im Bun
destag Mitte Februar stellt den 
Beginn der oarlamentarisc.hen Bera
tungen dar. Geplant war offenbar ein 
lokrafttre ten des Gesetzes zum l. Juli 
1989 (Art. 5 der Vorlage); dies wird 
sich aber vermutlich hinausschieben, 
da es in der Begründung heißt, daß 
zwischen der Verkündung und dem 
lokrafttreten des Gesetzes ein Zeit
raum von mindestens sechs Monaten 
liegen sollte. Die Bundestags-Druck
sache ist beim Verlag Dr. H. Heger 
(Postfach 20 13 63, 5300 Bonn 2) 
zum Preis von DM 1.20 plus Porto 
erhältlich. 

ll. Inhalte der geplanten Gesetz-
gebung 

L'nter den zahlreichen geplanten 
Anderungen sind zwei besonders her
vorzuheben, weil von ihnen drastische 
Auswirkungen auf die Haftsituation 
und die Rechtsstellung von Gefangenen 
zu erwarten sind : 

1. Der Behandlungsgedanke soll mehr 
noch als bisher für repressive lwecke, 
insbesondere zur Etnsc~g von 
Lockerungen herhalten : Bei der Ent
scheidung über Jegliche Lockerungen 
des Vollzuges (einS<hließli.ch Urlaub' 
ist in Zukunft ••zu berücksichtigen, 
ob der Gefangene durch sein Verhal
ten im Vollzug die Bereitschaft zeigt, 
an der Erreichung des Vollzugszieles, 
namentlich an den in § 7 Abs. 2 ge
nannten Beha~dlun!Ssmaßnahmen , mit
zuwirken" § 11 Abs. 2) . Bei den 
meisten dort genannten "Behandlungs
maßnahmen" (Unterbringung im offe
nen Vollzug; Loc.kerungen des Voll
zuges; Entlassungsvorbereitung u. ä .) 
war die Mitwirkung der Gefangenen 
b1sher kein Problem, eher schon die 
BereitS<.haft der Anstalt , dem Gefan
genen entsprec. hende Angebote zu 
mac.hen. Problematisch ist es hin
gegen, wenn jetzt "Maßnahmen zum 
Ausgleic.h der Tell folgen" hinzukommen 
sollen. Da eme materteile Entst hädi
gung der Opfer mangels Masse meist 
nic.ht möglic.h ist, bleibt nur all
gemeine Bußferti~keit und Heuchelei; 
und deren Anerkennung oder Nic.ht
anerkennun~ dur<. h die Ansta ll. Die 

Bundesregierung hat dem m ihrer 
Stellungnahme leider nicht wider
sproc.hen. 

2. Der Rech tsschut z der Gefangenen 
soll drastisch verschlec htert werden: 

Zum einen soll es in Zukunft erlaubt 
sein, auch Anwaltspost zu öffnen und 
"auf die Identität des Absenders so
wie auf unerlaubte Gegenstände" zu 
Uberprtifen (§ 29 Abs. 3 n . F.); ferner 
soll die Trennscheibe auch bei Ver
teidigerbesuchen in Nicht-Terroristen
Verfahren (d. h . über 129a StGB, 148 
Abs. 2 StPO hinaus) zulässig sein. 
Nach bisheriger Rechtslage war dies 
in mehreren Anstalten versucht, aber 
von Gerichten für unzulässig erklärt 
worden. Die Bundesregierung hält 
diese Beschränkung von Verteidiger
rechten immerhin für überprufungs
bedürftig: " Andere praktische Maß
nahmen wie dle Durchsuchung der 
Gefangenen vor und nach dem Besuch 
können die Sicherheit der Anstalt 
ebenfalls verbessern" ( BT -Drs. ll/ 
3694, s. 16). 

Zum anderen soll die Anrufung von 
Gerichten in Zukunft davon abhängig 
sein, daß Gefangene einen Kosten
vorsc.huß bezahlen (§ 67 GVG n. F . • 
120a StVollzG n. F. ). Zur Begründung 
wird ange führt, daß "Gefangene in 
nicht unerheblichem Umfang mutwi.llig 
und auch mißbräuchlich Anträge auf 
gerlehrliehe Entscheidung ... stellen, 
die auf den ersten Blick keine Aus
sicht auf Erfolg haben, aber sehr 
viel Personal bei den Justizvollzugs
anstal ten und bei den Gerichten in 
nicht ver tretbarer Weise belasten" 
(BT-Drs. ll/369L, S. 13}. Dem ist die 
Erfahrung entgegenzuhalten, daß es 
vieler Anläufe bedarf, um auch nur 
eine wegweisende Obergerichtsent
scheidung zu erstreiten. Und daß 
solc.he Grundsatzentscheidungen fast 
ausschließlich von Gefangenen er
stritten werden, die von den Anstal
ten als "Querulanten" abgestempelt 
werden. Derartige Kos tenvorschüsse 
sind in sonstigen Verwaltungsverfa hr en 
aus gutem Grund nicht vorgesehen. 
Angesichts der schlechten Bezahlung 
der Gefangenen wird der gerichtliche 
Recht~schutz gegen Maßnahmen der 
Anstalten selbst Für arbeitende 
Gefangene in Zukunft rumos, für 
arbeitslose Gefangene völlig unmöglich 
sein. Die Bundesregierung hat dem 
bisher 'eider nie. ht \<fi.dersproc. hen. 

111 . Zusammenfassende Einschätzung 
des Änderungsentwurfs 

1. Di.e vorgesehenen Änderungen s ind 
re<.htsstaatlic.h wie auch sozialstaat-

lkh bedenklit. h und gehen c.m die 
Sub5tanz der Strafvollzugsre fonn. 
\•TU ns~; he der S t ra fvollzugsverwa 1 t ungen 
werden hier einseitig zu Lasren der 
Getangenen. 1hrer Verteidiger und 
einiger von ihnen erstrit tener 
Geric.htsentsc.heidungen erfüllt. Hinzu 
kommt. daß diese Änderungen unter 
dem modischen aber irrefuhrenden 
Etikett einer "opferbezogenen Voll
zugsgestaltung" angeboten werden . 
Dem allem sollte daher energisch 
widersprochen werden (in Briefen an 
Parteien, Bundestagsmitglieder etd. 

2. Für die not\.;endige und sinnvolle 
FortS<hreibung des Strafvollzuges ist 
Gesetzgebung allenfalls dort erfor
derlich, wo der Gesetzgeber sich 
selbst das lokrafttreten wichtiger Be
stimmungen vorbehalten hat. Dies be
trifft primär die leistungsgere<.hte 
Bezahlung der Gefangenen '§ 200 Abs. 
2 StVollzG) und ihre Einbeziehung in 
die Sozial- und Krankenversicherung 
( § 198 Abs. 3 StVollzG). ln diesem 
Sinne auch: BAG der Sozialarbeiter/ 
Sozialpädagoginnen bei den justlz
vollzugsanstalten (lnfo zum Straf
vollzug 1987, S. 373f) . Ebenfalls be
reits im Gesetz geregelt, aber noch 
nic.ht in Kraft getreten sind z. B: die 
vorgeschriebene Trennung der Gefan
genen im Aufnahmever fahren ( § 5 
Abs. 1 StVollzG). die Zustimmungs
bedürftigkeit bei Beschäftiyung in 
Unternehmerbetrieben ( § 41 Abs. 3) . 
die Ausfallentschädigung fUr unver
schuldet arbeitslose Gefangene ( § L.S 
StVollzG) . Der Gesetzgeber mUßte 
also zunächst an diesen Stellen 
nacharbeiten. 

3. Fort-Entwicklung im Sinne eines 
möglichsten Abbaus totaler Institu
tionen erfordert vor allem eine ver
änderte Praxis, die allenfalls nach
träglich durch Gesetzgebung abge
sichert werden sollte: 

Normalisierung des Vollzuges in 
tatsäc.hlicher und rechtlicher Hinsicht: 
möglichste Anglekhung des Lebens im 
Vollzug an normale, menschenwurdige 
Lebensverhältnisse; direk1 e oder 
analoge Anwendung allgemein gelten
der Rechtsnormen, Bürgerrechte auch 
fUr Gefangene (vgl. Wolfgang Lesting. 
Normalisierung im Strafvollzug. Pfaf
fenweiler 1988) . 

- Lockerungen, offener Vollzug und 
die Empfehlung vorzeitiger Entlassung 
als Regel statt als Ausnahme . Wieviel 
hier auch ohne Gesetzesänderung 
getan werden kann und wi.e sehr es 
den Gefangenen hilft. wenn sie nicht 
ständig hingehalten "'erden, har eine 
neuere Untersuc.hung aus der Bremer 
Praxis gezeigt (vgl. lngo Straube. 
Entspannungen statt BefUrc.htungen, 
Monatsschrift für Kriminologie 1988, 
s. 329 - 333). 

Mitgeteilt von Prof. Dr. johannes 
Feesl, Strafvollzugsarchiv, Universität 
Bremen, FB 6. 2800 Bremen 33. 
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Berliner Abgeordnetenhaus 
Landespressedienst 

Kleine Anfrage Nr. 5493 der Abgeordneten Gabriele Vonne
kold (AL) vom 21.12.1988 über " Abfallbeseiti.gung in den 
Haftanstalten": 

1. \velche ~laßnahmen zur MUllver-meidung und \O:iederver
wertung werden in den Berliner Haftanstalten ergriffen? 

2. Welche Mdßnahmen sind in Zukunft geplant und welchen 
zeitlichen Rahmen haben diese Planungen? 

3. Welche Maßnahmen wurden bisher ergriffen, um ins
besonder e bei den anstaltseigenen Werkstätten Abfall
vermeidung und -wiederverwertung zu betreiben? 

L. Welche Maßnahmen sind beim \'lerkstattbetrieb für die 
Zukunft geplant? 

Antwort des Senats vom 4. 1.1989 (eingegangen beim 
Abgeordnetenhaus 6.1.1989): 

Zu 1. - L.: Dem Grundsatz der MUllvermeidung wird in den 
Berliner Vollzugsanstalten durch geeignete Maßnahmen wie 
z. B. durch Beschaffung möglichst großer Verpackungs
einheiten und Verwendung von Mehrwegbehältern Rechnung 
getragen. 

Wiederverwertbare Stoffe werden entsprechend den gesetz
lichen Er-fordernissen und darober hinaus nach den jewei
ligen Möglichkeiten auf den Vollzugsstandorten gesammelt 
und den hierfür zugelassenen gewerblichen Firmen bzw. 
der Berliner Stadtreinigung zugeführt. Hierunter fallen 
z . B. Altmetalle, Sä.ureakkumulatoren, Batterien, Altöl. 
Altpapier, Altglas, Farbreste, Lumpen, Altbrot, Knochen 
und Altfett, KUchenabfälle, Holzspäne, chemische Abfälle 
der Röntgenanlagen, Plastikabfälle sowie - behälter und 
Tonsc her ben. 

Gartenabfälle werden grundsätzlich kompostiert, Holzabfälle 
werden als Brennholz verka uft oder den Bezi rksämtern zur 
Verwendung im Rahmen von Sozialleistungen überlassen. 

Auch künftig werden alle sich bietenden Möglichkeiten zur 
Ver-meidung und zur Wiederverwertung von Abfällen aus
geschöpft. 

Ludwig A. Rehtinger 
Senator für Justiz und Bundesangelej<enheiten 

Kleine Anfrage Nr. 5474 der Abgeordneten Kirsten 
Jörgensen-Ullmann (AL) vom 16.12.1988 über ''Wucherpreise 
für Lebensmittel und Tabak im Berliner Strafvollzug": 

1. lst dem Sena t bekannt . daß Jas ,,arenangebot in den 
Berliner Justtzvollzugsanstalten zu großen Teilen zu 
\'luc.herpretsen nngeboten wird und es darüber hinaus 
häufig zu Beanstandungen bei Frisc.hwaren kommt? 

2. Wie stellt der Senat sic.h vor, sollen Inhaftierte mit 
einem ma~eren Dur<. hsc. hnit tscinkommen von c.a. DM 7,30 
am faq Waren wte Kattee , l"abak und Obst bezahlen, 
die in de'1 Berliner JVAs um 20 bis 1 00 % teurer ver
kauft werden uls draußen? 
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3. ~\ird der Senat dnfur sorgen. daß i<ünftig Lieferanten 
bevorzugt werden. die ein qualitativ besseres ~·!aren
angebot haben und sich durch günstige Preise aus
zeichnen? 

Antwort des Senats vom 30. 12.1988 (eingegangen beim 
Abgeordnetenhaus 3.1.1989) : 

Zu 1. : Oie in der Frage enthaltene Behauptung, daß zu 
großen Teilen Waren zu \vuc.herpreisen angeboten werden, 
trifft )'lic.ht zu. Die Preise sowie die Sonderangebote ent
sprechen denen des Einzelhandels. 

Häufige Beanstandungen von Frischwaren können nicht 
festgestellt werden; l.n Einzelfällen berechtigt beanstandete 
Waren werden dnst'lndslos von den Lie ferfir-men umge
tauS<.ht. 

Zu 2.: Durch 1. und 3. beantwortet . 

Zu 3. : Es besteht kein Anlaß zu erneuten Ausschreibungen. 
Dies qilt auch deshalb, weil bei der letzten AusS<.hreibung 
die als besonders gunstig anzusehenden Anbieter durchweg 
nicht gewonnen werden konnten. Hierzu muß auch festge
stellt werden, daß die allgemein aus der Presse ersicht
lichen gUnstigen Sonderangebote nicht alle von einem 
Lieferanten erwartet werden kö:men. 

Senatonn Dr. Hanna-Renate Laurien 
fUr den Senator fUr Justiz und Bundesangelegenheiten 

Kleine Anfrage Nr. 5443 der Abgeordneten Kirsten 
Jörgensen- Ullmann (AL) vom 12.12.1988 über "erniedrigende 
frauendiskriminierende Heranziehung von inhaftierten 
Frauen in der JVAF zum Putzen von Bediensteten- WCs": 

l. Wie bewertet der Senat die Praxis in der Justizvoll
zugsanstalt fUr Frauen (JVAF) . inhaftierte Frauen in 
allen Arbeitsbetrieben der Anstalt wöchentlich einmal 
dazu heranzuziehen, sämtliche Räumlichkeiten des 
Betriebs - einschließlich der Diensträume und Sanitär
bereiche der Bediensteten - zu reinigen? 

2. Wie begrundet der Senat diese von den inhaftierten 
Fr'luen als entwUrdigende Herabsetzung empfundene und 
nach den Kriterien der "nonnalen" ArbeitS'.o·elt be
messen. unakzeptable Praxis. beschäftigte Frauen Uber 
das berufliche Aufgabenprofil hinaus zu.rn Putzen von 
Bediensteten-Toiletten einzusetzen7 

3. \"ird die in der Frage 1 beschriebene Praxis au<:h in 
den Justtzvollzugs.'lnstalten angewandt. in denen männ
hc.he Gefangene untergebracht sind, bzv.·. •.:ie sieht die 
Praxis der Reinigung dort aus7 

t. . Ist dem Sen.ttor iur Justiz bekannt, daß inhaftierte 
Prauen, die zwar den Betrieb. ihren Arbeitsplatz beim 
wo<.h«.>ntlkhen Retrlebsputz reinigten . sich aber weiger
ten. die Utit1mc der Beamten inclusive der Bediensteten
toiletten Zll stiubcm, folgende Sanktionen: a l Ablösung 
vom Arhl'ilspltt t z . keine Einkaufsmöglichkeiten aus dem 
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Eigengeld, keine Zahlung von Taschengeld. Heranziehung 
zur Erstattung der Haftkosten ( trotz des Arbeitsplatz
verlustes) erfahren haben? 

5. Wird der Senat dafür sorgen, daß dieser frauendiskrimi
nierende, demütigende und entwürdigende Zwangseinsatz 
der Arbeitskraft inhaftierter Frauen abgestellt wird? 

Antwort des Senats vom 29.12.1988 (eingegangen beim 
Abgeordnetenhaus 12.1.1989): 

Zu 1. und 2.: ln der Justizvollzugsanstalt für Frauen 
Berlin wird einmal wöchentlich eine Grundreinigung durch
geführt. Sie umfaßt das Säubern sämtlicher Räume ein
schließlich der Dienst- und Sanirarräume der Werk- und 
'.verkaufsichtsbediensteten. 

Zu diesen Reinigungsarbeiten werden die Gefangenen 
gleichmäßig herangezogen, so daß gewährleistet ist, daß 
die Reinigungsgebiete häufig wec.hseln und unangenehme, 
aber gleichermaßen notwendige Arbeiten nicht stets von 
denselben Inhaftierten wahrgenommen werden müssen. 

Zur Durc.hführung von Hilfstätigkeiten. zu denen auch 
Reinigungsarbeiten in den genannten Räumlichkeiten ge
hören, können Gefangene gemäß § ~1 Abs. 1 Satz 2 
StVollzG statt eines anderweitigen Arbeitseinsatzes für die 
Dauer von 3 :vtonaten gegen ihren Willen, darüber hinaus 
mit ihrer Zustimmung auc. h für einen längeren Zeitraum 
herangezogen werden. Die von der Jusrizvo11zugsanstalt 
für Frauen Berlin geübte Praxis, Gefangene entgegen 
dieser Möglkhkeil nic.ht aussc:.hließlich mit derartigen 
Hilfstätigkeiren zu beschäftigen, sondern sie in die zur 
Verfügung stehenden qualifizierten Arbeits- und Aus
bildungsplätze einzuweisen und die notwendigen Hilfs
tätigkelten in einem Rotationssystem von jeder Gefangenen 
gelegentlkh ausfUhren zu lassen, bedeutet demgegenüber 
fl.ir die Gefangenen eine Besserstellung. 

Zu 3.: ln der Jugendstrafanstalt Berlin entspric.ht die 
Reinigungspraxis m den Arbeitsbetrieben deqenigen in der 
Justizvollzugsanstalt !Ur Frauen Berlin. In der Justizvoll
zugsanstalt Tegel, der Justizvollzugsanstalt Moabit und 
der Justizvollzugsanstalt Plötzensee werden die Arbei.ts
bereic.he einsc.hließlic.h der Dienst- und Sanitärräume der 
Bediensteten gernaß § Ll Abs. 1 Satz 2 StVollzG eigens 
für diese und andere Hilfstätigkeiten eingesetzten Gefan
genen gereinigt, die sic.h entweder für diese Tätigkeit 
freiwillig zur- Verfügung stellen oder für die anderweitige 
qualifiziertere Arbeitsplät7.e zeitweilig nkht zur Verfugung 
stehen. 

-----

Vev Zeichnet dlk.. '8on4es
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Der einzige Arbeitsbetrieb der JVA DUppel hat keine 
eigens den Bediensteten zur Verfügung stehenden Dienst
und Sanitärräume. 

Zu 4.: Ja. Oie in der- Fragestellung aufgeführten Maß
nahmen sind durch das Strafvollzugsgesetz und die Justiz
vollzugskostenordnung vorgegebenen Konsequenzen unbe
rec.htigter Arbeitsverweigerung. 

Zu 5.: Für eine Veränderung der in der Justizvollzugs
anstalt für Frauen Berlin geübten Praxis besteht kein 
Anlaß . Der Einsatz von Gefangenen für Gemeinschafts
aufgaben, zu denen auch die Reinigung der genannten 
Räumlichkeiten gehören. ist weder frauendiskriminierend 
(vgl. Antwort zu 3.), demütigend noch entwürdigend. lm 
Gegensatz zu der in der Justizvollzugsanstalt für Frauen 
Berlin geubten Praxis eines Rotationssystems rür derartige 
HiLfstätigketten würde der Einsatz von aussc.hließlich mit 
llilfstätigkeiten betrauten Betriebskalfaktorinnen einen 
dPutlichen Rü<.ksc:.hritl bedeuten. 

Scnatorin Dr. Hanna-Renate Laurien 
für den Senator fi.ir Justiz und Bundesangelegenheiten 
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StPO §§ 148 Abs. 2, 148a; StVollzG § 29 Abs. 1 (Aushän
digung des "Ratgeber für Gefangene" durch den Über
wachungsrichter 

Die ÜbersendWlg des "Ratgeber mr Gefangene" ist fUr 
Zwecke der Verteidigung geeignet und an einen Gefan
genen weiterzuleiten, wenn erkennbar ist, daß das Buch 
auch Ftir Verteidigungszwecke bestiJmlt ist. 

LG Berlin, Beschluß vom 27.7.1988 - 526 Qs 15/88 

Aus den GrUnden: 

Die Bf. verbüßt in der JVA Moabit eine Gesamtfreiheits
strafe. die gegen sie unter anderem wegen einer Straftat 
nach § 129a StGB verhängt wurde. lhr Verfahrensbevoll
mächtigter, der sie auch in einem vor der Kammer an
hängigen Strafverfahren verteidigt, übersandte ihr mit 
einem Anschreiben ohne Datum das Buch "Ratgeber für 
Gefangene" (Lose- blattausgabe), 3. A., Juli 1987, Verlag 
Schwarze Seele, Berlin, auf das er in dem Anschreiben mit 
dem Satz "-einen Gefangenenratgeber mit wichtigen Hin
weisen fUr Deine strafvollzugsrechtlichen Angelegenheiten, 
uber die wir Wllängst gesprochen" hinwies. 

Das AG, das gemäß §§ 29 Abs. 1 Satz 2 StVoUzG, 1!8, 
Abs. 2, 148a StPO die Aufgaben des ÜberwachWtgsrichters 
wahrzunehmen hat, gab zwar mit seinem Beschluß vom 
21.3.1988 das Anschreiben zur Aushändigung an die Bf. 
frei. schloß aber das Ubersandte Buch mit der Begründung 
von der Beförderung aus, es handele sich um eine Anlage, 
die nicht Bestandteil des Schriftwechsels mit dem Ver
teidiger sei.. 

Die hiergegen eingelegte Beschwerde der Strafgefangenen 
hat Erfolg. 

Zwar sind Anlagen - hier das Buch - nur dann zum nach 
§§ 29 Abs. 1 S. 2 StVollzG, 148 Abs. 2, l48a StPO der 
Kontrolle des Überwachungsrichters Wtterliegenden Schrift
wechsel i. S. d. § 28 StVolizG zu zählen. wenn ihr Inhalt 
in den schnf;hchen Gedankenaustausch einbezogen und zu 
dessen Best1mdteil geworden ist (vgl. KG Beschluß vom 
15.1.1987 - 5 Ws 387/86 Vollz - und vom 28.~.1982 - 2 
Ws 53/82 Vollz). Entgegen der Ansicht des AG ist dies 
aber hier der Fall. Eine uber den kurzen Hinweis in tiem 
Anschreiben hinausgehende Darlegung, auf wekhes Vor
haben der Vorteidigung sich der Gefangenenratgeber kon
kret beziehen soll, kann im vorliegenden Fall nicht ver
langt werden. 

Im übrigen kann im Fall von ÜberwachWtgsmaßnahmen nach 
§ 148 Abs. 2 StPO elne von dem Verteidtger an den 
Gefangenen gerichtete Sendung unter anderem dann 
zurückgewiesen werden, wenn die Sendung erkennbar nicht 
Verteidigun~szwecken dient (v~1. Laufhütte-KK 2. /\., § 
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148a StPO. Rdnr. 8) . Hierbei müssen vom Verteidiger an 
einen Gefangenen übersandte schriftliche Unterlagen 
sowohl für Zwecke der Verteidigung überhaupt geeignet 
wie auch dafur erkennbar bestimmt sein. wobei es nicht 
ausreicht, wenn sie irgendwelchen nur denkbaren Verteidi
gungskonzepten dienen könne~. Auch bei Anwendung 
dieser Maßstäbe ist jedoch die Ubersendung des genannten 
Gefangenenratgebers nicht zu beanstanden, da das Schrift
werk juristische und medizmische Fragen von Unter
suchungshaft und Strafvollzug zum Gegenstand hat und 
diesem Inhalt nach sowohl seine Eignung wie seine Bestim
mWlg fUr Verteidigungszwecke erkennbar ist. 

Ein Mißbrauch von Befugnissen der Verteidigung ist nicht 
ersichtlich. Da auch andere Gründe fUr die ZuruckweisWlg 
der SendWlg nicht vorliegen, war die Weiterleitung des 
·Schriftwerks anzuordnen. 

Mitgeteilt von RA Gottfried Plagemann, Berlin 

Anm. d. Red.: Zur Frage, ob die AushändigWlg des "Rat
geber für G~fangene" an Strafgefangene geeignet ist, das 
Vollzugsziel zu gefährden, vgl. OLG Hamm und LG Harnburg 
NStZ 1988, 332 m. Anm. Feest/Lesting. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 8. Jahrgang, Heft 12, 
Seite 538. Dezember 1988 

§§ 11 Abs. l, 114 Abs. 2 StVoUzG Einstweilige AnordnWlg 
zur Fesselung bei Ausführung) 

1. Der Umstand, daß der Vollzugsanstalt bei Prüfung der 
Fluchtbesorgnis - die allein eine FesselWlg bei einer 
Ausführung rechtfertigen kann - ein BeurteilWtgsspiel
raum zusteht, steht dem &laß einer einstweiligen An
ordnWtg dann nicht entgegen, wenn keiner der Gründe, 
auf die die Vollzugsanstalt die Fluchtbesorgnis stützt, 
rechtlicher Oberprüfung standhält und auch sonst kein 
Gr:und ersichtlich ist, aus dem sich eine Fluchtbesorgnis 
ableiten ließe. 

2. Nach AuffassWtg der Strafvollstreckungskammer kann 
Fluchtbesorgnis allein mit einem langen Strafrest nicht 
begründet werden. Vielmehr sind die besonderen Ver
hältnisse jedes Einzellalles zu prüfen. 

3. Eine et...a begründete Fluchtbesorgnis kann stark ver
mindert oder gar ausgeräumt werden, \ffll.ID dem Gefan
genen die Weisung erteilt "'erden kann. eine Vollzugs
lockerung im Kreise von Bezugspersonen, namentlich 
nahen Angehörigen, wahrzunehmen. Dies trifft fUr eine 
Teilnahme an einem Konfirmationsgottesdienst und dem 
anschließenden Familienessen zu. 

4. Bei der Fntscheidung darüber. ob ein Gefangener bei 
der Teilnahme an einem Familienessen mittels einer 
Handschelle gefesselt wird, fällt auch die Beeinträchti
gung seiner Personenwürde ins Gewicht. 

Be!K hlu~ des LG Heilbronn vom 2. \!ärz 1988 - 1 StVK 
54/SS -

Entnommen aus Zeitschrift fUr Strafvollzug und Straf
fälligenhilfe, 37. Jahrgang, Heft b . Seite 368, Dezember 
1988 



§ 54 StVollzG {Teilnahme an religiösen Veransta ltungen) 

Aus dem Grundrecht aus Art. 4 Abs. 1 und Abs. cx; ergibt 
sich kein Anspruch des im gelockerten Vollzug befind
lichen Gefangenen auf Teilnahme an einer- bestinunten Ver
anstaltung, die nur im g eschlossenen Vollzug angebot en 
wird. 

Beschluß der 3. Kammer des 2. Senats des Bundesver-
fassungsgerichts vom 12. November 1987 - 2 BvR 1388/87 

Gründe : 

Die Glaubens- und Bekenntnisfreiheit im Sinne von Art. 4 
Abs. 1 und 2 GG umfaßt nicht nur die (innere) Freiheit 
zu glauben oder nicht zu glauben, sondern auch die 
äußere Freiheit, den Glauben in der Öffentlichkeit zu 
manifestieren, zu bekennen und zu verbreiten. Dazu 
gehört auch das Recht des einzelnen, sein gesamtes Ver
halten an den Lehren des Glaubens auszurichten und 
seiner inneren Glaubensüberzeugung gemäß zu handeln. In 
diesem Sinne enthält Art. 4 Abs. 1 und 2 GG nicht nur 
ein individuelles Abwehrrecht, das dem Staat die Ein
mischung in den höchstpersönlichen Bereich des einzelnen 
verbietet, sondern es gebietet auch im positiven Sinn, 
Raum für die aktive Betätigung der Glaubensüberzeugung 
und die Verwirklichung der autonomen Persönlichkeit auf 
weltanschaulich- religiösem Gebiet zu sichern. Art. 4 GG 
schützt die negative wie die positive Äußerungsform der 
Religionsfreiheit gleichermaßen gegen Beeinträchtigung 
durch den Staat (BVerfGE L.l , 29 '49') . Das Grundrecht 
aus Art. 1.. Abs. 1 und Abs. 2 GG gewährleistet jedoch 
nicht, daß der sich im gelockerten Vollzug befindliche 
Beschwerdeführer eine bestimmte, nur im ges~hlossenen 
Vollzug angebotene Veranstaltung besuchen kann , zumal er 
im Rahmen des gelockert en Vollzuges innerhalb und außer
halb der Anstalt umfassend von seinem Grundrecht aus 
Art. 4 Abs. 1 und 2 GG Gebrauch machen kann. 

Diese Entscheidung ist unanfechtbar. 

Entnommen aus Zeitschrift iür Strafvollzug und Straf
!älligenhilfe, 37. Jahrgang, Heft 3, Seite 190, Juni 1988 

StPO §§ 119, 126 (Zus tändigkeit Itir Entscheidung über 
Haftbedingungen ) 

Für eine Entscheidung über eine Einzelmaßnahme nach 
§ 119 StPO ist allein der Vorsitzende zuständig. Hat an
stelle des Vorsitzenden die Strafkammer entschieden. ist 
ein funktionell zuständiges Organ tätig geworden, was zur 
Aufhebung der getroffenen Entscheidung führen muß. 

OLG Frankfurt/M, Beschluß vom 25. 2.1988 - 3 Ws 212/88 

Aus den Gründen: 

Mit dem angefochtenen Beschluß hat die StrK einen Brief 
des Strafgefangenen M. an den V-Gefangenen M. beanstan
det und von der Weitergabe an den Empfänger ausge
schlossen. 

Die hiergegen gerichtete Beschwerde des Strafge fangenen 
M. führt zur Aufhebung des Beschlusses und zur Zurück
weisung an den Vorsitzenden der StrK. 

Nach § 126 Abs. 2 S. 3 StPO ist für eine Entscheidung 
über eine Einzelmaßnahme nach § 119 StPO nicht die mit 
der Sache befaßte StrK, sondern der-en Vors. allein zu
ständig. Nur der Vors. allein ist nach dieser Vorschrift 
für Entscheidungen der hier in Rede stehenden Art der 
gesetzlichen Richter i. S. v. Art. 101 Abs. l S. 2 GG. Hat 
an seiner Stelle die StrK als Kollegialgericht entschieden, 
ist sie als funktionell unzuständiges Organ tätig geworden . 
Dies ist nach Auffassung des Senats ni<:ht etwa unschäd
lich, sondern führt zur Aufhebung der Anordnung. 

Der in Rspr. und Lit . teilweise vertretenen Meinung ( vgl. 
KK-Boujoung, StPO 2. A. 1987, Anm. 13 zu § 126; OLG 
Hambur~, N]W 1965, 2362; OLG Düsseldorf - 1. Strafsenat, 

MDR 1985, 603) , die Entscheidungsbefugnis des Vors. sei 
nur aus Beschleunigungs- und Vereinfachungsg ründen zur 
Entlastung des Kollegialgerichts eingeräumt. so daß dessen 
Entscheidung - wegen der Mitwirkung mehrerer Richter mit 
einem höher en Maß an Rechtssicherheit verbunden - den 
Angekl. nicht benachteilige und folglich Bestand habe . 
kann nicht gefolgt w·erden. Denn diese Auffassung würde 
im Ergebnis zu der Annahme einer allgemeinen Zuständig
keit des Kollegialgerichts im Sinne einer Auffangkompe
tenz führen , die im Gesetz keine Grundlage findet ( vgl. 
OLG Düsseldorf - 5 . Strafsenat, NJW 1982, lt.71l . Gese t z
licher Richter ist gern. § 126 Abs. 2 S. 3 StPO nur der 
Vors. allein. Das ist indes nicht gewährleistet, wenn auch 
nur die Möglichkeit entsteht, daß der zuständige Vors. 
von den unzuständigen Beisitzern überstimmt wird ( vgl. 
LR- Wendisch, StPO, 26 . A., Anm. 26 zu § 126; OLG Karls
ruhe, NJW 1974, 110; vgl auch OLG Koblenz, NJW 1981, 
1570 und Kleinknecht/Meyer, StPO, 38. A. , Anm. 10 zu § 
126) . 

Der Ver fahrensmangel nötig t nach Auffassung des Senats 
auch zur Zurückweisung der Sache. Das in § 309 Abs. 2 
StPO enthaltene an die Beschwerdeinstanz geric ht ete 
Gebot, bei begründeter Beschwerde die Sachentscheidung 
selbst zu erlassen, erfährt u. a . in den Fällen eine Aus
nahme, "in denen das Verfahr en vor dem Erstgericht mit 
einem so schwerwiegenden Mangel behaftet ist, daß ihm 
die Grundlage entzogen und die Entscheidung in der Sache 
durch das Beschwerdegericht dem Ve rlust einer Instanz 
gleichzusetzen is t (vgl. OLG Düsseldorf, NJ\V 1982, 11.. 71 : 
OLG Koblenz, a . a . 0. , Anm. 27) . So verhält es sich, wenn 
- wie vorliegend - das Er stgericht nicht das zur Ent
scheidung berufene Organ war. 

Mitgeteilt von Peter Milberg , Butzbach 

Entnommen aus Strafverteidiger, 8. Jahrgang . He ft 12, 
Seite 536, Dezember 1988 
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§ 22 Abs. 1, 3 StVollzG (Einkauf vom Haus- oder Taschen
geld, hier: Kukident) 

1. Kukident ist nicht den Körperpflege- , sondern vielmehL 
den Reinigungsmitteln zuzurechnen. Es gehört nicht zu 
den Artikeln, deren Einkauf nach § 22 Abs. 1 Satz 1 
St VollzG dahingehend eingeschränkt ist, daß sie nur mit 
Haus- oder Tasch engeld erworben werden dürfen. 

2. § 22 Abs. 1 Satz 1 StVollzG gestatten den Einkauf von 
Nahrungs- und Genußmitteln sowie Mitteln der Körper
pflege regelmäßig nur mit Mitteln des Haus- oder 
Taschengeldes. Dies folgt zwingend aus der Ausnahme
regelung des § 22 Abs. 3 StVollzG. 

Beschluß des OLG Hamm vom 3.9.1987 - 1 Vollz (vls) 
183/87 -

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straf
fälligenhilfe, 37. Jahrgang, Heft 5, Seite 311, Oktober 
1988 
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§ 7 StVollzG Grenzen einer And.:!runQ des Vollzugsplans 
nacl't \ erlegung 

1. a) Die Rechtsstellung des Strafgefangenen wird durch 
den Vollzugsplan ( § 7 StVollzG) konkretisiert. Der 
Gefangene hat dementsprechend ein schutzwürdiges 
Vertrauen darauf, daß sich die Vollzugsbehörde an 
den Plan hält. 

b) Dies gilt grundsätzlich auch für den raU der Verle
gung des Gefangenen in eine andere Anstalt. Dem
gemäß ist eine gänzliche und beliebige Neuplanung, 
welche die Behandlung in einem sinnvollen und kon
trollierten Prozeß in Frage stellen und für den 
Gefangenen . "unberechenbar" machen würde, in der 
neuen Anstalt unzulässig. 

2. Davon unberührt bleibt die Befugnis der (überneh
menden) Anstalt, den Vollzugsplan in einer Weise 
fortzuschreiben und zu ändem, die der persönlichen 
Entwicklung des Gefangenen im Vollzug sowie den 
besonderen therapeutischen Möglichkeiten, aber auch 
den institutionellen Grenzen der Anstalt Rechnung 
trägt. 

Beschluß des OLG Zweibrtlcken vom 6.5. 1988 - 1 Vollz 
(\Vs) L./88 -

Entnonunen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straf
fälligenhilfe, 37. Jahrgang, Heft 6, Seite 367, Dezember 
1988 

§§ 23 ff. E'XX>VG, § 766 ZPO (Einwendungen gegen Über
weisung von Geldbeträgen) 

1. Ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung ist nach § 23 
Abs. 3 ED:iVG nur statthaft, soweit nicht die ordent
lichen Gerichte bereits aufgrund anderer Vorschriften 
angerufen werden können. 

2. Meint ein Gefangener, daß zweckgebundene, für den 
Einkauf eingezahlte Geldbeträge von einer Pfändung 
nicht erfaßt seien und daher von der Anstalt nicht 
zugunsten der Gerichtskasse hätten überwiesen bzw. rür 
diese hinterlegt werden dürfen, so kann er diese Ein
wendungen gemäß § 766 ZPO in Verbindung mit § 6 
Ziffer 1 justizbetreibungsO nach Art. XI § 1 KostÄnde
rungsG geltend machen. 

3. Eine Abbuchung und Überweisung bzw. Hinterlegung von 
Geldbeträgen durch die Anstalt an die Gerichtskasse als 
Gläubigerio ist zudem mangels hoheitlicher Regelung 
keine Maßnahme im Sinne der § § 23 E"XX>VG. Die Stellung 
der Gerichtskasse ist insoweit wie die eines privaten 
Gläubigers. 

Beschluß des OLG Stuttgart vom 11.1.1988 - 4 VAs 34/87-

Entnommen aus Zeitschrift rtir Strafvollzug und Straf
.Iälligenhilfe, 37. Jahrgang, Heft 6, Seite 369, Dezember 
1988 

StGB § 56 f 1\'Jider-ruf der Strafaussetzung bei erneuter 
St:raltad 

Ein Widerruf der Strafaussetzung zur Bewährung wegen 
einer neuen Straftat, bei deren Aburteilung dem Verur
teilten erneut Strafaussetzung zur Bewährung zugebilligt 
worden ist, kommt regelmäßig nicht in Betracht. Dies 
gebietet die Achtung vor der positiven Zukunftsprognose 
in dem Urteil. Hält die StA diese f"Ur unzutreffend, so ist 
sie gehalten, das neue Urteil hinsichtlich der Strafaus
setzung zur Bewährung anzufechten. 

LG Berlin, Beschl. v. 13. 11.1987 - 522 Os 63/87 

36 'der lichtblick' 

Aus den Gründen; 

ein ,.'. uerr • aer Strafdusscll:ung zur Be\, ahrung wegen 
einer neuen Strufwt. bet deren Aburteilung dem Ver
urteilten erneut Strcli.Jussetzung zur Bewährung zugebilligt 
worden ist. kommt regelmäßig mcht in Betracht lvgl. 
BVerfG Vorprtifungsausschuli • :-.JStl 1985. 357: 
Drehcr·/Tröndle . StGB, L.3. A •• § 56 f Rdnr. 3) . Dies gebie
tet dte Achtung vor der positiven Zukunftsprognose in 
dem neuen Urteil, die nuf aktueller und nach persönlichem 
Eindruck in einer ll..1.uptverhandlung gewonnener richter
licher Erkenntnis beruht. Hält die StA diese für unzu
.:reJfend. so ist sie gehalten, das neue Urteil hinsichtlich 
der Strafaussetzung zur Bewährung ,mzufechten. und darf 
- schon zur Vermeidung des Eindrucks widersprüchlichen 
Verhaltens von Justizorganen - nicht statt dessen den 
Widerruf der früheren Strafaussetzung betreiben. Ob ein 
Abweichen von diesen Grundsätzen dann in Betracht kom
men kann. wenn zuvor d1.e milderen Mittel aus § 56 f Abs. 
2 StGB - ihrerseits mit der gebotenen Zurückhaltung - an
gewendet \.Jord.en und nunmehr ausgeschopft sind, bedart 
im vorliegenden Fall keiner Entscheidung. Denn jedenfalls 
lassen besondere zugunsten des Verurteilten zu bertick
sichtiq;ende Umstände hier em Abweichen von der Regel 
nicht zu . 

~litge teilt von RiLG Clemens Basdorf. Berlin. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 8. Jahrgang, Heft 9, Seite 
395. September 1985 
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~tGB §§ 56 a, 56 f CNochmalige Verlängerung der Bewäh
rungstrist) 

Die zeitliche Höchstgrenze einer Bewährungsfrist darf 
ausnahmsweise dann überschritten werden, wenn ansonsten 
nur ein Widerruf der Strafaussetzung zur Bewährung in 
Betracht käme. 

AG Köln, Beschl. v. 22.3.1988 - 528 Os 303/83 

Aus den Gründen; 

Durch rechtskräftiges Urteil des AG Köln vom l2.9.198L. 
wurde der Proband wegen Diebstahls in einem besonders 
schweren Fall zu einer Freiheitsstr<lfe von b \!vnaten ver
urteilt. Die Vollstreckung der Strafe wurde zunächst auf 
3 Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Dem Probanden wurde 
straffreie Führung während der Bewährungszeit aufgegeben. 
Wegen am 5./6. ll.I98L. begangener Taten des versuchten 
bzw. des vollendeten Diebstahls in einem besonders 
schweren Fall wurde der Proband durch rechtskräftige 
Urteile vom AG Köln am 5. 11.1985 so.,.rie vom LG K\:iln am 
26.5.1986 zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 1 Jahr ver
urtcllt, deren Vollstreckung ebenfalls zur R<>währung aus
geserzt wurde. Insbesondere autgrund der semerzeHigen 
günstigen Soztalpro~nose wurde von einem \\ider-ruf der 
laufenden Bewährung abgesehen und diese um 1 1/2 Jahre 
auf ins~esamt 1.. 1/2 Jahre verlängert. 



Gegen die weiterhin bestehende Aufluge der straffreien 
Fuhrung hat der Proband am 2.3. 1987 erneut verstoßen. 
Durch rechtskräftiges Urteil des AG Köln vom 20. 11.1987 
ist er w·egen vorsätzlicher fmnkenheit im Stmßenverkehr 
und Beleidigung zu einer Geldstrafe von LO fagessätzen 
zu je 20,- D~l verurteilt worden. Daraufhin ist von der 
StA Köln dun·h VerfUgung vom 20.1.!988 beantragt worden, 
die Strafaussetzung zur Bewährung nunmehr zu widerrufen. 

Aufgrund der Besonderheiten des Einzelfalls erscheint 
dennoch ausnahmsweise eine nochmalige. z\.,reite Verlänge
rung der Bewährungszeit um l 1/2 Jahre als einerseits 
sinnvoll, andererseits jedoch ausreichend, um den Proban
den zu einer straffreien Führung anzuhalten. 
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Gemäß § 56 f 11 Nr. 2 StGB ist trotz Verstoßes gegen 
eine gerichtliche Auflage dann vom '"iderruf der Strafaus
setzung zur Bewährung abzusehen, wenn eine Verlängerung 
der Bewährungszeit ausreicht. Eine solche Verlängerung ist 
gruncsätzlkh auch mehrfach möglich (OLG Celle, StV 198.7, 
S. L96: OLG Zweibni.cken, StV 1987, S. 350, 351; 
Dreher/rröndle, 43. A. 1986, § 56 f Rdnr. 8; Lackner, 17. 
A. 1987, § 56 f Anm. 3cl, wobei allerdings nach § 56 f 
ll 2 StGB die zunächst bestimmte Bewährungszeit jeweils 
höchstens um die Hälfte verlängert werden darf. Durch 
diesen. im Wege des 23. StRÄG neugefaßten Normwortlaut 
wird nunmehr klargestellt. daß au!=h bei mehrmaligen Ver
längerungen der Bewährungsfrist immer die ursprünglich 
festgesetzte Bewährungsfrist zur Bestimmung der Ver
längerungsdauer zugrundezulegen ist (OLG Zweibrücken, 
StV 1987, S. 350 = NStZ 1987, S. 328) , da ansonsten Sinn 
und Zweck der Bewährungsverlängerung mißachtet wUrden. 
Als die grundsätzlich mildere ~1aßnahme im Verhältnis zum 
Widerruf der Strafaussetzung soll die Bewährungsverlänge
rung bei einer nur geringfügigen Verfehlung des Proban
den und zusätzlich guter Sozialprognose diesem eine 
nochmalige Chance einräumen. Der in einem solchen Fall 
unverhältnismäßig -erscheinende \-liderruf soll unterbleiben 
'Schönke/Schröder-Stree, 22. A. 1985; § 56 f Rdnr. 9). 
Betrachtete man Jedoch die Grenze des § 56 f Il 2 StGB 
als Absolutum, wären also Verlängerungen grundsätzlich 
nur bis zum insgesamt Anderhalbfachen der ursprünglichen 
Bewährungszeit möglich, so wäre dies gleichbedeutend mit 
einer Privilegierung des ursprünglich schwierigeren, wenig 
vertrauenswürdigen Probanden. Während bei letzterem ein 
zeitlicher Rahmen von 2 1/2 Jahren für mehrmalige Ver
lanqerungen zur Verfügung stUnde, betrüge dieser bei 
einer ursprimglichen Bewährungszeit von 2 Jahren nur 1 
Jahr; einen Zeitraum also, der regelmaßig mit der ersten · 
Verlängerung ausgeschöpft sein dürfte (OLG Zweibrücken, 
StV 1987, S. 350, 351} . Bei einer zunachst festgesetzten 

Bewährungszeit von 3 Jahren war somit hier eine Verlän
gerung um maximal I 1/2 Jahre zulässig. 

Dabei kam auch die zeitliche Höchstgrenze emer Bewäh
rungsfrist des § 56 a I 2 StGB von 5 Jahren ausnahms
weise überschritten werden (OLG Celle, StV 1987, S. L96; 
Lackner, § 56 f Anm. 3c: SK-Hom, Stand Mai 1987; § 
56 f Rdnr. 29) . Dies war nach früherem Recht nicht zu
letzt aufgrund des insoweit eindeutigen Nennwortlauts un
bestritten (vgl. Schönke/Schröder-Stree, § 56 f Rdnr. lOa; 
LK- Ruß, 10. A. 1985, § 56 f Rdnr I La) . Die dort nor
mierte ausdrUckliehe Bezugnahme auf § 56 a I 2 StGB ist 
i.rn Rahmen der Neufassung der Vorschrift durch das 23. 
StRÄG entfallen. Gletchwohl sollte damit nicht die ~1ög
lichkeit zur ausnahmsweisen Überschreitung der 5- jahres
Grenze in Fällen der BewähtuJJgsfristverlängerung nach § 
56 f ll Nr. 2 StGB ausgeschlossen werden. Vielmehr diente 
die - aus der Sicht des Gesetzgebers lediglich "redaktio
nell bedingte" ( vgl. den Bericht des Rechtsausschusses des 
Bundestages, BT -Drucks. l 0/ L391, S. 1 7) - Neuregelung 
einzig der Klarstellung der oben bereits erwähnten Bezug
nahme auf die "zunächst bestimmte Bewährungszeit" für 
die jeweilige Verlängerung. Einschneidende Rechtsänderun
gen wie beispielsweise die Festschreibung der Grenze des 
§ 56 a I 2 StGB als Absolutum sollten nicht erfolgen. 
Gerade· der vorliegende Fall verdeutlicht die Notwendig
keit einer solchen Durchlässigkeit der 5-jahres-Grenze 
des § 56 a I 2 StGB in Ausnahmefällen. 
Mehrere Umstände sprechen vorliegend fi.Jr die nochmalige 
Verlängerung der Bewährungsfrist. 
Zum einen fällt die nunmehrige Straftat deutlich aus dem 
Rahmen der früheren Taten. Während es sich dort um Ver
mögensdelikte handelte, geht es bei der letzten Tat des 
Probanden um ein Verkehrsdelikt. Zwar ist für einen 
lviderruf der Strafaussetzung nicht unbedingt eine Ver
gleichbarkeit der Taten erforderlich, gleichwohl schließen 
aber Gelegenheitstaten in aller Regel die günstige Prog
nose nicht aus (Lackner, § 56 f Anm. la bb; Schönke/ 
Schröder- Stree, § 56 f Rdnr. ~) . Das Verkehrsdelikt des 
Probanden stellt geradezu den Prototyp einer derartigen 
Gelegenheitstat dar. Dies bestätigt auch der Tatzeitpunkt, 
der Karnevalsdienstag 1987. Der Proband ist vorher wegen 
ähnlicher Verkehrsdelikte nicht in Erscheinung getreten, 
so daß von einem eL'llllaligen "Ausrutscher" ausgegangen 
werden kann. 

Zum anderen läßt die positive Sozialprognose des Proban
den eine nochmalige Verlängerung als sinnvoll erscheinen. 
Er hat in der Vergangenheit ständigen und guten Kontakt 
zu seinem Bewährungshelfer gehalten. Dieser schildert die 
familiäre Situation des Probanden in seinen letzten Berich
ten als durchgängig positiv. Er lebt danach seit numehr 
drei Jahren mit seiner neuen Lebensgefährtin und deren 
beiden Kindem aus erster Ehe in geordneten Verhältnissen 
und kommt auch seine11 finanziellen Verpflichtungen nach .. 
Nach den Auskünften des Bewährungshelfers hat er sich 
mit dem Verkehrsdelikt auseinandergesetzt und sein Fehl
verhalten eingesehen. Auch seine eigenen, schriftlichen 
Einlassungen aufgrund der Mitteilung des Widerrufsantrags 
der Staatsanwaltschaft Köln erschienen dem Gericht glaub
haft und ernst gemeint. Der Proband weiß - um seine 
Worte zu gebrauchen - , daß "seine ganze Existenz auf 
dem Spiel steht" . 

Aufgrund dieser besonderen Umstände erschien eine letzt
malige Verlängerung der Strafaussetzung zur Bewährung 
möglich. Dabei war die Verlängerungsfrist mit 1 l/2 Jahren 
an der oberen Grenze des gesetzlichen Rahmens zu bemes
sen, da es sich hierbei durchaus um einen Grenzfall 
zwischen Verlängerung und Widerruf der Strafaussetzung 
zur Bewährung handelt und dem Probanden deutlich ge
macht werden muß, daß dies seine wirklich ler:7te Chance 
ist. 

\litgeteilt von Ref. Jochen Kreitner, Köln. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 8 . Jahrgang, Heft 9. Seite 
395, September 1988 
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Humanität im Strafvollzug 
Es erfreut uns immer wieder, wenn 
\Yi.r der Tagespresse entnehmen 
können, wie human der Strafvollzug 
geworden ist . Menschlichkeit steht 
sozusagen als oberstes Gebot, und 
alle Justizbeamten bemühen sich, lieb 
und freundlich zu sein. Selbstver
ständlich werden die Gefangenen zum 
größten Teil zum Zweidrittel-Zeit
punkt entlassen. Daß dte Wirklichkeit 
anders aussieht ist, glaube ich, auch 
dem dUmmsten BUrger inzwischen 
klargeworden. 

Einen besonders krassen Fall von 
Menschlichkeit wollen wir wieder 
einmal unter dieser Rubrik aufzeigen. 
\•:ie dem nebenstehenden Brief zu 
entnehmen ist, wird dabei einem 
Gefangenen der Transport mit dem 
Notarztwagen von der Justizvollzugs
anstalt Werl in das Justizkrankenhaus 
Fröndenberg in Rechnung gestellt . 

Selbst die gesetzlichen Kranken
kassen berechnen ihren Versicherten 
keine Kosten, wenn sie nach einem 
Selbstmordversuch in ein Kranken
haus qebracht werden müssen. Auch 
der Krankenhausaufenthalt wird von 
der Kasse gezahlt. Sicher ist es un
billig und hart von einem - der aus 
welchen Gründen auch immer seinem 
Leben ein Ende setzen wollte - Geld 
für die erforderlichen Rettungsmaß
nahmen zu verlangen . Die Justiz 
denkt darüber anders. Es werden 
Millionenbeträge benötigt, um irgend
welche Sicherheitswahnvorstellungen 
in die Tat umzusetzen. Und es 
werden Milliarden Mark ausgegeben, 
um neue Justizvollzugsanstalten zu 
bauen. Dabei fällt ein Betrag von DM 
751 ,90 besonders ins Gewicht. 

Kurz noch etwas zu der Geschichte 
des Gefangenen. 1m letzten Lichtblick 
haben wir einen Brief veröffentlicht, 
den der Zellengenosse des Gefan
genen mit dem Suizidversuch an die 
Deutsche AIDS-Hilfe geschrieben hat. 
Der Gefangene, der den Transport in 
das Krankenhaus selbst bezahlen soll, 
ist wegen seiner HIV- Infektion nicht 
mehr arbeitsfähi~ . Er bekommt ein 
monatliches Taschengeld von DM 30,-. 
\'lie er davon DM 751 ,90 bezahlen 
kann, ist den llerrscha ften des 
J ustizvollzu~Ssamtes sicherlich ganz 
e~Sal. 
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Die Deutsche AlDS-Hilfe hat uns den 
nebenstehenden Brief zur Veröffent
lichung übergeben. Sie hat ihn von 
dem Gefangenen bekommen, der die 
Rechnung zugeschickt bekam. Ein 
Mitarbeiter des Referats Drogen und 
Strafvollzug hat ein Honorar in Höhe 
von DM 200,- - das er fUr einen 
Vortrag erhielt - zur VerfUgung ge
stellt, um dem Gefangenen zumindest 
einen Teil der Kosten zu erstatten. 
\t/enn sich einer unserer Leser an 
den Kosten beteiligen möchte, kann 

er sich gerne an die Deutsche AIDS
Hilfe wenden. Sie wird dann einen 
Kontakt mit dem Gefangenen bzw. mit 
seiner Betreuerin herstellen. 

Wer daran interessiert ist, sich beim 
Präsidenten des Justizvollzugsamtes 
zu beschweren, kann dem neben
stehenden Brief die Geschäftsnummer 
dazu entnehmen. \•/ir bitten in diesem 
Fall, uns einen Durchschlag des 
Schreibens zuzusenden. -rdh-

Der Präsider.t des Justizvollzugsamts 
W estfa len -Lippe 

I ...__ 

Geschälta·Nr.: 4 PL l? /89 
Bllt• b•l a llen 6-;Nt lbtA an;•t..nt 
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Buch 
AlZ Druck unc. Verlag 
!.Sl10 Bielefeld I 

Hartmut \oJeber/Sebastian Scheerer (I(;) 

Leben ohne lebenslänglich 
Gegen die lebenslange Freiheitsstrafe 

Dieses Buch ist eine Veröffentlichung 
der Fachhochschule Fulda und be
schafti~t sich mit dem Problem der 
Verurteilung zu einer lebenslangen 
Haftstrafe. Das Buch begmnt mit 
einem Vorwort von Gerhard Mauz. der 
sich im Tenor 15egen die lebenslange 
Freiheitsstrafe ausspricht . Er zeigt 
einige F:ille auf, die eigentlich in 
der Öffentlichkeit kein Verständnis 
für eine Veränderung des Strafrah
mens von lebenslang hervorrufen 
können. 

Rolf Dieter Narr und Klaus Vack be
zeichnen das Lebenslang .,.'].der die 
)lenschenrechte. Ich zitiere aus 
ihrem Beitrag einen Absatz, der 
eigentlich in dieser Form nur unter
schrieben werden kann : 

"Also ist das Gefängnis auch heute -
fast vierzig Jahre nach lokrafttreten 
des freiheitlich- demokratisch und 
menschenrechtlich verfaßten Grund
gesetzes - noch immer institutionali
sierte Würdelosigkeit. Wenn die Würde 
des }.lenschen aber und seine Unver
letzlichkeit , die beiden eröffnenden 
Basisartikel des Grundgesetzes. zum 
zentralen Bezug der lokalen Verfas
sung unserer heutigen Gesellschaft 
gewählt werden, dann kann lebens
lange Freiheitsstrafe nur ohne \venn 
und Aber abgelehnt werden". 

Beide Verfasser setzen sich sehr aus
führlich mit dem Urteil des Bundes
verfassungsgerichtes vom 21. Juni 
1977 auseinander, in dem der Vollzug 
der lebenslangen Freiheitsstrafe ge
rechtfertigt "rird. 

Sabine Tengeler setzt ihren Beitrag 
unter die Oberschrift "Die Abschaf
fung der lebenslangen Freiheitsstrafe 
- Ein Schritt zur Verringerung der 
Gewalt in unserer Gesellschaft" . 
Sabine Tengeler ist Abgeordnete der 
Alternativen Liste und in der Gefan
genena.rbei t engagiert. .Man merkt, 
daß die Frau etwas davon versteht, 
•.Yorüber sie schreibt. Dann folgt der 
Beitrag eines Tegeler Getangenen, 
der eme letJenslange Freiheitsstra fc 
verbußt. Er weist besonders auf die 
Sch•Hieriqkenen hin, die man als 
Gefangener hc~t, wenn man sich nicht 
den Knasuwän~en unterwirft. 

Es folgen die Stellunt~nahmcn der 
Pa rteien. lle~innen tut Erwin MIJr
o:;chewskl, Obmann . der CrJU/CSU im 

Rechtsausschuß des Deutschen Bun
dt-sta~es . Er vertritt die lebenslange 
Freiheitsstrafe in .btsherigem Umfang 
und ist der Meinung. daß eine Ab
schaffung nicht anges,tgl ist . Auch 
er beruft sich auf dilS Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes vom 21 . 
Juni 1977 in dem erklärt wird. daß 
det· Vollzug der lebenslangen Frei
heitsstrafe kein Verstoß gegen die 
\"ürde des Menschen ist. Einer sol
chen Rechtsauffassung ist nichts hin
zuzufügen. trotzdem Gerhard Mauz in 
seinem Vorwort die Aussagen der CDU 
ausfUhrlieh würdigt. 

Als nächstes folgt fUr die SPD Dr. 
Hans de With. Der SPD-Politiker 
faßt sich kurz und verweist auf 
die verhältnismäßig kurze Erpro
bungsphase des § 57 a Strafgesetz
buch und meint, daß man im Mo
ment keine Änderung zur lebenslan
gen Haftstrafe plant und erst einmal 
Oberprüft und darauf warten will, 
daß gesicherte wissenschaftliche und 
praktische Erkenntnisse Uber die Vor
schrift vorliegen. Man will dann noch 
die Auslegung des Begriffs der be
sonderen Schwere der Schuld über
prüfen. 

Dann kommt Detlef Kleinert. Obmann 
der FDP im Rechtsausschuß des Deut
schen Bundestages, zu Wort. Die FDP 
hat sich 1980 und 1983 fUr die Ab
schaffung der lebenslangen Freiheits
strafe ausgesprochen. Er verweist 
darauf, daß die FDP der Meinung ist, 
daß die Abschaffung mit der notwen
digen Behutsamkeit verfolgt werden 
müsse. Die FDP ist der Meinung, daß 
bereits ein erster wichtiger Schritt 
auf dem Weg zur Abschaffung der le
benslangen Freiheitsstr"lfe getan ist. 

Gerald Häfner, Obmann der Grünen im 
Rechtsausschuß des Deutschen Bun
destages beschreibt seinen Beitrag 
mit dem Titel "Ohne Hoffnung und 
Liebe". Sehr sachlich und fundiert 
hat mir dieser Beitrag am besten ge
fallen. Häfner tritt vehement gegen 
die lebenslange Freiheitsstrafe ein. 

Er nennt sie unmenschlich und die 
unsinnigste Antwort unserer Gesell
schaft auf Straftaten und SE:!ien sie 
noch so schwer. Es gibt fast 1000 
Gefangene in der Bundesrepublik. die 
eine solche Strafe absitzen. \venn 
man auch in der: Revölkerung zum 
großen Teil der Meinung ist. daß 
lebenslang heute· bestenfalls 15 Jahre 
llaft bedeuten. so stimmt da$ nicht. 
l>ie lah1en schwilnken zwiscl-en 16 
J<~hren in Harnburg und 22 Jahren in 
Rhcinland- Pfalz als Ourchschnillsver
bi.ißungszeit. lläfner weist noch dar
<Juf hin, dar\ die Durchschnillszahlen 
wenig aussagen, denn es ~ibt ~ewal-

kritik 
tigc Abweichun~en bis zu 20 und 25 
HaftJahren und darüber hinaus. 

Bemerkenswert auch der Vergleich der 
lebenslangen Strafen im westlichen 
Ausland. Es werden folgende Zahlen 
genannt : Großbritannien 9- 12 Jahre . 
Belgien 10 Jahre, Frankreich 12-ll. 
Jahre, und in Holland wird nach 5 l?is 
6 Jahren die lebenslange Freiheits
strafe in eine Zeitstrafe umgewan
delt, die dann nach 2/3-VerbUßung 
zur Be\\•ährung ausgesetzt wird. Das 
Ministerkomttee des Europarates hat 
eine durchschninliche Verbüßungszeit 
von nicht mehr als 8-lL Jahren emp
fohlen . Allein wegen dieses Beitrages 
ist der Kauf des Buches zu empfeh
len. 

Weiter geht es in dem Buch mit 
Monika Fromme 1, die in ihrem Beitrag 
darauf hinweist. daß viele Strafkam
mern versuchen. den § 211 StGB. der 
zwingend die lebenslange Freiheits
strafe vorschreibt. zu umgehen. Dann 
folgt ein Beitrag von Professor Dr. 
Hartmut Michael Weber. Er wird über
schrieben mit dem Titel "Gefähr1ich
keitsprognose bei Lebenslänglichen -
Gefahr für wen?" \'Ieber setzt sich 
ausführlich mit der Erstellung von 
Prognosen auseinander. Ein zu le
benslanger Freiheitsstrafe verurteil
ter Gefangener bekommt vor der Ur
laubsgewährung ein Gutachten er
stellt, in dem festgestellt wird, ob er 
gefährlich ist oder nicht. Offensicht
lich hat Professor Weber Gutachten 
erstellt. die ihm im nachhinein nicht 
mehr von sich selbst überzeugten. Er 
widmet einen Beitrag Gefangenen, die 
Z\\rischen 1971 und 1976 von ihm eine 
ungünstige Prognose gestellt bekamen. 
Er setzt sich sehr kritisch mit diesen 
Prognosen auseinander. 

Zum Schluß folgt der Beitrag von 
Sebastian Scheerer "Die Abschaffung 
der lebenslangen Freiheitsstrafe 
ein Vorschlag". Scheerer ist auch flir 
die Abschaffung und argumentiert 
damit, daß aus der Tatsache, daß die 
Todesstrafe abgeschafft \\'UI'de . nun 
keine Notwendigkeit vorliegt, die 
lebenslange Freiheitsstrafe beizube
halten. Er unterstützt alle jene, die 
sich gegen die lebenslange Freiheits
strafe ausgesprochen haben. Er macht 
einen recht kritischen Vorschlag. wie 
sie z. B. wegfallen könnte, \venn man 
als Höchststrafe 15 ]ah•e wahlen 
würde, \•<ie es auch im Strafgesetz
buch als höchste zeitige Freiheits
strafe vor~e~ehen ist. 

Dieses Ruch ist wissenschaftlich und 
für Leute. die sich mir dem Straf
vollzu~ fllr Lebenslängliche belassen, 
ein Muß. 

~lich<~cl Gähnt-r 
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'' Und zum Schluß gibt's natürlich auch hier- wie im Fernsehen -
für alle staatstragenden Bürger unsere Nationalhymne 
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